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Bundesrat: Verweigerung der Zustimmung zum Neunten Gesetz zur Änderung des Steuerbera-

tungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften  

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 08.05.2026 dem vom Bundestag am 24.04.2026 beschlos-

senen Neunten Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer 

steuerrechtlicher Vorschriften (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 14/2026) seine Zustimmung verweigert. 

Hintergrund ist im Wesentlichen die Frage der Gegenfinanzierung der in dem Gesetz vorgesehe-

nen Einführung der bis zum 30.06.2027 befristeten Möglichkeit der Gewährung steuerfreier Leis-

tungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu einem Betrag von 1.000 Euro zur Abmilde-

rung der gestiegenen Preise (Entlastungsprämie). Nach derzeitigem Stand müssten die mit der 

Entlastungsprämie verbundenen Steuerausfälle in Höhe von geschätzten 2,8 Mrd. Euro zu fast 

zwei Dritteln von den Haushalten von Ländern und Kommunen getragen werden, ohne dass dafür 

eine Beteiligung an der vorgesehenen Gegenfinanzierung noch eine anderweitige Form der Kom-

pensation vorgesehen ist. Dazu waren die Länder nicht bereit. 

Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung können nun den Vermittlungsausschuss anrufen. Die 

Einberufung des Ausschusses durch den Bundesrat müsste binnen drei Wochen nach Eingang des 

Gesetzesbeschlusses erfolgen. Die Anrufung durch Bundestag und Bundesregierung ist an keine 

Frist gebunden. Allerdings sollen Bundestag und Bundesregierung in angemessener Frist über ein 

Einberufungsverlangen entscheiden. 

 

BMF: Anwendungsschreiben zur Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a KStG) 

Mit Schreiben vom 24.03.2025 hatte das BMF den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Sanierungs-

klausel des § 8c Abs. 1a KStG an bestimmte Verbände versandt und Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 10/2025). Nach gut einem Jahr hat die Finanzverwal-

tung nunmehr mit BMF-Schreiben vom 29.04.2026 den finalen Anwendungserlass veröffentlicht. 

Das BMF-Schreiben betrifft die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG in der 

Fassung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 

weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019. § 8c Abs. 1a KStG ist auf unbeschränkt und 

beschränkt steuerpflichtige Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen 

i. S. d. § 1 Abs. 1 KStG anzuwenden, die in den Anwendungsbereich des § 8c KStG fallen. 

Das BMF-Schreiben befasst sich eingehend mit den Tatbestandsmerkmalen „Beteiligungserwerb 

zum Zwecke der Sanierung“ und der erforderlichen „Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen“ 

sowie mit dem Ausschluss der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a Satz 4 KStG wegen einer Ein-

stellung des Geschäftsbetriebs oder eines Branchenwechsels. 

Findet die Sanierungsklausel Anwendung, so ist der Beteiligungserwerb, der zum Zwecke der Sa-

nierung erfolgte, für die Anwendung des § 8c Abs. 1 KStG unbeachtlich. Der Beteiligungserwerb 

löst dann weder einen vollständigen Verlustuntergang aus, noch ist er mit anderen innerhalb der 

Fünfjahresfrist des § 8c Abs. 1 KStG erfolgten Beteiligungserwerben zusammenzurechnen (kein 

Zählerwerb). Ist die Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a Satz 1 KStG rückwirkend nicht anzuwen-

den, ist der Beteiligungserwerb als Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Abs. 1 KStG zu berücksichti-

gen (Zählerwerb). In diesen Fällen bleibt die Anwendung der Konzern- sowie Stille-Reserven-Klau-

sel möglich. Der Beteiligungserwerb ist rückwirkend in den Fünf-Jahres-Zeitraum nach § 8c Abs. 1 

Satz 1 KStG einzubeziehen (vgl. Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28.11.2017, BStBl I 

S. 1645). Hierdurch kann sich das rückwirkende Ereignis auf einen anderen Veranlagungszeitraum 
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beziehen als den Veranlagungszeitraum, in dem der vermeintliche Beteiligungserwerb für Sanie-

rungszwecke erfolgte. 

Kommt es durch die rückwirkende Nichtanwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a 

KStG erstmalig zur Berücksichtigung eines schädlichen Beteiligungserwerbs in einem Veranla-

gungszeitraum, kann nach den Grundsätzen der Rn. 8 des BMF-Schreibens vom 18.03.2021 

(BStBl I S. 363) bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 8d KStG ein fortführungsgebundener Ver-

lustvortrag beantragt werden. 

Im Vergleich zum BMF-Entwurf vom 24.03.2025 haben sich nur wenige relevante Änderungen er-

geben. Insbesondere folgende Änderungen sind zu erwähnen:  

› Ersatzlose Streichung der Rn. 20 des BMF‑Entwurfs: Diese Passage sah für nachgeschaltete Perso-

nengesellschaften eine Erweiterung des Sanierungsumfangs vor. Sofern die sanierungsbedürftige 

Körperschaft an einer ebenfalls sanierungsbedürftigen Personengesellschaft beteiligt ist, sollte 

§ 8c Abs. 1a KStG nur dann Anwendung finden, wenn sich die Sanierung nicht nur auf den Ge-

schäftsbereich der Körperschaft selbst, sondern auch auf den Geschäftsbereich der Personenge-

sellschaft erstreckt, sofern die Verluste der Körperschaft im Wesentlichen aus dem Verlust der 

Personengesellschaft resultierten.  

› Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen zum Erhalt wesentlicher Be-

triebsstrukturen (Rn. 38 des BMF-Schreibens): Diesbezüglich gilt nun laut finalem BMF-Schreiben 

die Verlustübernahme im Rahmen einer wirksamen Organschaft als Einlage. Unverändert stellen 

hingegen organschaftliche Minderabführungen keine Einlage i.S.d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 KStG 

dar. Nach dem finalen BMF-Schreiben qualifizieren nun zusätzlich auch vororganschaftliche Min-

derabführungen nicht als Einlage. 

› Ausschüttung von zugeführtem wesentlichem Betriebsvermögen (Rn. 64 des BMF-Schreibens): 

Im Fall der Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen über die Zuführung von wesentlichem 

Betriebsvermögen mindern Leistungen innerhalb von drei Jahren nach Zuführung des neuen Be-

triebsvermögens dessen Wert (§ 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 5 KStG). Wird dadurch die erforder-

liche Betriebsvermögenszuführung nicht mehr erreicht, liegt eine Zuführung von wesentlichem 

Betriebsvermögen nicht vor (§ 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 6 KStG). Die Leistung stellt ein rück-

wirkendes Ereignis nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO dar. Nach der finalen Fassung des BMF-

Schreibens sind nun – korrespondierend zur Behandlung der Verlustübernahme als Einlage – Ge-

winnabführungen i. S. d. § 291 Abs. 1 AktG Leistungen i. S. d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 5 

KStG. Dies gilt laut BMF-Schreiben auch, soweit es sich um organschaftliche und vororganschaft-

liche Mehrabführungen handelt. 

 

BMF: Bemessungsgrundlage bei Mehrzweck-Gutscheinen in Vertriebsketten 

Bei einem Mehrzweck-Gutschein gilt die Lieferung der Gegenstände oder die Erbringung der 

sonstigen Leistung erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Erbringung der Leistung als erbracht. Die 

Ausgabe eines Mehrzweck-Gutscheins und alle nachfolgenden Übertragungen sind steuerlich un-

beachtlich, da es zu keiner Lieferung von Waren oder Ausführung von Dienstleistungen kommt 

(bloßer Tausch von Zahlungsmitteln). Dennoch kann es bei der Übertragung und Ausgabe von 

Mehrzweck-Gutscheinen über mehrere Beteiligte hinweg zu steuerbaren Leistungen, z.B. Vermitt-

lungsleistungen an den ausstellenden/übertragenden Unternehmer, kommen, vgl. Abschn. 3.17 

Abs. 1 UStAE. 
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Hinsichtlich solcher Weiterverkäufe von Mehrzweck-Gutscheinen in Vertriebsketten ergänzt die 

Finanzverwaltung mit einem BMF-Schreiben vom 29.04.2026 den Umsatzsteuer-Anwendungser-

lass um detaillierte Vorgaben zur Entgeltermittlung. 

Bislang war nur geregelt, wie die Entgeltermittlung für bestimmte Vermittlungsstrukturen, hierbei 

handelt die Mittelperson im Namen und für Rechnung des Gutscheinausstellers/-übertragenden, 

zu erfolgen habe. Nunmehr nimmt die Finanzverwaltung dazu Stellung, wie im Fall einer fehlenden 

Vergütungsvereinbarung eine Ermittlung der Bemessungsgrundlage erfolgen soll, wenn eine Mit-

telperson beim Vertrieb eines Mehrzweck-Gutscheins im eigenen Namen und auf eigene Rech-

nung auftritt. Als Bemessungsgrundlage für die grundsätzlich steuerbare Leistung der Mittelper-

son an den den Gutschein ausstellenden/übertragenden Unternehmer soll die Differenz zwischen 

dem Gutscheinwert und dem jeweiligen Einkaufspreis der Mittelperson heranzuziehen sein. Das 

Abstellen auf den Gutscheinwert soll aber solange zulässig sein, solange der Mittelperson der 

Weiterverkaufspreis an den letzten Kunden nicht bekannt ist. 

Selbst wenn also keine ausdrückliche Vertriebs- oder Vermittlungsvergütung vereinbart ist, gilt 

umsatzsteuerlich die Marge der zwischengeschalteten Mittelperson als maßgebliche Gegenleis-

tung. 

Diese Vorgaben werden in Abschnitt 3.17 Abs. 12 UStAE mit einem erläuternden Beispielsfall auf-

genommen. Diese Grundsätze sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. 

 

BMF: Änderung des BMF-Schreibens vom 14.06.2024 zu den Grundsätzen zur Anwendung des 

Steueroasen-Abwehrgesetzes 

Mit BMF-Schreiben vom 27.04.2026 hat die Finanzverwaltung das Anwendungsschreiben vom 

14.06.2024 zum Steueroasen-Abwehrgesetz geändert bzw. ergänzt. Die Änderungen betreffen 

insbesondere die mit dem JStG 2024 erfolgte Ergänzung des Betriebsausgabenabzugsverbots 

nach § 8 StAbwG hinsichtlich Inhaberschuldverschreibungen und ähnlichen Schuldtiteln sowie 

Versicherungs- und Rückversicherungsleistungen. 

Darüber hinaus ist in dem BMF-Schreiben (vgl. Änderung von Rz. 84) eine weitere Vereinfachung 

bei den gesteigerten Mitwirkungspflichten enthalten (§ 12 StAbwG). Die gesteigerten Mitwir-

kungspflichten sind danach nur in Bezug auf den jeweiligen Geschäftsvorfall zu erfüllen, auf den 

die in §§ 8 bis 11 StAbwG aufgeführten Maßnahmen Anwendung finden. 

Das BMF-Schreiben findet auf alle noch offenen Fälle Anwendung. 

 

BFH: Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter 

für Konferenzen, Events und Reisen 

Der BFH hat mit Urteil vom 15.01.2026 (III R 28/24) entschieden, dass nicht jeder Aufwand für die 

Anmietung von Hotelzimmern dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzurechnen ist. Voraussetzung 

für die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG in der für den Erhebungszeitraum 2011 

geltenden Fassung wäre, dass die Hotelzimmer dem (fiktiven) Anlagevermögen des anmietenden 

Gewerbebetriebs zuzuordnen sind. Ob eine solche Zuordnung zu erfolgen hat, hängt von den 

Umständen des Einzelfalls ab. 

Die Klägerin ist eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die Veranstaltung von 

Konferenzen, Events und Reisen ist. Die Klägerin buchte unter anderem im eigenen Namen in 
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Konferenzhotels Zimmer, Veranstaltungsräume, Technik und Leistungen. Kunden der Klägerin wa-

ren die Veranstalter der Konferenzen, denen die Klägerin sämtliche Posten in Rechnung stellte. 

Das Finanzamt rechnete die Mietaufwendungen dem Gewinn aus Gewerbebetrieb der Klägerin 

hinzu. Das Finanzgericht gab der Klage statt, da es die Zuordnung der Räume zum fiktiven Anla-

gevermögen verneinte. 

Der BFH hielt die Revision des Finanzamts für begründet. Danach genügt es für die Zuordnung 

zum (fiktiven) Anlagevermögen, wenn die Wirtschaftsgüter nach den tatsächlichen betrieblichen 

Verhältnissen (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbe-

trieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB); sie müssen ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen, 

nicht zwingend erforderlich sein und nicht das Kerngeschäft betreffen. Das Merkmal der das (fik-

tive) Anlagevermögen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG kennzeichnenden Dauerhaftigkeit 

der Nutzung eines Wirtschaftsgutes kann – anders als das Finanzgericht meinte – nicht durch das 

Produkt, welches das Unternehmen erstellt, ersetzt werden. Ob Dauer und Häufigkeit der Anmie-

tung eine ständige Verfügbarkeit der Wirtschaftsgüter im Betrieb notwendig erscheinen lassen, 

ist anhand des konkret verfolgten Geschäftskonzepts zu entscheiden. Bei einer wiederholten kurz-

zeitigen Anmietung von Immobilien – hier von Hotelzimmern im Rahmen von Veranstaltungen – 

kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen Ver-

hältnissen derartige Immobilien ständig für den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es 

sich entweder immer wieder um dieselben Unterkünfte handelt oder die nur kurzzeitig angemie-

teten Immobilien auch unter Berücksichtigung ihrer Lage untereinander austauschbar sind. 

Zeitgleich entschied der BFH zum selben Problemkreis auch in den Verfahren III R 39/22 und III R 

3/23. In allen drei Verfahren hob der BFH die Urteile der Vorinstanz auf und verwies die Sache an 

das Finanzgericht zurück, weil es an den erforderlichen Feststellungen des Finanzgerichts fehlte. 

Die Urteile haben Bedeutung für Unternehmen in der Veranstaltungsbranche, die regelmäßig 

Räume und Technik anmieten, sowie für Unternehmen, die Unterkünfte für ihre auswärts tätigen 

Mitarbeiter anmieten. 

 

BFH: Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen auch bei Anrechnung auf andere freiwillige 

Arbeitgeberleistungen 

Der BFH hat mit Urteil vom 21.01.2026 (VI R 25/24) entschieden, dass Corona-Sonderzahlungen 

auch bei Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen steuerfrei sind. Voraussetzung 

ist allerdings, dass die Zahlungen vom Arbeitgeber zweckbestimmt zur Abmilderung der Belas-

tungen durch die Corona-Krise gewährt werden. Eine konkrete (individuelle) Belastung der be-

günstigten Arbeitnehmer durch die Corona-Krise ist nicht erforderlich. 

Die Klägerin zahlte ihren Arbeitnehmern im Streitjahr 2020 wie auch in den Vorjahren – auf freiwil-

liger Basis – Urlaubsgeld und zum Jahresende einen Bonus. Im Streitjahr kürzte sie Urlaubsgeld 

und Bonuszahlung um die Hälfte. Allerdings glich sie die Kürzungen insoweit aus, als sie ihren Ar-

beitnehmern wegen der „ungewöhnlichen Corona-Zeit“ zusätzlich zwei gesondert ausgewiesene 

Corona-Sonderzahlungen in entsprechender Höhe nach § 3 Nr. 11a EStG steuerfrei gewährte. Im 

Ergebnis erhielten die Arbeitnehmer höhere Nettobeträge als in den Vorjahren ausgezahlt. 

Das Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, die Klägerin habe die Corona-Sonderzah-

lungen zu Unrecht steuerfrei ausgezahlt. Es sei nicht ersichtlich, dass die Sonderzahlung für die 

besondere Arbeitssituation in der Corona- 

Zeit erfolgt sei. Die Klägerin habe einen Teil des versprochenen steuerpflichtigen Urlaubsgelds 
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sowie der steuerpflichtigen Bonuszahlung nur deshalb in eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung 

umgewandelt, um eine höhere Nettoauszahlung zu erreichen. Die als Corona-Sonderzahlung aus-

gewiesenen Zahlungen seien daher von der Klägerin nachzuversteuern. 

Dem trat der BFH entgegen. Nach § 3 Nr. 11a EStG seien die zusätzlich zum ohnehin geschulde-

ten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 aufgrund der 

Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährten Beihil-

fen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steuerfrei. Für die Steuerfreiheit genüge 

es, wenn die Corona-Sonderzahlung vom Arbeitgeber – wie im Streitfall – zweckbestimmt zur Ab-

milderung der Belastungen durch die Corona-Krise gewährt werde. Eine konkrete (individuelle) 

Belastung des begünstigten Arbeitnehmers verlange das Gesetz – entgegen der Auffassung des 

Finanzamts – nicht. Die Corona-Sonderzahlung sei auch zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-

beitslohn erbracht worden. Denn freiwillige Arbeitgeberleistungen – wie im Streitfall Urlaubsgeld 

und Bonuszahlung – gehörten nicht zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Deshalb sei es un-

schädlich, wenn der Arbeitgeber eine freiwillige Zusatzleistung – hier Corona-Sonderzahlung – auf 

eine andere freiwillige Zusatzleistung – hier Urlaubsgeld/Bonuszahlung – anrechne bzw. letztere 

durch Umwandlung einer anderen Zweckbestimmung zuführe. 

 

BFH: Innergemeinschaftliche Lieferung, Vertrauensschutz auch ohne Gelangensbestätigung  

Die innergemeinschaftliche Lieferung von Waren kann von der Umsatzsteuer befreit werden, so-

fern die entsprechenden Voraussetzungen und Nachweise vorliegen, vgl. § 6a UStG. 

Gleichwohl kann dem Lieferanten die Steuerfreiheit im Wege des sog. Vertrauensschutzes ge-

währt werden, wenn die Voraussetzungen zwar nicht erfüllt sind, die Inanspruchnahme der Steu-

erbefreiung aber auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die Un-

richtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht 

erkennen konnte, vgl. § 6a Abs. 4 UStG. 

Mit einem Urteil vom 18.12.2025 (V R 3/25) hat der BFH die Anwendbarkeit der Vertrauensschutz-

regelung – für Umsätze ab dem 01.10.2013 – zugunsten der Steuerpflichtigen erleichtert. 

Im Streitfall verkaufte der Kläger im Jahr 2018 einen Pkw an einen rumänischen Käufer. Der Kläger 

hatte alle erforderlichen Informationen, z.B. qualifiziert bestätigte USt-IdNr., und Unterlagen, z.B. 

Handelsregisterauszüge und Ausweiskopien, des rumänischen Käufers. Es war vertraglich vorge-

sehen, dass der Käufer den Pkw in Deutschland abmeldet und diesen nach Rumänien transportie-

ren soll. Der Kläger gab dem Käufer bei der Abholung zudem auch noch eine Vorlage einer Gelan-

gensbestätigung mit, welche vom Käufer dann ordnungsgemäß ausgefüllt zurückgesendet wer-

den sollte. Dies erfolgte trotz mehrfacher Anforderung durch den Kläger nicht. Das Finanzamt ver-

sagte die Steuerfreiheit, da nicht nachgewiesen sei, dass der Pkw Deutschland verlassen habe 

und mangels Vorlage einer Gelangensbestätigung kein vollständiger Buch- und Belegnachweis 

erbracht sei. Der Vertrauensschutz wurde dem Kläger ebenfalls aufgrund der fehlenden Gelan-

gensbestätigung versagt. Das Finanzgericht bestätigte die Rechtsauffassung des Finanzamtes. 

Der BFH kam hingegen zu der Überzeugung, dass – für die seit 01.10.2013 geltende Rechtslage – 

der Unternehmer zur Erlangung von Vertrauensschutz über einen belegmäßigen Anscheinsbeweis 

verfügen müsse, bei dem es sich aber nicht um eine Gelangensbestätigung gem. § 17a Abs. 2 

Nr. 2 Buchst. a UStDV handeln muss. Zur Begründung führt der BFH aus, dass u.a. bereits im Lie-

ferzeitpunkt feststehen müsse, ob dem leistenden Unternehmer gem. § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG Ver-

trauensschutz zu gewähren sei oder nicht. Somit sei es unzulässig, eine Gelangensbestätigung, 
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die bei wahrheitsgemäßer Erstellung naturgemäß erst nach Abschluss des Geschäfts vorliegen 

könne, als Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes anzusehen. Aufgrund 

der Beurteilung der Steuerfreiheit bereits zum Zeitpunkt der Lieferung sei es nach Auffassung des 

BFH somit auch nicht zulässig, die Erfüllung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns davon ab-

hängig zu machen, ob der Unternehmer – nach der Lieferung – vergeblich versucht habe, von 

dem Abnehmer eine Gelangensbestätigung zu erlangen. Ferner stellt der BFH klar, dass er es für 

ausgeschlossen halte, den Verkäufer auf die zivilrechtliche Vereinbarung einer Kautionshinterle-

gung in Höhe der bei einer Steuerpflicht anfallenden Umsatzsteuer oder auf den Einbehalt der Zu-

lassungsbescheinigung Teil II bis zur Vorlage der Gelangensbestätigung zu verweisen. 

Da die Gelangensbestätigung nach der im Streitjahr geltenden Rechtslage zudem nicht der einzig 

zulässige Belegnachweis war, könne der Nachweis der Steuerfreiheit auch durch andere als die in 

den §§ 17a ff. UStDV genannten Belege geführt werden. Folglich müsse für die Erfüllung der 

Nachweispflichten und insoweit auch die Voraussetzungen eines sorgfältigen Handelns durch 

eine vertragliche Versicherung des Abnehmers oder dessen Beauftragten, den Gegenstand der 

Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern, geführt werden können. Folglich ge-

währte der BFH dem Kläger die Steuerfreiheit. 

In seinem Urteil grenzt der BFH die Vorgaben für die Gewährung von Vertrauensschutz aufgrund 

der aktuellen Rechtslage von der bis zum 31.12.2011 geltenden Rechtslage ab. Nach dieser war 

der Belegnachweis als Sollbestimmung ausgestaltet, sodass der Unternehmer den Belegnachweis 

deshalb zumindest im Regelfall in der durch die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung vorge-

gebenen Form zu erbringen hatte, d.h. deren formelle Vollständigkeit – nicht aber auch die inhalt-

liche Richtigkeit der Beleg- und Buchangaben – war maßgeblich. Diese Grundsätze waren daher 

aber nicht unverändert auf die im Streitjahr bestehende Rechtslage übertragbar. 

Es verbleibt darauf hinzuweisen, dass Unternehmen weiterhin mit großer Sorgfalt auf das Vorlie-

gen der entsprechenden Buch- und Belegnachweise achten müssen. Der BFH hat mit diesem Ur-

teil nur die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes gelockert, die Vorgaben an den Nachweis 

einer innergemeinschaftlichen Lieferung selbst bleiben unverändert bestehen. 

 

BFH: Vollverzinsung der Umsatzsteuer nach § 233a AO verstößt nicht gegen das Unionsrecht 

Der BFH hat mit Urteil vom 11.12.2025 (V R 7/24) entschieden, dass die Vollverzinsung der Um-

satzsteuer gemäß § 233a AO nicht gegen das Unionsrecht verstößt. 

Im Streitfall hatte das Finanzamt bei der Klägerin einen Vorsteuerabzug korrigiert, den die Kläge-

rin zuvor zu Unrecht geltend gemacht hatte, was zu Steuernachforderungen und nach § 233a AO 

zu einer Verzinsung dieser Steuernachforderungen zulasten der Klägerin führte. Die Klägerin 

wandte sich gegen die Nachforderungszinsen und machte im Wesentlichen geltend, die Vollver-

zinsung im Bereich der Umsatzsteuer verstoße gegen das Unionsrecht, da es sich um eine Sank-

tion handele, die mit dem Unionsrecht, insbesondere mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, un-

vereinbar sei. 

Dieser Argumentation ist der BFH entgegengetreten. Die Vollverzinsung schaffe – wie das Bun-

desverfassungsgericht mit Beschluss vom 08.07.2021 – 1 BvR 2237/14 (1 BvR 2422/17) bereits 

entschieden habe – einen Ausgleich zwischen den Steuerschuldnern, die zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten zur Steuer herangezogen werden, und wirke gleichermaßen zugunsten und zulasten 

der Steuerpflichtigen. Da dieser Zweck im Unionsrecht – auch unter Berücksichtigung der Recht-
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sprechung des EuGH – nicht vorgesehen ist, stellt der BFH fest, dass § 233a AO weder Unions-

recht durchführt noch sonst in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Im Rahmen der 

den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie genüge die Vorschrift im Übrigen auch 

den Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität. Selbst wenn unterstellt wird, dass die Voll-

verzinsung Unionsrecht durchführt, steht der Regelung auch der unionsrechtliche Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nicht entgegen. Maßgebend für die Prüfung des unionsrechtlichen Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatzes ist bei einer derartigen Unterstellung nämlich nicht die nach nationalem 

Recht bezweckte Ausgleichsfunktion der Vorschrift, sondern ein dann zugrunde zu legendes 

Sanktionsziel des Unionsrechts. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 04.05.2026  

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C 544/24 30.04.2026 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem 

– Richtlinie 2006/112/EG – Art. 273 – Art. 49 Abs. 3 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union – Pflichten, die für erforderlich er-

achtet werden, um eine genaue Erhebung der Mehrwertsteuer sicherzu-

stellen und um Steuerhinterziehung zu vermeiden – Nationale Rechts-

vorschriften, die eine Regelung für Verzugszinsen wegen Mehrwertsteu-

errückständen vorsehen – Erhebung von Verzugszinsen – Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit 

T-268/25 22.04.2026 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Art. 

11 der Richtlinie 2006/112/EG – Steuerpflichtige – ‚Mehrwertsteuer-

gruppe‘ – Durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisa-

torische Beziehungen eng miteinander verbundene Personen – Maßnah-

men zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen oder ‑umgehungen – 

Nationale Regelung, die für bestimmte Steuerpflichtige 100%iges Ei-

gentum vorschreibt 

C-197/25 23.04.2026 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Richtlinie 2008/7/EG – Indirekte 

Steuern auf die Ansammlung von Kapital – Umwandlung einer Personen-

gesellschaft mit Erwerbszweck in eine andere Personengesellschaft mit 

Erwerbszweck – Art. 2 Abs. 2 – Gleichstellung bestimmter Einheiten mit 

Kapitalgesellschaften – Art. 9 – Befugnis der Mitgliedstaaten, eine Aus-

nahme von der Gleichstellung dieser Einheiten mit Kapitalgesellschaften 

zu regeln – Reichweite – Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 – Be-

griff ‚Gesellschaftssteuer‘ – Art. 3 – Vorliegen einer Kapitalzuführung 

T-233/25 22.04.2026 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehr-

wertsteuersystem – Besteuerungsgrundlage – Verminderung bei Annul-

lierung, Rückgängigmachung, Auflösung oder Preisnachlass – Art. 90 

Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG – Erwerb einer gegen den Bauherrn 

bestehenden Forderung eines Unternehmers durch einen Subunterneh-

mer – Uneinbringliche Forderung – Recht des Subunternehmers auf eine 

Verminderung der Besteuerungsgrundlage 

 

Alle am 30.04.2026 und 07.05.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 18/25 05.02.2026 

Betriebsausgabenabzug für Fahrten zwischen Wohnung und 

Betriebsstätte - Anforderungen an eine Betriebsstätte ge-

mäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes 

III R 39/22 15.01.2026 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026  III R 

28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet-

zinsen für Mitarbeiterunterkünfte 

III R 3/23 15.01.2026 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026  III R 

28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Mie-

ten für Unterkünfte bei einem Personaldienstleistungsunter-

nehmen 

III R 28/24 15.01.2026 

Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Hotelzimmer-

mieten bei einem Veranstalter für Konferenzen, Events und 

Reisen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0544
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025TC0268
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025CC0197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025TJ0233
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610085/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 29/23 26.03.2026 

Obligatorische Festsetzung des Verspätungszuschlags für 

nicht fristgemäß abgegebene Gewinnfeststellungserklärung 

- keine Berücksichtigung von Vorauszahlungen 

V R 7/24 11.12.2025 Vollverzinsung nach § 233a AO und Unionsrecht 

V R 8/24 11.12.2025 Vollverzinsung nach § 233a AO und Billigkeit 

VI R 25/24 21.01.2026 
Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen auch bei An-

rechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen 

VI R 30/24 21.02.2026 
Dienstreisen: Kein Werbungskostenabzug, wenn anstelle 

des Firmenwagens der Privatwagen genutzt wird 

VII R 4/25 20.01.2026 
Andere Gesetze im Sinne des § 140 AO bei nationalen Ver-

brauchsteuern 

V R 34/23 18.12.2025 
Zur sogenannten Doppelberichtigung ("Berichtigungsse-

quenz") bei Insolvenzeröffnung 

V R 3/25 18.12.2025 
Innergemeinschaftliche Lieferung: Gelangensbestätigung 

keine Voraussetzung für Vertrauensschutz 

V R 11/24 04.12.2025 Gemeinnützigkeit einer unternehmensverbundenen Stiftung 

 

Alle am 30.04.2026 und 07.05.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 5/24 04.02.2026 

Zur Betriebsvermögenseigenschaft von "verlustgeneigten" 

Wirtschaftsgütern und zum Beginn der sachlichen Gewer-

besteuerpflicht (hier: Betrieb einer Photovoltaik-Anlage) 

V B 114/25 22.04.2026 Klageänderung im finanzgerichtlichen Verfahren 

V R 39/25 18.12.2025 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 

18.12.2025 V R 3/25 - Innergemeinschaftliche Lieferung: 

Gelangensbestätigung keine Voraussetzung für Vertrauens-

schutz 

VII R 5/25 20.01.2026 

Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 20.01.2026 VII R 4/25 - An-

dere Gesetze im Sinne des § 140 AO bei nationalen Ver-

brauchsteuern 

VII R 30/24 18.11.2025 
Sicherheitsleistung keine Voraussetzung für die wirksame 

Eröffnung eines Steueraussetzungsverfahrens 

VII R 31/24 18.11.2025 

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 18.11.2025 VII R 

30/24 - Sicherheitsleistung keine Voraussetzung für die 

wirksame Eröffnung eines Steueraussetzungsverfahrens 

VIII S 14/25 22.04.2026 
Anhörungsrüge nach Ablehnung eines Antrags auf Streit-

wertfestsetzung durch den BFH 

I R 13/25 (I R 

4/13) 
11.03.2026 

Zweistufige Gewinnfeststellung bei einer "Personengesell-

schaft & atypisch Still" 

IV R 26/23 26.02.2026 Hinzurechnung von Entgelt für DDR-Wasserbezugsrecht 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610091/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610092/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650092/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650091/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650079/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX B 53/25 15.04.2026 

Verletzung rechtlichen Gehörs und Verstoß gegen das Ge-

samtergebnis des Verfahrens bei Verweis auf Internetquel-

len 

IX B 96/25 15.04.2026 
Nichtzulassungsbeschwerde: Grundsätzliche Bedeutung; Di-

vergenz; Verfahrensfehler 

IX R 5/25 (XI 

R 24/24) 
10.02.2026 

Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerbera-

terpostfachs ab 01.01.2023 

V S 3/26 

(PKH) 
13.04.2026 

Zur Darlegung einer nicht gesetzesmäßigen Vertretung 

durch einen vollmachtlosen Rechtsanwalt 

VI R 18/23 21.02.2024 Anforderungen an die Begründung der Revision 

X B 45/25 08.04.2026 Bewertung einer Sachspende; Vertrauensschutz 

 

Alle bis zum 08.05.2026 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7329/00014/008/047 
04.05.2026 

Monatlich fortgeschriebene Übersicht Umsatzsteuer-

Umrechnungskurse 2026 

III C 2 - S 7279-

a/00004/004/023 
30.04.2026 

Haftung nach § 13c UStG bei juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts (jPöR) 

IV C 2 - S 2745-

a/00040/001/239 
29.04.2026 Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG 

III C 2 - S 

7100/00097/002/309 
29.04.2026 

Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen von im 

eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelnden 

Mittelpersonen in Vertriebsketten für Mehrzweck-Gut-

scheine 

III C 2 - S 

7419/00016/022/023 
28.04.2026 

Besteuerung von Reiseleistungen von Unternehmen 

mit Sitz im Drittland; Verlängerung der Nichtbeanstan-

dungsregelung 

IV D 2 - S 

1450/00014/005/012 
24.07.2026 

Einordnung in Größenklassen gemäß § 3 Betriebsprü-

fungsordnung 2000 (BpO 2000) 

IV B 5 - S 

1308/00008/005/097 
27.04.2026 

Grundsätze zur Anwendung des Steueroasen-Abwehr-

gesetzes 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650078/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-05-04-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-05-04-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-30-haftung-bei-jPoeR.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-30-haftung-bei-jPoeR.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-04-29-Sanierungsklausel-paragraf-8c-KStG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-04-29-Sanierungsklausel-paragraf-8c-KStG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-29-mehrzweck-gutscheine.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-29-mehrzweck-gutscheine.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-04-28-reiseleist-verlaenger-nichtbeanstandung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-04-28-reiseleist-verlaenger-nichtbeanstandung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2026-04-27-einordnung-in-groessenklassen-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2026-04-27-einordnung-in-groessenklassen-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-04-27-grundsaetze-anwendung-StAbwG.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-04-27-grundsaetze-anwendung-StAbwG.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Betreff: Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG 
Bezug: Sitzung KSt/GewSt II/25 zu TOP I/6; Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 4. März 2026 - IV C 2 - S 2745-a/00040/001/219, DOK COO.7005.100.2.14292720 - und hierzu 
ergangene Schreiben der obersten Finanzbehörden der Länder 
GZ: IV C 2 - S 2745-a/00040/001/239 
DOK: COO.7005.100.3.14741105 
Seite 1 von 21 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG in der Fassung 
des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) Folgendes: 


Rn. 
I. Anwendungsbereich 1 
II. Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung 2 
1. Allgemeines 2 
2. Sanierungsvoraussetzungen 4 
3. Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs 10 
4. Sanierung in Konzernstrukturen 16 
III. Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen 20 
1. Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG) 22 
2. Lohnsummenregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG) 31 
3. Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen (§ 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 3 KStG)


34 


a) Allgemeines 34 
b) Einlagen zur Zuführung wesentlichen Betriebsvermögens 38 
c) Zwölf-Monats-Zeitraum 43 
d) Wesentlichkeitsgrenze der Betriebsvermögenszuführungen 45 
e) Umwandlungen und Einbringungen 51 
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4. Nichterhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen 56 
a) Verstoß gegen die Bestimmungen einer geschlossenen Betriebsvereinbarung mit 
Arbeitsplatzregelung 


57 


b) Wesentliche Unterschreitung der Ausgangslohnsumme 61 
c) Ausschüttung von zugeführtem wesentlichem Betriebsvermögen 62 
aa) Drei-Jahres-Zeitraum 63 
bb) Leistungen 64 
cc) Wert der Leistungen 69 
dd) Verringerung der Zuführungen 71 
IV. Ausschluss der Sanierungsklausel (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG) 74 
1. Einstellung des Geschäftsbetriebs 76 
2. Branchenwechsel 78 
V. Rechtsfolgen 80 
1. Rechtsfolgen der Anwendung der Sanierungsklausel 80 
2. Rechtsfolgen der rückwirkenden Nichtanwendung der Sanierungsklausel 83 
a) Verhältnis zu § 8c Absatz 1 KStG 83 
b) Verhältnis zu § 8d KStG 85 


I. Anwendungsbereich 


§ 8c Absatz 1a KStG ist auf unbeschränkt und beschränkt steuerpflichtige Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen i. S. d. § 1 Absatz 1 KStG anzuwenden, die in den 
Anwendungsbereich des § 8c KStG fallen (vgl. Rn. 1 des BMF-Schreibens vom 28. November 
2017, BStBl I S. 1645). 


II. Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung 


1. Allgemeines 


Die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG setzt einen Beteiligungserwerb 
voraus, der zum Zweck der Sanierung des Geschäftsbetriebs der Körperschaft erfolgt (§ 8c 
Absatz 1a Satz 1 KStG). Sanierung ist eine Maßnahme, die darauf gerichtet ist, die Zahlungsun-
fähigkeit oder Überschuldung der Körperschaft zu verhindern oder zu beseitigen und zugleich 
die wesentlichen Betriebsstrukturen zu erhalten (§ 8c Absatz 1a Satz 2 KStG). Auf den Erfolg der 
Sanierung kommt es hingegen nicht an. 


Der Geschäftsbetrieb i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG umfasst die gesamte wirtschaftliche Aktivität der 
zu sanierenden Körperschaft. Von der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG sind daher 
auch Körperschaften umfasst, die mehrere Geschäftsbetriebe i. S. d. § 8d KStG betreiben und 
deshalb von der Anwendung des fortführungsgebundenen Verlustvortrages ausgeschlossen sind. 
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2. Sanierungsvoraussetzungen 


Die Anwendung der Sanierungsklausel setzt voraus, dass die Körperschaft nach der pflichtge-
mäßen Einschätzung eines objektiven Dritten im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs sanie-
rungsbedürftig und sanierungsfähig ist und die Sanierungsmaßnahmen (Maßnahmen) geeignet 
sind, die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu verhindern oder zu beseitigen. 


- Sanierungsbedürftig ist die Körperschaft, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder die 
Überschuldung droht oder bereits eingetreten ist. 


- Sanierungsfähig ist die Körperschaft, wenn im Zeitpunkt der Vornahme der 
Maßnahme(n) objektiv betrachtet die Möglichkeit besteht, die Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen oder zu verhindern. 


- Sanierungsgeeignet sind die Maßnahmen, wenn sie nicht im Rahmen einer objektiven 
Vorausschau ungeeignet scheinen, das Unternehmen zu erhalten und wieder ertragsfähig 
zu machen. 


Zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit sind die insolvenzrechtlichen Grundsätze der §§ 17 
bis 19 InsO heranzuziehen. Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO ist die Unfähigkeit des Schuld-
ners, fällige Zahlungspflichten zu erfüllen. Nach § 18 InsO liegt drohende Zahlungsunfähigkeit 
vor, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, bestehende Zahlungsver-
pflichtungen bei Fälligkeit zu begleichen. Überschuldung liegt nach § 19 InsO vor, wenn das 
vorhandene Vermögen die Verbindlichkeiten nicht deckt. Eine positive Fortführungsprognose 
führt nicht zum Entfall der einmal bestehenden Überschuldung und damit nicht zum Wegfall 
der Voraussetzung des § 8c Absatz 1a KStG. 


Darüber hinaus muss der Beteiligungserwerb auch mit der Absicht der Sanierung erfolgen bzw. 
erfolgt sein. Die Sanierungsabsicht wird vermutet, wenn die Körperschaft sanierungsfähig und 
sanierungsbedürftig ist und die Maßnahmen geeignet sind, die Sanierung herbeizuführen. 
Darauf, ob die Sanierung alleiniger Zweck des Erwerbs ist, kommt es nicht an. Der alleinige 
Nachweis über die subjektive Sanierungsabsicht des Erwerbers zum Zweck der Sanierung reicht 
nicht aus, um die Geeignetheit des Beteiligungserwerbes als Maßnahme einer Sanierung 
nachzuweisen. 


Die Körperschaft muss Unterlagen vorlegen, aus denen sich die obigen Voraussetzungen 
ergeben. Anhand dieser Unterlagen müssen sowohl die Ursache für die eingetretene Krise 
(drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung) in objektiv nach-
vollziehbarer Weise, als auch die konkreten zur Bewältigung dieser Krise ergriffenen Maß-
nahmen und deren Eignung belegt werden. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in 
der Überschuldungsbilanz oder eine Bestätigung eines Kreditinstituts i. S. d. § 1 Absatz 1 KWG 
(insbesondere der Hausbank) über die fehlende Bereitschaft einer (ggf. weiteren) Finanzierung 
(zu marktüblichen Konditionen, ohne Sicherheiten Dritter) können Indizien für das Vorliegen 
der o. g. Voraussetzungen sein, die gemeinsam mit anderen Merkmalen (wie z. B. einer 
Liquiditätsplanrechnung) den Nachweis für eine eingetretene Krise führen. Liegt sowohl die 
Überschuldungsbilanz als auch die Bestätigung eines Kreditinstituts vor, so ist regelmäßig von 
einer drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung auszugehen. 
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Ein für insolvenzrechtliche Zwecke erstellter Sanierungs- (§§ 217 ff. InsO) oder Restrukturie-
rungsplan (§§ 5 ff. StaRUG) sind hierbei als Nachweis ausreichend, sofern der Beteiligungserwerb 
Teilmaßnahme des Sanierungs- oder Restrukturierungsplans ist. 


Darüber hinaus kann auch ein Sanierungsgutachten, das für Dritte (z. B. Gläubiger des Unter-
nehmens) erstellt wurde, als geeigneter Nachweis der ergriffenen Maßnahmen zu Grunde gelegt 
werden, soweit der Beteiligungserwerb Teilmaßnahme des Sanierungsgutachtens ist. 
Insbesondere Sanierungsgutachten nach einer im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nicht-
steuerliche Zwecke üblichen Methode (z. B. nach IDW S 6) stellen einen nicht zu beanstandenden 
Nachweis dar. 


3. Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs 


Ein Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung (Kausalität) liegt nur dann vor, wenn er zu 
einem Zeitpunkt erfolgt, in dem bei der Körperschaft Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung 
droht oder eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt entspricht dem Eintritt der „Krise“ nach den Grund-
sätzen des Eigenkapitalersatzrechts vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vom 23. Oktober 2008, BGBl. I 
S. 2026 (vgl. Begründung zu § 8c Absatz 1a KStG in der BT-Drucks. 16/13429 S. 50). Bei der 
Bestimmung des Krisenbeginns sind die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 8. Juni 1999, 
BStBl I S. 545 sowie der Rn. 9 des BMF-Schreibens vom 7. Juni 2022, BStBl I S. 897 zu beachten. 
Daher können Beteiligungserwerbe, die bereits vor der Krise erfolgt sind, die Anwendung des 
§ 8c Absatz 1a KStG nicht auslösen. 


Der Zeitpunkt des Erwerbs ist nach den allgemeinen Grundsätzen der Rn. 13 bis 15 des 
BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I S. 1645 zu bestimmen. 


Maßgebend für die Anwendung der Sanierungsklausel ist der im Zeitpunkt des Erwerbs aus-
geübte Geschäftsbetrieb (zum Geschäftsbetrieb siehe Rn. 3). 


Ob für einen Beteiligungserwerb die Voraussetzungen für die Anwendung der Sanierungsklausel 
vorliegen, ist zu prüfen, wenn die schädliche Grenze von 50 % (vgl. § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG) 
innerhalb von fünf Jahren erstmals überschritten wird. Kommt es innerhalb des Fünf-Jahres-
Zeitraums zu mehreren Erwerben nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG, sind die Voraussetzungen der 
Sanierungsklausel getrennt für jeden einzelnen Erwerb zu betrachten. Für den Fall, dass die 
Voraussetzungen der Sanierungsklausel bei einem Erwerb nicht vorliegen, ist dieser als Zähler-
werb für die Prüfung der 50 %-Grenze weiterer Erwerbe heranzuziehen. 


Beispiel 1: 


Anteilseigner an der V-GmbH ist zu 100 % die natürliche Person A. Zum 01.01.01 veräußert A 
30 % der Anteile an die natürliche Person B. Die V-GmbH befand sich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht in einer Krise. Diese trat durch anhaltende Verluste bis zum 31.12.02 ein. Zur Sanierung der 
V-GmbH erwirbt B deshalb zum 01.02.03 weitere 25 % der Anteile an der V-GmbH. Der Erwerb 
ist Teil eines Sanierungskonzeptes der V-GmbH. 
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Lösung: 


Zum 01.01.01 findet die Sanierungsklausel (noch) keine Anwendung, da weder die 50 %-Grenze 
überschritten wurde noch – mangels Krise – der Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung 
erfolgte. Daher liegen zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a KStG nicht 
vor. Der Beteiligungserwerb vom 01.01.01 ist jedoch als Zählerwerb für den späteren Beteili-
gungserwerb zum 01.02.03 heranzuziehen. 


Zum 01.02.03 liegt daher zunächst ein schädlicher Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 Satz 1 
KStG vor, da die 50 %-Grenze überschritten wird (30 % + 25 % = 55 %). Da die V-GmbH zwischen-
zeitlich in die Krise geraten ist und der Beteiligungserwerb zum 01.02.03 sodann zum Zweck der 
Sanierung erfolgte, sind insoweit jedoch die Voraussetzungen der Sanierungsklausel nach § 8c 
Absatz 1a KStG erfüllt. Der Beteiligungserwerb zum 01.02.03 ist daher nicht als Zählerwerb zu 
berücksichtigen, sodass die nicht genutzten Verluste zum 01.02.03 vollständig abziehbar bleiben. 


Abwandlung: 


Nach Abschluss der Sanierung am 01.09.03 veräußert A am 01.01.04 weitere 30 % der Anteile an 
B. 


Lösung: 


Da die Sanierung am 01.09.03 abgeschlossen war, sind die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1 
KStG für den Erwerb zum 01.01.04 erneut zu prüfen. Da dieser Erwerb zu einer Überschreitung 
der 50 %-Grenze führt (30 % am 01.01.01 + 30 % am 01.01.04), findet § 8c Absatz 1 KStG auf ggf. 
zum 31.12.03 festgestellte Verluste Anwendung. 


Ob zum Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs tatsächlich Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
droht bzw. bereits eingetreten ist, hat die Körperschaft anhand geeigneter Unterlagen nachzu-
weisen. Eine Beurteilung erfolgt nach den Umständen des Einzelfalls. Ein Nachweis kann ins-
besondere durch die Vorlage eines Sanierungsplans oder eines Sanierungsgutachtens erbracht 
werden (vgl. Rn. 7 ff.). Nicht erforderlich ist, dass im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs von der 
Verlustkörperschaft ein Insolvenzantrag gestellt wurde. 


Der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen Beteiligungserwerb und Sanierung ist nur 
gegeben, wenn in den Maßnahmen, mit denen der Geschäftsbetrieb saniert werden soll, der 
Beteiligungserwerb berücksichtigt ist und die Sanierung im Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht 
abgeschlossen ist. Eine Kausalität wird jedoch widerlegbar nicht mehr angenommen, wenn die 
Sanierungsmaßnahme mehr als zwölf Monate nach dem Beteiligungserwerb ergriffen wird. 


4. Sanierung in Konzernstrukturen 


Bei mehrstufigen Beteiligungen bzw. Konzernstrukturen können unmittelbare schädliche 
Beteiligungserwerbe zugleich mittelbare schädliche Beteiligungserwerbe auf einer anderen 
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Ebene zur Folge haben. Die Tatbestandsvoraussetzungen der Sanierungsklausel sind für jede 
Verlustgesellschaft gesondert zu prüfen. 


Die Anwendung der Sanierungsklausel auf die mittelbaren Beteiligungserwerbe ergibt sich nicht 
ohne weiteres aus der Anwendung der Sanierungsklausel auf die unmittelbaren Beteiligungser-
werbe. Eine Anwendung der Sanierungsklausel auf mittelbare Beteiligungserwerbe setzt anderer-
seits auch nicht die Anwendung der Sanierungsklausel auf unmittelbare Beteiligungserwerbe 
voraus. 


Dieser Grundsatz ist auch in Organschaftsfällen anzuwenden (siehe hierzu auch Rn. 59 und 
Rn. 60 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I S. 1645). 


Den Nachweis, dass der mittelbare Beteiligungserwerb auch zum Zweck der Sanierung erfolgt, 
hat die nachgeordnete Gesellschaft zu erbringen. Die Vorlage eines konzernweiten Sanierungs-
plans oder Sanierungsgutachtens ist ausreichend, wenn sich hieraus die Teilnahme der nachge-
ordneten Gesellschaft an der Sanierung ergibt. Wird eine nachgeordnete Gesellschaft bei mittel-
barem Beteiligungserwerb nicht saniert oder ist sie nach den Grundsätzen dieses Schreibens 
nicht sanierungsbedürftig (vgl. Rn. 4 ff.), ist die Sanierungsklausel auf diese nachgeordnete 
Gesellschaft nicht anzuwenden. 


III. Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen 


Die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG setzt den Erhalt der wesentli-
chen Betriebsstrukturen voraus (§ 8c Absatz 1a Satz 2 und 3 KStG). Die Erhaltung wesentlicher 
Betriebsstrukturen ist nur dann anzunehmen, wenn die Körperschaft (mindestens) eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt: 


- Vorliegen einer Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung 
- Einhaltung der Lohnsummenregelung 
- Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen 


Die Aufzählung in § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG ist abschließend. Insbesondere reicht die bloße 
Fortführung des Geschäftsbetriebs der Körperschaft ohne die Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 8c Absatz 1a Satz 3 KStG für die Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen nicht aus. 


1. Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG) 


Die Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen ist dann anzunehmen, wenn die Körperschaft im 
Zuge der Sanierung eine Betriebsvereinbarung abschließt und befolgt, die zwingend eine 
Arbeitsplatzregelung enthält. 


Als eine Betriebsvereinbarung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG sind insbesondere Betriebsvereinba-
rungen (§ 77 Absatz 2 BetrVG), Tarifverträge (§ 1 TVG) oder Sozialpläne (§ 112 Absatz 1 Satz 3 
BetrVG) anzusehen. 
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Bei einer Betriebsvereinbarung handelt es sich um einen Vertrag zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat, der nicht nur Rechte und Pflichten dieser Parteien, sondern auch (vergleichbar 
einem Gesetz oder Tarifvertrag) verbindliche Normen für alle von der Vereinbarung betroffenen 
Arbeitnehmer des Betriebs enthält. 


In dem von dieser Betriebsvereinbarung betroffenen Geschäftsbereich muss mehr als die Hälfte 
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer tätig sein. Die Sozialversicherungspflicht 
richtet sich im Zweifel nach der Statusfeststellung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund 
(§ 7a SGB IV); dies gilt insbesondere für den Gesellschafter-Geschäftsführer. 


Die erforderliche Arbeitsplatzregelung (Rn. 22) muss Aussagen oder Regelungen über die 
Sicherung und Erhaltung der Arbeitsplätze vorsehen. Die inhaltliche Ausgestaltung ist allein 
durch die Beteiligten zu treffen und für Zwecke der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG 
steuerlich nicht zu beanstanden. Auf eine Mindestzahl der gemäß Betriebsvereinbarung zu 
erhaltenden Arbeitsplätze und die Laufzeit der Betriebsvereinbarung kommt es dabei nicht an. 


Eine Betriebsvereinbarung ist auch dann anzuerkennen, wenn die Arbeitsplatzregelung 
Bestimmungen trifft, die das Unterschreiten der Ausgangslohnsumme nach § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 2 KStG ausdrücklich zulassen. 


Die abgeschlossene Betriebsvereinbarung muss von der Körperschaft tatsächlich befolgt werden. 
Bei einem Verstoß der Körperschaft gegen die Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung liegt 
von Anfang an keine Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 1 KStG vor (vgl. Rn. 57 ff.). 


Die Betriebsvereinbarung muss grundsätzlich nach dem Beteiligungserwerb abgeschlossen 
werden und mit dem Beteiligungserwerb in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Sofern 
eine Betriebsvereinbarung bereits vor dem Beteiligungserwerb abgeschlossen wurde, kann der 
zeitliche Zusammenhang zum einen dadurch hergestellt werden, dass in der Betriebsvereinba-
rung dokumentiert wird, dass diese durch den Beteiligungserwerb bedingt ist, oder zum anderen 
durch eine nach dem Beteiligungserwerb geschlossene weitere Vereinbarung (Anschlussver-
einbarung). Voraussetzung ist, dass in dieser Anschlussvereinbarung dokumentiert ist, dass die 
Beteiligten auch nach dem Beteiligungserwerb keine andere Betriebsvereinbarung getroffen 
hätten. 


Existiert kein Betriebsrat, kann die Körperschaft mit ihren Arbeitnehmern individuelle Verein-
barungen treffen. Diese Vereinbarungen sind für die Anwendung des § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 1 KStG als Betriebsvereinbarung anzuerkennen, wenn mehr als die Hälfte der 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer solche Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber 
abgeschlossen haben und diese jeweils die Anforderungen der Rn. 22 bis 29 erfüllen. 


2. Lohnsummenregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG) 


Bei der Ermittlung der Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen und der Ausgangs-
lohnsumme sind die Grundsätze des Abschnittes 8 der gleich lautenden Erlasse der obersten 
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Finanzbehörden der Länder vom 25. Juni 2009 (BStBl I S. 713) zu beachten. In Organschaftsfällen 
ist die Lohnsumme gesellschaftsbezogen und nicht bezogen auf den gesamten Organkreis zu 
ermitteln. Die Lohnsummen aus zum Betriebsvermögen gehörenden Beteiligungen an einer 
Personengesellschaft und Anteilen an einer Kapitalgesellschaft sind unabhängig von ihrer Höhe 
nicht einzubeziehen. Auf in- und ausländische Betriebsstätten entfallende Lohnsummen sind 
einzubeziehen. Vergütungen, die als verdeckte Gewinnausschüttungen zu qualifizieren sind, 
werden insoweit nicht in die Lohnsummen einbezogen. 


Bei der Ermittlung der Ausgangslohnsumme sind die letzten fünf vor dem Beteiligungserwerb 
endenden Wirtschaftsjahre maßgebend. 


Die Lohnsummenregelung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG ist nicht anwendbar, 
wenn die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt oder die Körperschaft nicht mehr als 10 Arbeit-
nehmer hat (§ 13a Absatz 1 Satz 4 ErbStG i. d. F. des ErbStG vom 24. Dezember 2008, BGBl. I 
S. 3018). In diesen Fällen kann die Körperschaft das Tatbestandsmerkmal der Erhaltung wesent-
licher Betriebsstrukturen nur über § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 KStG 
erfüllen. 


3. Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen (§ 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG) 


a) Allgemeines 


Die Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen kann nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 
KStG auch durch die Zuführung von wesentlichem Betriebsvermögen durch Einlagen in die 
Körperschaft nachgewiesen werden. 


Die Zuführung muss innerhalb von zwölf Monaten nach dem Beteiligungserwerb erfolgen (vgl. 
hierzu Rn. 43 f.) und mindestens 25 % des in der Steuerbilanz zum Schluss des dem Beteiligungs-
erwerb vorangegangenen Wirtschaftsjahres enthaltenen Aktivvermögens (vgl. hierzu Rn. 45 ff.) 
zu Buchwerten entsprechen. 


Es ist nicht erforderlich, dass sich das der Körperschaft zugeführte Vermögen im Betriebsvermö-
gen des sanierenden Erwerbers der Anteile befunden hat.  


Zuführungen vor dem Beteiligungserwerb sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, sie stehen 
in einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb. 


Beispiel 2: 


An der V-GmbH sind die natürliche Person A zu 90 % und die natürliche Person B zu 10 % 
beteiligt. Am 01.03.01 wird eine Kapitalerhöhung der V-GmbH beschlossen. An der Kapitaler-
höhung nimmt ausschließlich B teil. Nach der Kapitalerhöhung ist B zu 90 % und A zu 10 % 
beteiligt. B erbringt seine Einlage am 02.03.01 in die Kapitalgesellschaft. B leistet hierfür eine 
Einlage i. H. v. 200.000 Euro in das Stammkapital. Darüber hinaus leistet er ein Aufgeld i. H. v. 
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50.000 Euro, das in der Kapitalrücklage (§ 272 Absatz 2 Nummer 1 HGB) der V-GmbH erfasst 
wird. Die Kapitalerhöhung wird am 01.12.01 in das Handelsregister eingetragen und damit 
wirksam. 


Lösung: 


Der schädliche Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 KStG liegt erst mit Wirksamkeit der 
Kapitalerhöhung vor (vgl. Rn. 14 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I S. 1645). 
Somit wäre die Einlage i. H. v. 250.000 Euro am 02.03.01 grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, 
da sie vor dem schädlichen Beteiligungserwerb erfolgte. Da die Einlage jedoch sachlich untrenn-
bar mit dem Beteiligungserwerb verknüpft ist, ist sie für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG zu berücksichtigen. 


b) Einlagen zur Zuführung wesentlichen Betriebsvermögens 


Einlagen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG können auch in das Nennkapital oder in die 
Kapitalrücklage geleistet werden. Bei der Zuführung muss es sich um einen einlagefähigen Ver-
mögensgegenstand handeln. Nicht einlagefähig i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG sind 
Nutzungsvorteile (vgl. H 8.9 Nutzungsvorteile KStH 2022). Als Zuführungen wesentlichen 
Betriebsvermögens kommen auch Aufgelder (auch bei Veräußerung eigener Anteile) in Betracht. 
Die Verlustübernahme i. S. d. § 302 AktG im Rahmen einer wirksamen Organschaft nach §§ 14 ff. 
KStG stellt eine Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG dar. Organschaftliche Min-
derabführungen nach § 14 Absatz 4 Satz 1 KStG sowie vororganschaftliche Minderabführungen 
nach § 14 Absatz 3 Satz 2 KStG führen hingegen nicht zu einer Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG. 


Eine Zuführung von Betriebsvermögen setzt eine Vermögensmehrung der Körperschaft voraus. 
Daher sind Maßnahmen, die zur bloßen Umgliederung von Eigenkapital führen, nicht als Zufüh-
rung von Vermögen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen. Dies gilt 
selbst dann, wenn die Maßnahme zur Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos führt. 


Beispiel 3: 


Die V-GmbH beschließt eine vereinfachte Kapitalherabsetzung (§ 58a GmbHG). Hierbei werden 
20.000 Euro des Stammkapitals herabgesetzt und zum Ausgleich eines Bilanzverlustes verwendet. 
Ein Sonderausweis nach § 28 Absatz 1 Satz 3 KStG besteht nicht. 


Lösung: 


Obwohl die Kapitalherabsetzung das steuerliche Einlagekonto nach § 28 Absatz 2 Satz 1 KStG 
erhöht, führt die vereinfachte Kapitalherabsetzung nicht zu einer Zuführung von Vermögen 
i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG. 
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Für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG sind nur Einlagen zu berücksichtigen, die 
durch den sanierenden Erwerber der Anteile an der Verlustkörperschaft oder durch eine ihm 
nahestehende Person zum Zweck der Sanierung geleistet werden. 


Der Erlass von Verbindlichkeiten steht gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 4 KStG der 
Zuführung von neuen Betriebsvermögen gleich. Als Zuführung ist der werthaltige Teil der 
Forderung (Teilwert, vgl. BFH-Beschluss vom 9. Juni 1997, GrS 1/94, BStBl 1998 II S. 307) zu 
berücksichtigen. Eine Werthaltigkeit besteht nur in der Höhe, in der die in der Krise befindliche 
Körperschaft diesen Anspruch erfüllen könnte; die Feststellungslast (objektive Beweislast) trägt 
die Körperschaft. Der Erlass von Verbindlichkeiten bzw. die Aufrechnung mit Forderungen der 
Verlustkörperschaft auf Leistung einer Einlage sind nicht schädlich (Umwandlung von Fremd-
kapital in Eigenkapital; vgl. § 19 Absatz 4 GmbHG und § 27 AktG). 


Beispiel 4: 


An der V-GmbH (Stammkapital 150.000 Euro) ist zu 100 % die natürliche Person A beteiligt.  
Die V-GmbH ist Schuldnerin eines Darlehens i. H. v. 1 Mio. Euro. Gläubigerin ist die natürliche 
Person B. Der Teilwert des Darlehens beträgt zum 01.01.01 nur noch 250.000 Euro. Das Stamm-
kapital der V-GmbH wird am 01.01.01 i. H. v. 250.000 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung soll von 
der natürlichen Person B übernommen werden, welche hierdurch zu 62,5 % an der V-GmbH 
beteiligt wird. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung erlässt die natürliche Person B der V-GmbH 
die vollständige Darlehensschuld i. H. v. 1 Mio. Euro.  


Lösung: 


Ein schädlicher Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG liegt vor. Durch die Einlage im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung führt die natürliche Person B der V-GmbH grundsätzlich 
wesentliches Betriebsvermögen zu. Der Erlass der Verbindlichkeit ist als Einlage zu berück-
sichtigen, jedoch nur soweit die Verbindlichkeit werthaltig ist (hier: 250.000 Euro). Die Tatsache, 
dass im vorliegenden Fall Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt wurde, steht der Annahme 
einer Zuführung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 4 KStG nicht entgegen. 


Der Erlass einer Verbindlichkeit gegen Besserungsversprechen steht der Berücksichtigung der 
Zuführung von neuem Betriebsvermögen, soweit die Verbindlichkeit werthaltig ist, nicht 
entgegen (zum Besserungsfall siehe Rn. 66). 


c) Zwölf-Monats-Zeitraum 


Die Zuführung wesentlichen Betriebsvermögens muss innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Beteiligungserwerb erfolgen, auf dem der schädliche Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 
Satz 1 KStG beruht. Maßgebend ist für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG allein 
der Zeitpunkt des Zuflusses an die Körperschaft und nicht der Zeitpunkt der Verpflichtung zur 
Leistung einer Einlage. Steuerliche Rückwirkungen (insbesondere nach dem UmwStG) sind für 
die Ermittlung des Zeitpunktes der wesentlichen Betriebsvermögenszuführung nach § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG unbeachtlich. 
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Der Zwölf-Monats-Zeitraum stellt eine nicht verlängerbare materiell-rechtliche Ausschlussfrist 
dar. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO ist nicht möglich. 


d) Wesentlichkeitsgrenze der Betriebsvermögenszuführungen 


Eine wesentliche Betriebsvermögenszuführung liegt nur dann vor, wenn das zugeführte 
Vermögen mindestens 25 % des in der Steuerbilanz zum Schluss des dem Beteiligungserwerb 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres enthaltenen Aktivvermögens entspricht.  


Das Aktivvermögen laut Steuerbilanz umfasst das Anlage- und Umlaufvermögen zu Buchwerten 
ohne Bilanzierungshilfen und Rechnungsabgrenzungsposten. Dabei ist das Aktivvermögen um 
einen steuerlichen Ausgleichsposten für einen negativen Firmenwert zu mindern. Die Steuer-
bilanz ist insbesondere unter Beachtung des § 3a Absatz 1 Satz 3 EStG aufzustellen. Findet in dem 
dem Beteiligungserwerb vorangegangen Wirtschaftsjahr die Regelung des § 3a EStG auf die 
Körperschaft Anwendung, sind die stillen Lasten der Körperschaft gemäß § 3a Absatz 1 Satz 3 
EStG aufzudecken. 


Neues Betriebsvermögen wird nur zugeführt, wenn die Einlagen bis zum Erreichen der 
25 %-Grenze nicht durch Leistungen gemindert werden (zu den Leistungen siehe Rn. 64 ff.). 


Nicht in die Ermittlung des maßgeblichen steuerbilanziellen Aktivvermögens einzubeziehen 
sind Einlagen, die vor der Wirksamkeit des Beteiligungserwerbs erfolgten und mit diesem in 
einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang stehen (vgl. Rn. 37). 


Beispiel 5: 


An der V-GmbH sind die natürliche Person A zu 90 % und die natürliche Person B zu 10 % 
beteiligt. Am 01.12.01 wird eine Kapitalerhöhung der V-GmbH beschlossen. An der Kapitaler-
höhung nimmt ausschließlich B teil. Nach der Kapitalerhöhung ist B zu 90 % und A zu 10 % 
beteiligt. B erbringt seine Einlage am 02.12.01 in die Kapitalgesellschaft. B leistet hierfür eine 
Einlage i. H. v. 200.000 Euro in das Stammkapital. Die Kapitalerhöhung wird am 01.02.02 in das 
Handelsregister eingetragen und wirksam. Das Wirtschaftsjahr der V-GmbH entspricht dem 
Kalenderjahr. Das steuerbilanzielle Aktivvermögen der V-GmbH zum 31.12.01 beträgt 
300.000 Euro. 


Lösung: 


Die Einlage ist zu berücksichtigen, obwohl die Zuführung von neuem Betriebsvermögen vor dem 
schädlichen Beteiligungserwerb erfolgte (vgl. Rn. 37). Der Beteiligungserwerb erfolgt mit Ein-
tragung in das Handelsregister (vgl. Rn. 14 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I 
S. 1645) am 01.02.02. Für die Bemessung der Wesentlichkeit der Betriebsvermögenszuführung ist 
daher gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG das steuerbilanzielle Aktivvermögen 
zum 31.12.01 maßgebend (letzter Bilanzstichtag vor dem Beteiligungserwerb). Im vorliegenden 
Fall wären dies 300.000 Euro. Da jedoch das neue Betriebsvermögen bereits zugeführt und daher 
im steuerbilanziellen Aktivvermögen erfasst wurde, ist das Aktivvermögen um den Wert der 
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Einlage zu kürzen. Das maßgebende Aktivvermögen beträgt daher im vorliegenden Fall 
100.000 Euro (= 300.000 Euro abzgl. Einlage i. H. v. 200.000 Euro). 


Die Zuführung von 25 % des in der Steuerbilanz enthaltenen Aktivvermögen (§ 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG) ist nur bei einem Beteiligungserwerb von 100 % der Anteile an der 
Verlustkörperschaft zu leisten. Bei einem geringeren Beteiligungserwerb genügt eine entspre-
chend geringere Betriebsvermögenszuführung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 3 KStG). 
Werden z. B. 60 % der Anteile an einer Körperschaft erworben, ist eine Betriebsvermögenszu-
führung i. H. v. mindestens 15 % (60 % von 25 %) erforderlich. Bei der Berechnung des Verhält-
nisses der Betriebsvermögenszuführung zur Beteiligungshöhe sind sämtliche Zähl- und 
Sanierungserwerbe (vgl. Rn. 13 und 80) zu berücksichtigen. 


Maßgebend für die Ermittlung des Wertes der Betriebsvermögenszuführungen ist der Wert, mit 
dem diese von der empfangenden Körperschaft angesetzt wird. Auf die Grundsätze zur Ermitt-
lung des Wertes einer verdeckten Einlage nach R 8.9 Absatz 4 KStR 2022 wird hingewiesen. 


e) Umwandlungen und Einbringungen 


Vermögensübertragungen im Rahmen von Umwandlungen und Einbringungen sind unter 
normspezifischer Betrachtung des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG als Zuführung von 
Betriebsvermögen in die Verlustkörperschaft i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu 
berücksichtigen, soweit diese zu einer Erhöhung des steuerlichen Eigenkapitals der Verlust-
körperschaft führen. Voraussetzung ist, dass der sanierende Erwerber der Anteile oder eine 
diesem nahestehende Person (Rn. 40) Einbringender bzw. übertragender Rechtsträger ist.  
Als qualifizierte Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen ist die 
Betriebsvermögenszuführung mittels Sacheinlagen durch Einbringungen i. S. d. §§ 20 und 21 
UmwStG, durch Abwärts- und Seitwärtsverschmelzungen (§§ 2 ff. UmwG, §§ 11 ff. UmwStG) 
sowie durch Abwärts- und Seitwärtsspaltungen (§§ 123 ff. UmwG, § 15 UmwStG).  
Unbeachtlich ist, ob es sich dabei um nach dem Umwandlungssteuergesetz begünstigte Vorgänge 
handelt. 


Die umwandlungssteuerrechtlichen Rückwirkungs- bzw. Rückbeziehungsfiktionen (§§ 2 und 20 
Absatz 6 UmwStG) sind für Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG unbeachtlich. 
Es kommt allein auf den Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit der Umwandlung oder 
Einbringung an. Der Zufluss erfolgt für Zwecke der Sanierungsklausel mit Eintragung der Ver-
schmelzung oder Spaltung im Handelsregister (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 UmwG, § 131 Absatz 1 
Nummer 1 UmwG) und bei Einbringungen mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an 
dem eingebrachten Vermögen. 


Erhöht die Umwandlung oder Einbringung aufgrund der umwandlungssteuerrechtlichen Rück-
wirkung bzw. Rückbeziehung das steuerbilanzielle Aktivvermögen zum Bilanzstichtag, der dem 
schädlichen Beteiligungserwerb vorangeht, ist dieses für die Berechnung der Betriebsvermögens-
zuführung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG um den Wert des vom sanierenden 
Anteilseigner zugeführten Betriebsvermögens zu vermindern. 
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Bei Einbringungen nach §§ 20 und 21 UmwStG ist eine Betriebsvermögenszuführung i. S. d. § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG in der Höhe zu berücksichtigen, in der das eingebrachte 
Betriebsvermögen oder die eingebrachten Anteile von der übernehmenden Gesellschaft ange-
setzt werden (d. h. gemeiner Wert, Zwischenwert oder Buchwert). Gewährt die übernehmende 
Gesellschaft neben den Gesellschaftsanteilen sonstige Gegenleistungen i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 oder § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 UmwStG, ist der Wert dieser Gegenleistungen 
vom Wert der Betriebsvermögenszuführung abzuziehen. Aus Vereinfachungsgründen kann der 
Betrag der Anschaffungskosten nach § 20 Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 oder § 21 Absatz 2 Satz 1 und 
Satz 6 UmwStG herangezogen werden. 


Beispiel 6: 


An der V-GmbH (Stammkapital 50.000 Euro) ist bisher die natürliche Person V zu 100 % beteiligt. 
Die natürliche Person A bringt im Rahmen einer Kapitalerhöhung ihr Einzelunternehmen nach 
§ 20 UmwStG zu Buchwerten in die V-GmbH ein. Das steuerbilanzielle Eigenkapital ihres Einzel-
unternehmens (Buchwerte) beträgt 400.000 Euro. Der gemeine Wert des Einzelunternehmens 
beträgt 1 Mio. Euro. A erhält im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Anteile zum Nennwert 
i. H. v. 350.000 Euro an der V-GmbH. I. H. v. 50.000 Euro erhält A eine Forderung gegenüber der 
V-GmbH. Ein Aufgeld wird nicht geleistet. 


Lösung: 


Ein schädlicher Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG liegt vor. A leistet für Zwecke des 
§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG eine Betriebsvermögenszuführung i. H. v. 350.000 Euro 
(Buchwerteinbringung: 400.000 Euro abzgl. sonstiger Gegenleistung i. H. v. 50.000 Euro). 


Geht Vermögen im Rahmen einer Abwärts- oder Seitwärtsverschmelzung bzw. einer Abwärts- 
oder Seitwärtsspaltung auf die Verlustkörperschaft über, ist eine Betriebsvermögenszuführung 
i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen, soweit sich das steuerliche Eigen-
kapital der Verlustkörperschaft erhöht. Als Betriebsvermögenszuführung i. S. d. § 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 3 KStG kann nur der Anteil der Betriebsvermögenszuführung berücksichtigt 
werden, der der Beteiligung des erwerbenden Anteilseigners an der übertragenden Körperschaft 
entspricht. 


Beispiel 7: 


Zum 01.01.02 erwirbt die natürliche Person A 75 % der Anteile an der M-AG. Die übrigen 25 % der 
Anteile hält die natürliche Person B. Die M-AG hält selbst wiederum 100 % der Anteile an der 
V-GmbH und der S GmbH. Nur gegenüber der V-GmbH sind zum 31.12.01 Verlustvorträge 
gesondert festgestellt worden. Sowohl die M-AG als auch die S-GmbH erzielten stets Gewinne. 
Die V-GmbH ist nachweislich von einer Zahlungsunfähigkeit bedroht. Der Anteilseignerwechsel 
erfolgt nach einem Sanierungskonzept und dient der Sanierung der V-GmbH. Das steuerbilan-
zielle Aktivvermögen der V-GmbH zum 31.12.01 beträgt 200.000 Euro. Das steuerbilanzielle 
Eigenkapital der S-GmbH zum 31.12.02 beträgt 25.000 Euro. Die Anteilseigner A und B beschlie-
ßen am 01.02.02 (Tag des Verschmelzungsvertrages) eine Seitwärtsverschmelzung der S-GmbH 
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auf die V-GmbH. Übertragungsstichtag ist der 01.01.02. Die S-GmbH stellt zum 31.12.01 eine 
steuerliche Schlussbilanz zu Buchwerten auf (§ 11 Absatz 2 UmwStG). Die Eintragung im 
Handelsregister erfolgt am 01.07.02. Die V-GmbH beschäftigt keine Arbeitnehmer. 


Lösung: 


Der Erwerb der Anteile an der M-AG durch A löst einen mittelbaren schädlichen Beteiligungs-
erwerb der Anteile an der V-GmbH aus. Die Verlustvorträge der V-GmbH sind grundsätzlich 
nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG vollständig zu kürzen.  


Der Erwerb erfolgt jedoch zu Sanierungszwecken und fällt daher grundsätzlich unter die 
Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG. Da die V-GmbH keine Arbeitnehmer beschäftigt, ist 
die Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG nur anzuwenden, wenn A 
innerhalb von zwölf Monaten nach Beteiligungserwerb (01.01.02) wesentliches Betriebsver-
mögen zuführt. 


A muss nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und 3 KStG Betriebsvermögen von 
mindestens 18,75 % (= 75 % von 100 % der M-AG an V-GmbH und hiervon 25 %; vgl. Rn. 49) des 
steuerbilanziellen Aktivvermögens zum 31.12.01 der V-GmbH zuführen, also 37.500 Euro 
(18,75 % von 200.000 Euro). 


Die Seitwärtsverschmelzung der S-GmbH auf die V-GmbH ist als Betriebsvermögenszuführung 
i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berücksichtigen (vgl. Rn. 51 ff.). Die Seitwärts-
verschmelzung wurde zum 01.07.02 durch Handelsregistereintrag zivilrechtlich wirksam und ist 
daher innerhalb des Zwölf-Monats-Zeitraum erbracht (vgl. Rn. 43 und 52). Als Betriebsver-
mögenszuführung gilt der Wert, der das steuerliche Eigenkapital der V-GmbH im Rahmen der 
Verschmelzung erhöht. Da die S-GmbH in ihrer Schlussbilanz zum 31.12.01 die Buchwerte 
angesetzt hat, hat die V-GmbH die übernommenen Wirtschaftsgüter mit den Buchwerten 
anzusetzen (§ 12 Absatz 1 UmwStG). Als Betriebsvermögenszuführung i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG kann jedoch nur der Wert berücksichtigt werden, der auf den sanierenden 
Anteilseigner (hier: A) entfällt. Da A mittelbar zu 75 % an der S-GmbH beteiligt ist, hat A bis zum 
31.12.02 eine Einlage i. H. v. 18.750 Euro (75 % der Buchwerte der S-GmbH i. H. v. 25.000 Euro) 
geleistet. Die Wesentlichkeitsgrenze nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und 3 KStG 
beträgt im vorliegenden Fall jedoch 37.500 Euro. Somit liegt ohne weitere Einlagen i. H. v. 
mindestens 18.750 Euro keine begünstigte Sanierung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG vor. Die Verluste 
der V-GmbH sind vollständig nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG zu kürzen. 


Abwandlung: 


Der Saldo der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter der S-GmbH beträgt 50.000 Euro.  
Die S-GmbH setzt in ihrer Schlussbilanz zum 31.12.01 die gemeinen Werte an (§ 11 Absatz 1 
UmwStG). 
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Lösung: 


Durch den Ansatz der gemeinen Werte wird der V-GmbH neues Betriebsvermögen i. H. v. 50.000 
Euro zugeführt. Hiervon entfallen 37.500 Euro auf den sanierenden Anteilseigner A. Damit hat A 
innerhalb von zwölf Monaten nach dem schädlichen Beteiligungserwerb eine wesentliche 
Betriebsvermögenszuführung vorgenommen. 


4. Nichterhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen 


Für den Nachweis der Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen reicht die Erfüllung einer der 
Tatbestände des § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG aus (vgl. Rn. 20). Erfüllt die Körperschaft einen dieser 
Tatbestände nicht mehr, kann die Körperschaft die Erhaltung der wesentlichen Betriebsstruk-
turen weiterhin durch den Nachweis der Erfüllung eines anderen Tatbestandes des § 8c Absatz 1a 
Satz 3 KStG erbringen. Erfüllt die Körperschaft keinen Tatbestand nach § 8c Absatz 1a Satz 3 
KStG mehr, liegt ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO vor. 


a) Verstoß gegen die Bestimmungen einer geschlossenen Betriebsvereinbarung mit 
Arbeitsplatzregelung 


Die Körperschaft hat eine einmal geschlossene Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung 
im Rahmen der Sanierung zu befolgen (Rn. 22 ff.). Dies gilt auch für Vereinbarungen i. S. d. Rn. 30. 


§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG sieht keine zeitliche Begrenzung der Befolgung der 
Betriebsvereinbarung vor. Ist die Betriebsvereinbarung auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 
worden und verstößt die Körperschaft gegen die Bestimmungen der Betriebsvereinbarungen, 
liegt keine Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen von der Körperschaft i. S. d. § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG vor. Auf die Länge des Zeitraums zwischen Abschluss der 
Betriebsvereinbarung oder schädlichem Beteiligungserwerb und dem Verstoß kommt es nicht 
an. 


Beispiel 8: 


Die M-AG erwirbt zum 01.01.01 100 % der Anteile an der V-AG. Der Erwerb erfolgt nach einem 
Sanierungsplan für Sanierungszwecke. Im Rahmen des Beteiligungserwerbs und der Sanierung 
schließt die V-AG mit ihrer Belegschaft am 01.02.01 eine Betriebsvereinbarung mit Arbeits-
platzregelung. Die M-AG führt der V-AG kein wesentliches Betriebsvermögen zu. Am 01.01.07 
verstößt die V-AG gegen Bestimmungen der Betriebsvereinbarung vom 01.02.01. 


Lösung: 


Aufgrund des Verstoßes gegen die Betriebsvereinbarung vom 01.02.01 am 01.01.07 erfüllt die 
V-AG das Tatbestandsmerkmal der Befolgung einer Betriebsvereinbarung in § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 1 KStG und damit insgesamt die Voraussetzungen für die Erhaltung der wesentlichen 
Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG nicht mehr. In der Folge findet die 
Sanierungsklausel keine Anwendung mehr und die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb 
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nicht genutzten Verluste gehen in voller Höhe unter. Der Verstoß stellt ein rückwirkendes 
Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar. 


Die Kündigung einer Betriebsvereinbarung stellt keinen Verstoß gegen die Betriebsvereinbarung 
dar, wenn diese im Einklang mit den Bestimmungen der Betriebsvereinbarung bzw. den gesetzli-
chen Vorschriften (z. B. § 77 Absatz 5 BetrVG) erfolgt. 


Wurde eine Betriebsvereinbarung nach § 77 Absatz 2 BetrVG mit befristeter Laufzeit abge-
schlossen, ist eine Kündigung der Betriebsvereinbarung grundsätzlich nicht zulässig. Die Kün-
digung eines Sozialplanes nach § 112 BetrVG ist ohne besondere Regelung im Sozialplan nicht 
zulässig. 


b) Wesentliche Unterschreitung der Ausgangslohnsumme 


Die tatsächliche Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 2 KStG kann erst nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Beteiligungserwerb endgültig 
nachgewiesen werden. Das Unterschreiten der Summe der maßgebenden jährlichen Lohn-
summen der Körperschaft mit Ablauf der fünf Jahre stellt ein rückwirkendes Ereignis dar (§ 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO). 


Beispiel 9: 


Am 01.01.01 erwirbt die M-AG 100 % der Anteile an der V-GmbH. Der Beteiligungserwerb erfolgt 
zu Sanierungszwecken. Im Zuge der Sanierung schließt die V-GmbH am 01.02.01 eine Betriebs-
vereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung ab. Die Ausgangslohnsumme gemäß § 8c Absatz 1a 
Satz 3 Nummer 2 KStG beträgt 5 Mio. Euro. Die V-GmbH beschäftigt im Zeitpunkt des Beteili-
gungserwerbs 30 Mitarbeiter. 


Bereits am 01.02.02 kündigt die V-GmbH entgegen den Bestimmungen der Betriebsvereinbarung 
das Arbeitsverhältnis mit einem Teil der Belegschaft. Die Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen bis zum 31.12.05 beträgt 485 % der Ausgangslohnsumme. 


Lösung: 


Obwohl die M-AG die Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung nicht befolgt und 
daher die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG nicht erfüllt, liegt eine 
Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG vor, 
da die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen mit 485 % nicht 400 % der 
Ausgangslohnsumme unterschreitet. Der Verstoß gegen die Betriebsvereinbarung steht der 
Anwendung der Sanierungsklausel daher nicht entgegen. 


c) Ausschüttung von zugeführtem wesentlichem Betriebsvermögen 


Im Fall der Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen über die Zuführung von wesentlichen 
Betriebsvermögen gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG mindern Leistungen innerhalb 
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von drei Jahren nach Zuführung des neuen Betriebsvermögens dessen Wert. Wird dadurch die 
erforderliche Betriebsvermögenszuführung nicht mehr erreicht, liegt eine Zuführung von 
wesentlichem Betriebsvermögen nicht vor (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG).  
Die Leistung stellt ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar. 


aa) Drei-Jahres-Zeitraum 


Der Drei-Jahres-Zeitraum beginnt in dem Zeitpunkt, in dem mit Zuführung wesentlichen 
Betriebsvermögens durch Einlagen das Tatbestandsmerkmal der 25 % i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 
Nummer 3 KStG (zur Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenze vgl. Rn. 45 ff.) erstmals erfüllt ist.  
Der Drei-Jahres-Zeitraum ist in Zeitjahren und nicht in Wirtschaftsjahren zu ermitteln. 


bb) Leistungen 


Leistungen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG sind alle Auskehrungen, die ihre 
Ursache im Gesellschaftsverhältnis haben, insbesondere: 


- offene und verdeckte Gewinnausschüttungen 
- Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 Absatz 1 Satz 3 KStG) 
- Nennkapitalrückzahlungen unabhängig davon, ob diese den Sonderausweis nach § 28 


Absatz 1 Satz 3 KStG oder das steuerliche Einlagekonto nach § 27 Absatz 1 KStG 
verringern  


- Gewinnabführungen i. S. d. § 291 Absatz 1 AktG, auch soweit es sich dabei um 
organschaftliche Mehrabführungen i. S. d. § 14 Absatz 4 Satz 2 KStG sowie 
vororganschaftliche Mehrabführungen i. S. d. § 14 Absatz 3 Satz 1 KStG handelt. 


Abspaltungen oder Teilübertragungen i. S. d. §§ 15 und 16 UmwStG der Verlustkörperschaft auf 
andere Rechtsträger stehen Leistungen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG gleich. 


Erfolgte der Erlass einer Verbindlichkeit der Verlustkörperschaft gegenüber einem Gesellschafter 
gegen Besserungsschein und lebt die Verbindlichkeit wieder auf, liegt i. H. d. Erfüllungsbetrages 
für Zwecke der Sanierungsklausel eine Leistung i. S. d. § 8c Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG 
der Körperschaft an den Anteilseigner vor. Zinsen, die auf den Zeitraum zwischen Erlass und 
Wiederaufleben entfallen, stellen keine Leistung an den Anteilseigner dar, soweit diese Verein-
barung keine verdeckte Gewinnausschüttung auslöst (vgl. BMF-Schreiben vom 2. Dezember 
2003, BStBl I S. 648 unter 2. b). 


Eine Leistung i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG ist erfolgt, wenn bei der Körper-
schaft die entsprechenden Mittel abgeflossen sind oder eine Vermögensmehrung verhindert 
worden ist. 


Es sind alle Leistungen der Körperschaft zu berücksichtigen und zwar unabhängig davon, ob der 
Empfänger der Leistungen der Erwerber oder ein anderer Anteilseigner ist. Die Leistungen sind 
nicht nur quotal der Beteiligung des sanierenden Anteilseigners entsprechend zu berücksichti-
gen, sondern in voller Höhe. 
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Beispiel 10: 


Die B-GmbH erwirbt zum 01.01.01 von der natürlichen Person A 70 % der Anteile an der 
V-GmbH. Die restlichen 30 % hält die natürliche Person A. Die B-GmbH führt der V-GmbH am 
01.02.01 neues Betriebsvermögen i. H. v. 10.000 Euro zu. Am 01.03.01 erfolgt durch die V-GmbH 
eine verdeckte Gewinnausschüttung an die natürliche Person A i. H. v. 10.000 Euro. 


Lösung: 


Obwohl die verdeckte Gewinnausschüttung der V-GmbH nur an die natürliche Person A erfolgt, 
sind für die Berechnung der Betriebsvermögenszuführung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 
KStG die von der V-GmbH geleisteten Einlagen gemäß § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 
KStG i. H. v. 10.000 Euro zu verringern. 


cc) Wert der Leistungen 


Leistungen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG sind mit dem nach allgemeinen 
Grundsätzen ermittelten Wert zu berücksichtigen. 


Sind Leistungen auf Grund einer vorgesehenen Regelung abweichend von den allgemeinen 
Grundsätzen mit einem anderen Wert zu berücksichtigen (z. B. Buchwert, Zwischenwert), so ist 
dieser Wert der Leistung für die Verringerung der Betriebsvermögenszuführung nach § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG zu Grunde zu legen. 


dd) Verringerung der Zuführungen 


Die Leistungen stehen der wesentlichen Betriebsvermögenszuführung nur dann gemäß § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG entgegen, wenn die Verringerung der Einlagen i. S. d. § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG um den Betrag der Leistungen zur Unterschreitung der 
Wesentlichkeitsgrenze nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und Satz 3 KStG führt (zur 
Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenze vgl. Rn. 45 ff.). Maßgeblich ist der Wert des tatsächlich 
zugeführten Vermögens.  
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Der Wert des tatsächlich zugeführten Vermögens ist jeweils bezogen auf den sanierenden 
Erwerber (Rn. 40) wie folgt zu ermitteln: 


 Summe des Wertes seiner Einlagen innerhalb des Zwölf-Monats-Zeitraums 
+ weitere Einlagen des sanierenden Erwerbers innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums 
./. alle Leistungen innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums (Rn. 68) 
= Wert des tatsächlich zugeführten Vermögens 


Auch die Auskehrung von Aktivvermögen, das zum Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres bei der Verlustkörperschaft bilanziert wurde, ist für die Anwendung des § 8c 
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 und Satz 6 KStG schädlich. Werden innerhalb des Zwölf-
Monats-Zeitraums nicht in ausreichendem Maße Einlagen geleistet, führt dies dazu, dass die 
wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG nicht erhalten 
werden konnten und ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO 
vorliegt. 


IV. Ausschluss der Sanierungsklausel (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG) 


Die Anwendung der Sanierungsklausel ist ausgeschlossen, wenn die Körperschaft ihren 
Geschäftsbetrieb im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs im Wesentlichen eingestellt hat oder 
nach dem Beteiligungserwerb ein Branchenwechsel innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 
erfolgt (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG). Der Branchenwechsel innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Beteiligungserwerb (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG) stellt ein rückwirkendes Ereignis nach § 175 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar. 


Eine wesentliche Einstellung des Geschäftsbetriebs unter Neuaufnahme eines weiteren 
Geschäftsbetriebs oder ein Branchenwechsel vor dem Beteiligungserwerb sind grundsätzlich 
unschädlich. Ist jedoch die Einstellung des Geschäftsbetriebs oder ein Branchenwechsel 
zusammen mit einem Beteiligungserwerb nach den Umständen des Einzelfalls erkennbar eine 
Maßnahme der betriebswirtschaftlichen Sanierung (z. B. nach Sanierungsgutachten oder 
Sanierungsplan), liegt keine Sanierung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG vor. 


1. Einstellung des Geschäftsbetriebs 


Der Geschäftsbetrieb wird eingestellt, wenn er nach den Grundsätzen der Betriebsaufgabe been-
det wird. Erforderlich ist eine Willensentscheidung oder Handlung, die darauf gerichtet ist, den 
Betrieb als selbständigen Organismus nicht mehr in seiner bisherigen Form bestehen zu lassen. 
Der Geschäftsbetrieb muss wirtschaftlich aufgehört haben, werbend tätig zu sein. Eine Einstel-
lung des Geschäftsbetriebs liegt bereits dann vor, wenn die verbleibende Tätigkeit im Vergleich 
zur bisherigen nur noch unwesentlich ist. Davon kann grundsätzlich ausgegangen werden, wenn 
sich der Umsatz im Vergleich zur bisherigen Tätigkeit um mehr als 90 % reduziert. Wenn die 
verbleibende Tätigkeit weiterhin bedeutsam ist und die Körperschaft wirtschaftlich aktiv bleibt, 
kann der Geschäftsbetrieb als (noch) nicht eingestellt angesehen werden. 


72 


73 


74 


75 


76 







 


Seite 20 von 21 


 


Eine kurzfristige Unterbrechung der Tätigkeit ist unbeachtlich, wenn dieser für Sanierungs-
zwecke notwendig ist und die Fortführung feststeht. Die Körperschaft hat dies anhand geeig-
neter Unterlagen vor dem Stillstand nachzuweisen. 


2. Branchenwechsel 


Eine Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands stellt regelmäßig ein Indiz für 
einen Branchenwechsel dar, es sei denn, es handelt sich lediglich um rein redaktionelle 
Anpassungen. Ein Branchenwechsel kann sich zudem aus einer tatsächlichen Änderung des 
Geschäftsbetriebs ergeben. 


Ein Branchenwechsel kann sich auch durch die Aufnahme einer zusätzlichen Tätigkeit und der 
wesentlichen Einstellung der bisherigen Tätigkeit (siehe hierzu Rn. 76) ergeben. Ein Struktur-
wandel stellt nach Maßgabe der Rn. 32 des BMF-Schreibens vom 18. März 2021 (BStBl I S. 363) 
keinen schädlichen Branchenwechsel dar. 


V. Rechtsfolgen 


1. Rechtsfolgen der Anwendung der Sanierungsklausel 


Findet die Sanierungsklausel Anwendung, so ist der Beteiligungserwerb, der zum Zwecke der 
Sanierung erfolgte, für die Anwendung des § 8c Absatz 1 KStG unbeachtlich. Der Beteiligungs-
erwerb löst dann weder einen vollständigen Verlustuntergang aus, noch ist er mit anderen 
innerhalb der Fünf-Jahres-Frist des § 8c Absatz 1 KStG erfolgten Beteiligungserwerben 
zusammenzurechnen (kein Zählerwerb, vgl. Rn. 13). 


Erfüllt nur einer von mehreren Beteiligungserwerben innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums die 
Voraussetzungen der Sanierungsklausel, ist nur dieser Beteiligungserwerb für Zwecke des § 8c 
Absatz 1 KStG unbeachtlich. Die übrigen Beteiligungserwerbe sind weiterhin nach den Grund-
sätzen der Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017 (BStBl I S. 1645) in den 
entsprechenden Fünf-Jahres-Zeitraum einzubeziehen und zusammenzufassen. 


Anträge nach § 8d KStG werden gegenstandslos, sofern die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a 
KStG erfüllt sind, da es in diesem Fall an einem schädlichen Beteiligungserwerb mangelt. 


2. Rechtsfolgen der rückwirkenden Nichtanwendung der Sanierungsklausel 


a) Verhältnis zu § 8c Absatz 1 KStG 


Ist die Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a Satz 1 KStG rückwirkend nicht anzuwenden, ist der 
Beteiligungserwerb als Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG zu berücksichtigen 
(Zählerwerb, vgl. Rn. 13). In diesen Fällen bleibt die Anwendung der Konzern- sowie Stille-
Reserven-Klausel möglich. 
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Der Beteiligungserwerb ist rückwirkend in den Fünf-Jahres-Zeitraum nach § 8c Absatz 1 Satz 1 
KStG einzubeziehen (vgl. Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBl I 
S. 1645). Hierdurch kann sich das rückwirkende Ereignis auf einen anderen Veranlagungszeit-
raum beziehen als den Veranlagungszeitraum, in dem der vermeintliche Beteiligungserwerb für 
Sanierungszwecke erfolgte. 


Beispiel 11: 


Es werden zum 01.01. des jeweiligen Jahres folgende Anteile einer Verlustkörperschaft durch 
denselben Erwerber erworben: 


In 01 werden 15 % erworben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen der Sanierungs-
klausel noch nicht erfüllt. In 02 werden weitere 15 % erworben. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Voraussetzungen der Sanierungsklausel erstmalig erfüllt. In 03 werden weitere 30 % erworben. 
Zu diesem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen der Stille-Reserven-Klausel erfüllt. 


Bei der Veranlagung des Jahres 06 ist erstmalig eindeutig erkennbar, dass die Verlustkörperschaft 
die wesentlichen Betriebsstrukturen nicht erhalten hat und somit die Voraussetzungen nach § 8c 
Absatz 1a Satz 3 KStG nicht erfüllt. 


Lösung: 


Aufgrund der erstmaligen Erkenntnis über die fehlende Erhaltung der wesentlichen Betriebs-
strukturen im Jahr 06 gilt der Erwerb im Jahre 02 rückwirkend als Zählerwerb zur Erreichung der 
50 %-Grenze (vgl. Rn. 13). Im Jahr 03 liegt dadurch ein schädlicher Beteiligungserwerb nach § 8c 
Absatz 1 Satz 1 KStG vor (15 % + 15 % + 30 % = 60 %). Der Verlust ist jedoch aufgrund der Stille-
Reserven-Klausel weiterhin abziehbar. 


b) Verhältnis zu § 8d KStG 


Kommt es durch die rückwirkende Nichtanwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a 
KStG erstmalig zur Berücksichtigung eines schädlichen Beteiligungserwerbs in einem Veranla-
gungszeitraum, kann nach den Grundsätzen der Rn. 8 des BMF-Schreibens vom 18. März 2021 
(BStBl I S. 363) bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 8d KStG ein fortführungsgebundener 
Verlustvortrag beantragt werden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


I. Grundsätzliches 


1 Haben der leistende Unternehmer und der gutscheinausgebende Unternehmer 
keine Vereinbarungen über die Höhe der Vergütung für die Vermittlungsleistung 
getroffen, ergibt sich diese aus der Differenz zwischen dem Gutscheinausgabepreis 
und dem Einkaufspreis des gutscheinausgebenden Unternehmers. 


2 Die Grundsätze finden auch in dem Fall Anwendung, in dem der 
gutscheinausgebende Unternehmer bei der Übertragung von Mehrzweck-
Gutscheinen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelt. Die 
Bemessungsgrundlage für die grundsätzlich steuerbare Leistung an den den 
Gutschein ausstellenden Unternehmer bestimmt sich entsprechend auch hier für 
den Fall, dass keine Vereinbarung über die Höhe der Vergütung der sonstigen 
Leistung mit dem den Gutschein ausstellenden Unternehmer getroffen wurde, aus 
der Differenz zwischen dem Gutscheinausgabepreis und dem Einkaufspreis des 
gutscheinausgebenden Unternehmers. 
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3 Bei der Einbindung mehrerer Mittelpersonen in eine Vertriebskette, in der 


Mehrzweck-Gutscheine im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gehandelt 
werden, bestimmt sich die Bemessungsgrundlage für die Leistung der 
Mittelperson an den den Gutschein ausstellenden/übertragenden 
Unternehmer, wenn keine Vereinbarung über die Höhe der Vergütung 
getroffen wurde, aus der Differenz zwischen dem Gutscheinwert und dem 
Einkaufspreis der Mittelperson. 


 
II. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


 
4 Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 


S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 23. April 2026 - III C 3 – 
S 7359/00060/004/035 (COO.7005.100.4.14594250), BStBl I S. xxx, geändert 
worden ist, wird in Abschnitt 3.17 Abs. 12 wie folgt geändert: 


 
1. Nach Satz 3 werden die folgenden Sätze 4 und 5 eingefügt: 


 
„4Dies gilt entsprechend, wenn die gutscheinausgebende Mittelperson den 
Gutschein im eigenen Namen ausgibt. 5Bei der Einbindung mehrerer 
Mittelpersonen in eine Vertriebskette ergibt sich die Höhe der Vergütung für 
die Leistung aus der Differenz zwischen dem Gutscheinwert und dem 
Einkaufspreis der jeweiligen Mittelperson, wenn keine Vereinbarung über die 
Höhe der Vergütung getroffen wurde und der Mittelperson der 
Weiterverkaufspreis an den letzten Kunden nicht bekannt ist.“ 


 
2. Nach Beispiel 2 wird folgendes Beispiel 3 eingefügt: 
 


„B e i s p i e l  3 :  
1Der Händler B erwirbt im Buch- und Geschenkartikelladen des 
Unternehmers A einen Gutschein über einen Wert von 100 € für 90 €. 2Mit 
dem Gutschein können sowohl Waren, die dem Regelsteuersatz, als auch 
Waren, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, erworben werden. 3B 
verkauft den Gutschein weiter im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung an den Einzelhändler C für 95 €. 4C verkauft den Gutschein an 
den Kunden D für 100 €. 5Zwischen A, B und C sind keine Vereinbarungen 
über die Höhe einer Vergütung getroffen worden. 6Ein maximaler 
Verkaufspreis an den Kunden ist ebenfalls nicht vereinbart worden. 7Die 
Bemessungsgrundlage für die Leistung von B an A ergibt sich aus der 
Differenz zwischen dem Gutscheinwert (100 €) und dem Einkaufspreis von 
B (90 €), beträgt also 10 € abzüglich USt. 8C hat für seine Leistung an B 5 € 
abzüglich USt zu versteuern. 9Das ergibt sich aus der Differenz zwischen 
dem Gutscheinausgabepreis in Höhe von 100 € und dem Einkaufspreis des 
C in Höhe von 95 €.“ 


 
3. Die bisherigen Sätze 4 bis 10 werden die neuen Sätze 6 bis 12. 
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4. Das bisherige Beispiel 3 wird neues Beispiel 4. 
 


III. Anwendungsregelung 
 


5 Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 
 
Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Unter Bezugnahme auf die Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das 
BMF-Schreiben vom 14. Juni 2024 (BStBl I S. 1086) wie folgt geändert (Änderungen sind fett 
hervorgehoben): 
 


28a § 8 Satz 2 Nummer 3 StAbwG führt zu einer einheitlichen Behandlung von Aufwendungen im 
Zusammenhang mit bestimmten Inhaberschuldverschreibungen sowie mit Versicherungs- 
bzw. Rückversicherungsleistungen im Rahmen des Abzugsverbots nach § 8 StAbwG und der 
Quellensteuermaßnahmen nach § 10 StAbwG. Für die Ausnahme nach § 8 Satz 2 Nummer 3 
Buchstabe a StAbwG (Inhaberschuldverschreibungen und vergleichbare Schuldtitel) wird auf 
die Ausführungen in den Rn. 40 ff. verwiesen. Versicherungs- und Rückversicherungs-
leistungen unterliegen weder dem Quellensteuerabzug des § 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 StAbwG (vergleiche Rn. 49) noch dem Abzugsverbot nach § 8 Satz 2 Nummer 3 
Buchstabe b Satz 1 StAbwG. § 8 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 StAbwG stellt klar, dass 
Aufwendungen aus Versicherungs- oder Rückversicherungsprämien dem Grunde nach 
weiterhin vom Abzugsverbot des § 8 Satz 1 StAbwG erfasst sind. Soweit derartige 
Versicherungs- oder Rückversicherungsprämien der beschränkten Steuerpflicht des § 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StAbwG unterfallen (vergleiche Rn. 48), ist die Ausnahme vom 
Abzugsverbot nach § 8 Satz 2 Nummer 1 StAbwG zu beachten. § 8 StAbwG findet keine 
Anwendung auf Einlagengeschäfte i. S. d. § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesen-
gesetzes (KWG) im üblichen Umfang (vergleiche auch Rn. 39). 
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47 Die Ausnahme des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StAbwG umfasst auch vergleichbare 
Schuldtitel. Die Vergleichbarkeit bezieht sich dabei auf die Inhaberschuldverschreibung, die in 
den gesetzlichen Vorgaben entsprechender Weise verbrieft und verwahrt ist. Namens-
schuldverschreibungen sind mit Inhaberschuldverschreibungen vergleichbar, wenn sie auf den 
Namen eines Kreditinstituts ausgestellt sind, da auch hier die Anonymität des Inhabers gegeben 
ist (vgl. Gründe für Ausnahme in: BT-Drs. 20/3879, S. 131). Namensschuldverschreibungen sind 
auch dann mit Inhaberschuldverschreibungen vergleichbar, wenn sie auf den Namen eines 
Nominees des Clearing-Systems ausgestellt sind und daher die Anonymität des Inhabers 
gegeben ist. Vergleichbare Schuldtitel i. S. d. § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StAbwG 
umfassen insbesondere auch nach ausländischem Recht begründete Wertpapiere, die der 
Inhaberschuldverschreibung i. S. d. § 793 BGB vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeitsprüfung ist 
im Einzelfall durchzuführen und hat insbesondere die Fungibilität und die Anonymität des 
Inhabers des Schuldtitels zu berücksichtigen. Vergleichbare Schuldtitel müssen wie 
Inhaberschuldverschreibungen an einer Börse handelbar sein. Die Darlegungs- und Beweislast 
für das Vorliegen der Vergleichbarkeit liegt in diesen Fällen beim Vergütungsschuldner und/oder 
beim Vergütungsgläubiger (§ 90 Absatz 2 AO). 
 


84 Nach § 12 Absatz 1 StAbwG haben die Steuerpflichtigen, die Geschäftsvorgänge i. S. d. § 7 StAbwG 
zum nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet unterhalten, über die nach § 90 AO bestehenden 
Mitwirkungspflichten hinaus (siehe dazu auch Verwaltungsgrundsätze 2020, BMF-Schreiben 
vom 3. Dezember 2020, BStBl I S. 1325) eine gesteigerte Mitwirkungspflicht. Für diesen Zweck 
bestimmt § 12 Absatz 2 Satz 1 StAbwG einen Katalog von zusätzlichen Aufzeichnungspflichten, 
die auch für Geschäftsvorgänge zwischen nicht nahestehenden Personen gelten. Die gesteigerten 
Mitwirkungspflichten sind nur zu erfüllen, wenn mindestens eine der in §§ 8 bis 11 StAbwG 
aufgeführten Maßnahmen greift. Sie sind auch nur in Bezug auf den jeweiligen 
Geschäftsvorfall zu erfüllen, auf den die in §§ 8 bis 11 StAbwG aufgeführten Maßnahmen 
Anwendung finden. Diese zusätzlichen Pflichten umfassen insbesondere Aufzeichnungen über 
die Geschäftsbeziehung, die zugrunde liegenden Verträge, die ausgeübten Funktionen, die 
Geschäftsstrategien und die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse. Zu beachten ist, dass gerade in 
Bezug auf unabhängige Dritte gewisse Aufzeichnungen nicht zwingend erstellt und verlangt 
werden können; beispielsweise die von den Beteiligten im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 
ausgeübten Funktionen und übernommenen Risiken sowie deren Veränderungen innerhalb des 
Wirtschaftsjahres oder die eingesetzten wesentlichen Vermögenswerte. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es ist in allen noch offenen 
Fällen anzuwenden. 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


 





		Betreff: Grundsätze zur Anwendung des Steueroasen-Abwehrgesetzes;

		Änderung des BMF-Schreibens vom 14. Juni 2024 (BStBl I S. 1086) zu den Grundsätzen zur Anwendung des Steueroasen-Abwehrgesetzes










Urteil vom 15. Januar 2026, III R 28/24
Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter für Konferenzen, Events und
Reisen


ECLI:DE:BFH:2026:U.150126.IIIR28.24.0


BFH III. Senat


GewStG § 8 Nr 1 Buchst d, GewStG § 8 Nr 1 Buchst e, HGB § 247 Abs 2, GewStG VZ 2011


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 09. Juli 2024, Az: 8 K 8027/21


Leitsätze


1. Für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum (fiktiven) Anlagevermögen genügt es, dass sie nach den tatsächlichen
betrieblichen Verhältnissen (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu
dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs); sie müssen ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen, nicht zwingend
erforderlich sein und nicht das Kerngeschäft betreffen.


2. Das Merkmal der das (fiktive) Anlagevermögen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. e des Gewerbesteuergesetzes
kennzeichnenden Dauerhaftigkeit der Nutzung eines Wirtschaftsgutes kann nicht durch das Produkt, welches das
Unternehmen erstellt, ersetzt werden. Ob Dauer und Häufigkeit der Anmietung die Annahme der Notwendigkeit einer
ständigen Verfügbarkeit der Wirtschaftsgüter im Betrieb rechtfertigen, ist angesichts des von dem Steuerpflichtigen
konkret verfolgten Geschäftskonzepts zu entscheiden.


3. Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien ‑‑hier von Hotelzimmern im Rahmen von
Veranstaltungen‑‑ kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen
Verhältnissen derartige Immobilien ständig für den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es sich entweder immer
wieder um dieselben Unterkünfte handelt oder die nur kurzzeitig angemieteten Immobilien auch unter Berücksichtigung
ihrer Lage untereinander austauschbar sind.


4. Für die Frage, ob und in welchem Umfang angemietete Hotelzimmer dazu bestimmt waren, dauerhaft dem
Geschäftsbetrieb zu dienen, ist die Kundensicht ohne Belang.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 09.07.2024 - 8 K 8027/21
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) wurde im Jahr ... in C gegründet. Eingetragener
Unternehmensgegenstand war im Erhebungszeitraum die Veranstaltung von Reisen und die Durchführung von
Tagungen und Kongressen, die Vermittlung von Reisen und Fahraufträgen, die Betreuung von C-Gästen, die
Durchführung von Messe und Auftragsdiensten und die Beratung von Firmen und Einzelpersonen im touristischen
Bereich, sowie die Förderung des C-Tourismus. Die Klägerin buchte unter anderem im eigenen Namen insbesondere
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in sogenannten Konferenzhotels Zimmer, Veranstaltungsräume, Technik und Leistungen. Kunden der Klägerin
waren die Veranstalter der Konferenzen und Kongresse, denen die Klägerin sämtliche Posten in Rechnung stellte.
Im Streitjahr hat die Klägerin insgesamt x Veranstaltungen mit insgesamt y Teilnehmern durchgeführt.


Die Klägerin wurde zunächst erklärungsgemäß unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 der Abgabenordnung)
veranlagt. Hierbei wurden für das Streitjahr 2011 Miet-/Pachtzinsen für Zwecke der Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1
Buchst. d und e des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in Höhe von ... € (bewegliche Wirtschaftsgüter) und in Höhe
von ... € (unbewegliche Wirtschaftsgüter) berücksichtigt.


2


Aufgrund einer für die Jahre 2011 bis 2013 durchgeführten Betriebsprüfung gelangte der Beklagte und
Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) unter anderem zu der Feststellung, dass die Anmietung von Hotelzimmern der
Hinzurechnung unterliege, weil die einzelnen Leistungskomponenten einzeln zu betrachten seien. Der Anteil der
hinzuzurechnenden Beträge sei durch Schätzung zu ermitteln. Die Schätzung nahm die Betriebsprüfung anhand der
Werte aus 2013 für den gesamten Prüfungszeitraum vor. Nach der Betriebsprüfung änderte das FA den Bescheid
über den Gewerbesteuermessbetrag am 23.09.2016 und nahm nunmehr insgesamt Hinzurechnungen für
bewegliche Wirtschaftsgüter in Höhe von ... € und für unbewegliche Wirtschaftsgüter in Höhe von ... € vor.


3


Der hiergegen von der Klägerin eingelegte Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung vom 14.01.2021 als
unbegründet zurückgewiesen.


4


Der hierauf eingereichten Klage gab das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024,
1783 veröffentlichten Urteil vom 09.07.2024 statt. Die Aufwendungen für angemietete bewegliche und
insbesondere unbewegliche Wirtschaftsgüter seien nicht einem fiktiven Anlagevermögen der Klägerin als Mieterin
beziehungsweise Pächterin zuzuordnen. Es spreche für eine Behandlung als fiktives Umlaufvermögen und nicht als
fiktives Anlagevermögen, wenn ein Konferenz- und Eventveranstalter Konferenzräume und Zimmer in Hotels sowie
sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter (Konferenztechnik, Schirme, Stühle et cetera) anmiete, um damit für die
eigenen Kunden Reisepakete, Konferenzen, Veranstaltungen gleich einem Reiseveranstalter zusammen zu stellen
("zu produzieren") und sodann an die Kunden als Gesamtpaket in Rechnung zu stellen ("zu verkaufen"). Die
wiederholte Anmietung gleichartiger Wirtschaftsgüter könne allein kein hinreichendes Unterscheidungsmerkmal
sein. Ausgehend vom Unternehmenszweck könne nur das Produkt des Gewerbes entscheidende
Abgrenzungsmerkmale geben. Dies ersetze die Dauerhaftigkeit der allgemeinen Anlagevermögensdefinition und sei
nach Auffassung des FG notwendig, weil bei Nichtberücksichtigung der gegebenenfalls kurzfristigen Anmietung die
Annahme von Umlaufvermögen den Verbrauch der Wirtschaftsgüter (als zu verkaufende Ware beziehungsweise
einzusetzende Rohstoffe) beziehungsweise die Annahme von Anlagevermögen die dauerhafte Nutzung erfordere,
vergleichbar mit einer Maschine. Die angemieteten Konferenzräume und Hotelzimmer seien Teil der Produkte der
Klägerin und aus Sicht der Kunden Teil des Gesamtprodukts gewesen. Verkauftes Produkt sei die Organisation der
Gesamtveranstaltung gewesen. Insoweit unterscheide sich das Produkt auch vom Konzertveranstalter, der bezogen
auf den regulären Endkunden kaum Nebenleistungen (Anreise und Übernachtung) anbiete. Nach der Auffassung des
Gerichts ähnele das Produkt der Klägerin trotz des Veranstaltungscharakters eher dem eines Reiseveranstalters,
auch wenn es dem Endkunden eines Reiseveranstalters um ganz konkrete Räume gehe.


5


Mit der vom FG zugelassenen Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.6


Das FA ist der Meinung, das FG sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass es sich bei den von der Klägerin
angemieteten Wirtschaftsgütern bereits dem Grunde nach um kein fiktives Anlagevermögen handeln könne. Diese
Rechtsauffassung stehe im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) in den Urteilen vom
19.01.2023 - III R 22/20 (BFH/NV 2023, 716) und vom 08.12.2016 - IV R 24/11 (BFHE 256, 526, BStBl II 2022, 276).
Im Urteil des FG fehle es an Feststellungen, für welche Dauer und mit welcher Häufigkeit bestimmte
Wirtschaftsgüter angemietet worden seien. Soweit es sich um eine wiederholte Anmietung gleichartiger
Wirtschaftsgüter gehandelt haben sollte, fehle es an einer Feststellung, woraus sich die Gleichartigkeit ergebe und
weshalb die Dauer und Häufigkeit der Anmietung die Annahme der Notwendigkeit einer ständigen Verfügbarkeit im
Betrieb rechtfertigten, so dass das Urteil des FG aufzuheben und die Sache zurückzuweisen sei, damit das FG nach
der Durchführung weiterer Ermittlungen eine eigene Schätzung durchführen könne.


7


Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Sache an das FG zurückzuverweisen.


8


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
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Entscheidungsgründe


II.


Die Klägerin ist der Ansicht, dass das FG den Sachverhalt nach den Vorgaben des Senatsurteils vom 19.01.2023 -
III R 22/20 (BFH/NV 2023, 716) aufgeklärt habe. Es sei davon ausgegangen, dass keine wiederholt zum Gebrauch
angemieteten Wirtschaftsgüter vorhanden gewesen seien, was dem Geschäftszweck der Klägerin als "Vermittlerin
von Leistungen" entspreche. Entscheidend sei, ob ein Wirtschaftsgut mitverbraucht werde. Die Klägerin sei eine Art
"Gelegenheitsvermittlerin". Ihr Produkt sei die Organisationsleistung; mit der Durchführung der Events verbrauche
sich alles Beschaffte und Organisierte. Die Kunden der Klägerin erwarteten etwas Neues und Einzigartiges von der
Klägerin. Diese bündele auf Wunsch der Kunden jeweils individuelle Pakete mit Leistungen Dritter.


10


Die Revision ist begründet. Die Vorentscheidung verletzt Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑) und erweist sich auch nicht im Ergebnis als richtig (§ 126 Abs. 4 FGO). Mangels
ausreichender Feststellungen des FG ist die Sache nicht spruchreif. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).


11


1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG in der für den Erhebungszeitraum 2011 geltenden Fassung werden zur
Ermittlung des Gewerbeertrages (§ 7 GewStG) dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet ein Viertel der
Summe aus einem Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung von
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, und aus der Hälfte
der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt
worden sind und soweit die Summe der Beträge im Sinne von § 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG 100.000 € übersteigt.


12


a) Die Grundsätze, nach denen sich bestimmt, ob ein Wirtschaftsgut dem Anlagevermögen zuzuordnen ist, hat der
Senat zum Beispiel im Urteil vom 25.07.2019 - III R 22/16 (BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 21 ff., m.w.N.) und
im Beschluss vom 23.03.2022 - III R 14/21 (BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 18 ff.) ausführlich dargestellt.
Daran ist festzuhalten und darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.


13


aa) Danach ist die Fiktion, dass der Steuerpflichtige der Eigentümer der Wirtschaftsgüter ist, nicht an das Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen geknüpft (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II
2020, 51, Rz 28; BFH-Urteil vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBl II 2022, 276, Rz 11 ff.).


14


bb) Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermögen
gehören würde, ist stets zu prüfen. Die Prüfung orientiert sich maßgeblich an der Zweckbestimmung des
Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits
aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss, wie zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der
Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art des Betriebs (z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16,
BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 28; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 - III R 14/21, BFHE 276, 182, BStBl II
2022, 559, Rz 18 ff.; BFH-Urteile vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBl II 2022, 276, Rz 18, und vom
29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148, unter 2.).


15


(1) (Fiktives) Anlagevermögen ist nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschäft eines
Unternehmens dient. Es genügt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem
Geschäftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs ‑‑HGB‑‑); es muss ihm nicht direkt oder
unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich sein (vgl. z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE
286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 ff.).


16


(2) Soweit der Senat ausgeführt hat, dass die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel für die
Zuordnung zum Anlagevermögen spreche, während der Einsatz als zu veräußerndes Produkt eine Zuordnung zum
Umlaufvermögen nahelege (vgl. z.B. Senatsurteile vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16, und vom
25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 22), beschreibt er Kriterien zur Beantwortung der
Frage, ob das Wirtschaftsgut dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. In den Fällen, in denen
sich das Wirtschaftsgut in keine dieser Kategorien einordnen lässt (zum Beispiel Werbeträger, die der Vermarktung
der zu veräußernden Produkte dienen), kommen die genannten Kriterien nicht zur Anwendung (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 20), im Übrigen ersetzen sie das Kriterium der
Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtern lediglich in bestimmten Fällen die Zuordnung.
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(3) Auch im Fall der kurzzeitigen Anmietung von Wirtschaftsgütern ist Voraussetzung für eine Hinzurechnung, dass
der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut oder die Wirtschaftsgüter ständig für den Gebrauch in seinem Betrieb
benötigt, so dass sich die wiederholte kurzzeitige Anmietung des nämlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer
Wirtschaftsgüter als Surrogat einer Entscheidung zur langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellt (z.B.
Senatsurteile vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 f., 20; vom 17.08.2023 -
III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70, Rz 54; vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 18, und
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 24; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 -
III R 14/21, BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 21). Dadurch wird sowohl dem in § 247 Abs. 2 HGB angelegten
Merkmal der Dauerhaftigkeit Rechnung getragen als auch die in dieser Vorschrift vorgesehene Verbindung zum
konkreten Betrieb (das heißt den betrieblichen Verhältnissen) hergestellt. Hingegen genügt es für eine
Hinzurechnung nicht, dass das angemietete Wirtschaftsgut dem Betrieb dient und die Mietkosten als
Betriebsausgaben abgezogen werden können, wie dies die Argumentation des FA nahelegt. Denn würde man bereits
jede kurze, anlass- oder auftragsbezogene Anmietung eines Wirtschaftsguts ausreichen lassen, wäre das
Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens" im Ergebnis inhaltsleer und überflüssig (Senatsurteil
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 25, m.w.N.).
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(4) Nach diesen Grundsätzen kommt auch bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien ‑‑hier
insbesondere von Hotelzimmern im Rahmen von organisierten Reisen und Veranstaltungen‑‑ eine Hinzurechnung
(nur dann) in Betracht, wenn der Steuerpflichtige nach seinen speziellen betrieblichen Verhältnissen derartige
Immobilien ständig für den Gebrauch in seinem Betrieb vorhalten muss und es sich entweder immer wieder um
dieselben Unterkünfte handelt oder die nur kurzzeitig angemieteten Immobilien untereinander austauschbar sind,
so dass die wiederholte kurzzeitige Anmietung verschiedener Immobilien einer längerfristigen Anmietung
gleichkommt (vgl. z.B. Senatsurteil vom 17.08.2023 - III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70). Die Frage der
Austauschbarkeit orientiert sich auch hier an der Zweckbestimmung der Hotelzimmer im konkreten Betrieb, die
einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen
nachvollziehen lassen muss.


19


Bei Immobilien ist für die Frage der Austauschbarkeit ‑‑neben (zum Beispiel) der Art der Immobilie, ihrer
Ausstattung und möglichen Zusatzleistungen‑‑ regelmäßig auch ihre Lage von maßgeblicher Bedeutung, denn
Immobilien zeichnen sich insbesondere durch ihre Belegenheit aus. Ob hierbei die konkrete Belegenheit oder aber
ein bestimmter Einzugsbereich oder Umkreis (zum Beispiel die Ausdehnung der politischen Gemeinde)
entscheidend ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Nur in Ausnahmefällen kommt es nach den
betrieblichen Verhältnissen auf die Lage einer Immobilie nicht an, etwa weil das Angebot darauf ausgerichtet ist, an
beliebigen Orten (Lauf-)Kundschaft überall da zu gewinnen, wo die Ware oder Leistung angeboten wird (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 12.10.2023 - III R 39/21, BFHE 281, 568, BStBl II 2024, 67, zur Anmietung von Standflächen für
Imbissbetriebe im Reisegewerbe).


20


Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien (hier Anmietung von Hotelzimmern im eigenen
Namen durch einen Veranstalter für Konferenzen, Events und Ausflüge beziehungsweise Reisen für seine
Auftraggeber) ist deshalb regelmäßig nicht nur zu fragen, ob immer wieder (bundes- oder weltweit) überhaupt ihrer
Art und Ausstattung nach vergleichbare Immobilien (Unterkünfte) benötigt und angemietet werden, sondern auch,
ob entsprechende Immobilien (Unterkünfte) immer wieder in der jeweiligen Lage oder im Einzugsbereich oder
Umkreis eines bestimmten Ortes benötigt werden (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265,
386, BStBl II 2020, 51, Rz 28 f.). Andernfalls würde man dem Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens" und dem darin liegenden Erfordernis, dass das Wirtschaftsgut dazu bestimmt sein muss, dauernd
dem Geschäftsbetrieb zu dienen (§ 247 Abs. 2 HGB), nicht gerecht.


21


Unterkünfte werden nicht ständig für den Gebrauch in einem Betrieb benötigt, wenn sie am jeweiligen Ort jeweils
nur anlass- beziehungsweise auftragsbezogen für einen Tag oder einzelne Tage angemietet werden. Ein solcher Fall
entspricht der gelegentlichen Anmietung eines Hotelzimmers oder einer Ferienwohnung zum Beispiel bei dem
Besuch einer Fortbildungsveranstaltung oder Fachmesse (BTDrucks 16/4841, S. 80).


22


(5) Der Senat folgt nicht der Auffassung, dass Hotelzimmermieten im Hinblick auf eine Selbstbindung der
Verwaltung in Rdnr. 29b der gleich lautenden Ländererlasse vom 06.04.2022 (hier Senatsverwaltung für Finanzen
Berlin, 06.04.2022, BStBl I 2022, 638) generell nicht hinzugerechnet werden dürfen. Denn an norminterpretierende
Verwaltungsanweisungen sind im Allgemeinen weder das FG noch der BFH gebunden (vgl. BFH-Urteil vom
24.10.2024 - VI R 7/22, BFHE 286, 441, BStBl II 2025, 354, Rz 21). Etwas anderes lässt sich auch nicht aus dem BFH-
Beschluss vom 11.05.2007 - IV B 28/06, unter 1., ableiten. Hiernach können norminterpretierende
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Verwaltungsanweisungen, die die gleichmäßige Auslegung und Anwendung des Rechts sichern sollen, im
Allgemeinen weder eine einer Rechtsnorm vergleichbare Bindung aller Rechtsanwender noch eine Bindung nach
dem Grundsatz von Treu und Glauben herbeiführen. Eine von den Gerichten zu beachtende Selbstbindung der
Verwaltung besteht lediglich ausnahmsweise in dem Bereich der ihr vom Gesetz eingeräumten
Entscheidungsfreiheit, also im Bereich des Ermessens, der Billigkeit (zum Beispiel bei Änderung der
Rechtsprechung) und der Typisierung oder Pauschalierung. Eine solche Ausnahme ist bei der Auslegung des § 8
Nr. 1 Buchst. e GewStG jedoch nicht einschlägig.


b) Im Rahmen des daneben in § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG enthaltenen Tatbestandsmerkmals "Miet- und
Pachtzinsen" ist die Frage zu prüfen, welchen Einfluss mit der Vermietung von Zimmern in Hotels verbundene
weitere Leistungen (Zimmerreinigung, Bettenmachen, Frühstück, Nutzung von Wellnessbereichen) auf die rechtliche
Einordnung des Vertrages haben. Insoweit kommt es darauf an, ob es sich um untergeordnete Nebenleistungen oder
um trennbare oder nicht trennbare Hauptleistungspflichten handelt (s. dazu im Einzelnen Senatsurteil vom
16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 23 ff., m.w.N.).


24


c) Die finanzrichterliche Überzeugungsbildung ist revisionsrechtlich nur eingeschränkt auf Verstöße gegen
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze überprüfbar (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 25.10.2016 - I R 57/15, BFHE
255, 280, BStBl II 2022, 273, Rz 15). Die aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu gewinnende Überzeugung des
FG ist jedoch nur dann ausreichend und für das Revisionsgericht bindend (§ 118 Abs. 2 FGO), wenn sie auf einer
logischen, verstandesmäßig einsichtigen Würdigung zutreffender Kriterien beruht, deren nachvollziehbare
Folgerungen den Denkgesetzen entsprechen und von den festgestellten Tatsachen getragen werden. Enthält das
Urteil keine tragfähige Tatsachengrundlage für die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die
nachvollziehbare Ableitung dieser Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen und Umständen, so liegt ein
Verstoß gegen die Denkgesetze vor (vgl. Senatsurteil vom 14.04.2021 - III R 50/20, BFHE 273, 385, BStBl II 2021,
866, Rz 15, m.w.N.), der als Fehler der Rechtsanwendung ohne besondere Rüge beanstandet werden kann
(Senatsurteil vom 16.01.2025 - III R 34/22, BFHE 287, 81, BStBl II 2025, 386, Rz 23).


25


2. Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze kann die Vorentscheidung keinen Bestand haben. Das FG hat auf
der Grundlage eines unzutreffenden Rechtsmaßstabs entschieden, dass es sich bei den von der Klägerin
angemieteten Wirtschaftsgütern nicht um fiktives Anlagevermögen handele. Das FG hat den Geschäftsgegenstand
des Unternehmens der Klägerin nicht hinreichend berücksichtigt und sich nicht ‑‑wie es die Rechtsprechung
verlangt (vgl. BFH-Urteil vom 29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148, unter 2., und Senatsurteil
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 26)‑‑ so weit wie möglich an deren betrieblichen
Verhältnissen orientiert. Außerdem hat das FG dabei zu Unrecht die Sicht des Kunden als maßgeblich erachtet.


26


a) Das FG hat bei seiner Subsumtion unzutreffend darauf abgestellt, dass das entscheidende Abgrenzungsmerkmal
zwischen Anlage- und Umlaufvermögen allein aus dem "Produkt", welches das Unternehmen herstellt oder
vertreibt, abzuleiten sei und dieses Abgrenzungsmerkmal das Kriterium der Dauerhaftigkeit der allgemeinen
Anlagevermögensdefinition ersetze.


27


Für eine Behandlung als fiktives Umlaufvermögen statt als fiktives Anlagevermögen spricht nach Ansicht des FG,
dass die Klägerin Konferenzräume und Zimmer in Hotels sowie sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter
(Konferenztechnik, Schirme, Stühle et cetera) angemietet habe, um damit für die eigenen Kunden Reisepakete,
Konferenzen, Veranstaltungen gleich einem Reiseveranstalter zusammen zu stellen ("zu produzieren") und sodann
an die Kunden als Gesamtpaket in Rechnung zu stellen ("zu verkaufen"). Auch aus Sicht der Kunden seien die hier
relevanten Anmietungen und Überlassungen gegen Entgelt im Paket Teil des Gesamtprodukts gewesen, auch wenn
es für die Kunden der Klägerin gegebenenfalls unerheblich gewesen sei, ob eine Übernachtung der
Konferenzteilnehmer oder Ähnliches in dem einen oder anderen Hotel erfolgt.


28


b) Damit hat das FG die Prüfung, zu welchem Zweck die angemieteten Wirtschaftsgüter im Betrieb dienen, zum
einen unzulässig auf die Betrachtung des einzelnen "Produkts" (Organisation der Gesamtveranstaltung gleich einem
Reiseveranstalter) verengt und die sonstigen betrieblichen Verhältnisse (Struktur des Geschäfts insgesamt, Art der
Veranstaltungen, Beziehungen zu den Kunden, Art und Weise der Beschaffung der Vorleistungen, Vermarktung)
unberücksichtigt gelassen. Hierdurch hat das FG den tatsächlich ausgeübten Geschäftsgegenstand des
Unternehmens der Klägerin nicht hinreichend berücksichtigt und sich nicht so weit wie möglich an den
betrieblichen Verhältnissen der Klägerin orientiert. Zum anderen hat das FG auf die Sicht der Kunden auf das
"Produkt" abgestellt. Indessen ist nach der Rechtsprechung für die Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts der
‑‑anhand objektiver Merkmale nachvollziehbare‑‑ Wille des Steuerpflichtigen maßgeblich. Denn die Frage, ob das
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fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermögen gehören würde,
orientiert sich maßgeblich an der Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv
vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen
muss (z.B. Senatsurteil vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16).


c) Ausreichende Feststellungen zu der entscheidenden Frage, ob der Geschäftszweck in der Form, wie das konkrete
Unternehmen tätig ist, das dauerhafte Vorhandensein bestimmter Wirtschaftsgüter voraussetzt (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 f.), hat das FG nicht getroffen.


30


aa) Anders als die Klägerin meint, hat das FG gerade nicht festgestellt, dass die Klägerin kein Wirtschaftsgut
wiederholt zum Gebrauch angemietet hat. Das FG hat hierzu keine Feststellungen getroffen, weil diese nach seiner
Ansicht nicht erforderlich waren.


31


bb) Das FG hat weder die betrieblichen Verhältnisse der Klägerin noch die Bedeutung der gemieteten
Wirtschaftsgüter, insbesondere der Hotelzimmer und der Veranstaltungstechnik, für den Geschäftszweck der
Klägerin hinreichend aufgeklärt. Den Feststellungen lässt sich neben den Umsätzen der verschiedenen
Geschäftsbereiche zwar entnehmen, dass die Klägerin als Dienstleistungsunternehmen fungierte, das für seine
Kunden Konferenzen oder Tagungen organisiert und dabei unter anderem Räume und Technik angemietet hat.
Auch ergibt sich aus dem Urteil, dass die Klägerin ihren Kunden die Gesamtkosten in Rechnung gestellt hat, ihnen
folglich nicht lediglich die Gelegenheit zum Vertragsschluss vermittelte.


32


Das FG hat aber nicht festgestellt, wie die Klägerin ihre Vertragsbeziehungen zu den Beherbergungsbetrieben und
den sonstigen Vermietern (zum Beispiel von Technik) geregelt hatte. Dabei ist von Bedeutung, ob die Klägerin
dieselben Wirtschaftsgüter langfristig oder zwar jeweils nur für kurze Zeit, aber immer wieder, gegebenenfalls
sogar regelmäßig, angemietet hat und ob sich die Vereinbarungen auf die mehrfache kurzfristige Anmietung jeweils
unterschiedlicher, aber gleichartiger beziehungsweise austauschbarer Wirtschaftsgüter bezogen.


33


Ob Dauer und Häufigkeit der Anmietung die Annahme der Notwendigkeit einer ständigen Verfügbarkeit der
Wirtschaftsgüter im Betrieb rechtfertigen, ist angesichts des von der Klägerin verfolgten Geschäftskonzepts zu
entscheiden. Bedeutsam sein kann hierbei, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Klägerin regelmäßig
etwa hinsichtlich des Veranstaltungsortes und bestimmter angemieteter Wirtschaftsgüter (zum Beispiel der
Lautsprecheranlage) ähnlich ausgestaltete Veranstaltungen organisierte oder ob es sich insoweit jeweils um
singuläre Veranstaltungen handelte, bei denen die Klägerin konkrete Weisungen ihrer Kunden umsetzte. Ein
lediglich unterschiedliches Motto der Veranstaltungen ist hierbei ohne Belang. Feststellungen des FG etwa zu den
Veranstaltungsorten und den Vertragsbeziehungen der Klägerin zu ihren Kunden fehlen jedoch. Nicht festgestellt
hat das FG außerdem, dass es sich bei den von der Klägerin durchgeführten Veranstaltungen jeweils um eine neue
einzigartige und einmalige Veranstaltung gehandelt hat, die individuell auf Wunsch des Kunden zusammengestellt
wurde.


34


3. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen im Sinne des § 126 Abs. 4 FGO als richtig.
Das FG hat keine ausreichenden Feststellungen zu den konkreten betrieblichen Verhältnissen der Klägerin
getroffen, welche die Annahme rechtfertigen, dass es sich bei den angemieteten Wirtschaftsgütern im Falle des
fiktiven Eigentums nicht um Anlagevermögen handeln würde.


35


4. Im zweiten Rechtsgang wird das FG die erforderlichen Feststellungen nachholen, namentlich die speziellen
betrieblichen Verhältnisse der Klägerin feststellen und im Lichte der hier dargestellten Rechtsgrundsätze würdigen
müssen. Sofern das FG hinsichtlich einzelner Hotelzimmer die Anlagevermögenseigenschaft bejaht, bedürfte es
zudem auch einer rechtlichen Einordnung der aufgrund der geschlossenen Verträge zu entrichtenden Entgelte in
Bezug auf das Tatbestandsmerkmal "Miet- und Pachtzinsen".


36


5. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.37
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Urteil vom 15. Januar 2026, III R 39/22
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026  III R 28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von
Mietzinsen für Mitarbeiterunterkünfte


ECLI:DE:BFH:2026:U.150126.IIIR39.22.0


BFH III. Senat


GewStG § 8 Nr 1 Buchst e, HGB § 247 Abs 2, GewStG VZ 2014 , GewStG VZ 2015 , GewStG VZ 2016


vorgehend Sächsisches Finanzgericht , 27. September 2022, Az: 3 K 1352/20


Leitsätze


1. Für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum (fiktiven) Anlagevermögen genügt es, dass sie nach den tatsächlichen
betrieblichen Verhältnissen (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu
dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs); sie müssen ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen, nicht zwingend
erforderlich sein und nicht das Kerngeschäft betreffen.


2. Mietzinsen für die Überlassung von Hotelzimmern sind nicht generell von einer Hinzurechnung ausgeschlossen. Bei
einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien ‑‑hier von Hotelzimmern und Ferienwohnungen als
Mitarbeiterunterkünfte‑‑ kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen
Verhältnissen derartige Immobilien ständig für den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es sich entweder immer
wieder um dieselben Unterkünfte handelt oder die nur kurzzeitig angemieteten Immobilien auch unter Berücksichtigung
ihrer Lage untereinander austauschbar sind.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 27.09.2022 - 3 K 1352/20
aufgehoben.


Die Sache wird an das Sächsische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Aufwand der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) für die
Anmietung von Unterkünften für ihre Arbeitnehmer in den Streitjahren 2014 bis 2016 ihrem Gewinn aus
Gewerbebetrieb im Sinne des § 7 des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung (GewStG)
nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG hinzuzurechnen ist.


1


Die Klägerin ist eine GmbH, deren Unternehmenszweck insbesondere die Sicherung der Funktionsfähigkeit von
Entwässerungsanlagen ist. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass sich der Geschäftszweck der Klägerin in den
Streitjahren in Arbeiten an Entwässerungsanlagen erschöpfte.


2


Den von der Klägerin durchgeführten Arbeiten lagen zeitlich begrenzte Aufträge an unterschiedlichen Orten
zugrunde.


3


In den Streitjahren mietete die Klägerin für die Ausübung ihrer Tätigkeit im überregionalen Bereich an dem
jeweiligen Ausführungsort für ihre Arbeitnehmer Hotelzimmer oder Ferienwohnungen an; die dadurch
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Entscheidungsgründe


II.


entstandenen Aufwendungen in Höhe von ... € im Jahr 2014, ... € im Jahr 2015 und ... € im Jahr 2016 berücksichtigte
sie als Betriebsausgaben.


Die Anmietung der Hotelzimmer oder Ferienwohnungen diente dazu, den Anfahrtsweg der Arbeitnehmer zu
verkürzen. Die Aufwendungen für die Hotelzimmer und Ferienwohnungen flossen in die Kalkulation des Entgelts für
die von der Klägerin erbrachten Leistungen ein.


5


In den Fällen, in denen die Klägerin Leistungen innerhalb ihres Einzugsgebietes ausführte, wurden keine
Hotelzimmer oder Ferienwohnungen für ihre Arbeitnehmer angemietet.


6


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) führte bei der Klägerin eine Außenprüfung durch, die sich
(unter anderem) auch auf die Gewerbesteuer für die Jahre 2014 bis 2016 erstreckte. Die Prüferin kam im Rahmen
dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Gewerbeertrag der Klägerin in den Streitjahren um die Aufwendungen für
die Übernachtungen ihrer Arbeitnehmer an auswärtigen Standorten zu erhöhen sei und rechnete die als
Betriebsausgaben geltend gemachten Aufwendungen dem Gewerbeertrag gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG hinzu.
Das FA folgte dieser Auffassung und erließ unter dem Datum 28.01.2020 entsprechend geänderte
Gewerbesteuermessbescheide. Die hiergegen eingelegten Einsprüche der Klägerin wurden mit
Einspruchsentscheidung vom 12.11.2020 als unbegründet zurückgewiesen.


7


Die dagegen erhobene Klage war erfolgreich. Das Finanzgericht (FG) entschied, die Gewerbesteuermessbescheide
für 2014 bis 2016 vom 28.01.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 12.11.2020 seien dahingehend zu
ändern, dass der Gewerbesteuermessbetrag 2014 um ... €, der Gewerbesteuermessbetrag 2015 um ... € und der
Gewerbesteuermessbetrag 2016 um ... € gemindert werden.


8


Die Entscheidung ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 855 veröffentlicht.9


Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision.10


Das FA beantragt,
das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 27.09.2022 - 3 K 1352/20 aufzuheben und die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Sache an das Sächsische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückzuverweisen.


11


Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


12


Die Revision ist begründet. Die Vorentscheidung verletzt Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑) und erweist sich auch nicht im Ergebnis als richtig (§ 126 Abs. 4 FGO). Mangels
ausreichender Feststellungen des FG ist die Sache nicht spruchreif. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).


13


1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG in der in den Streitjahren geltenden Fassung wird dem Gewinn aus
Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG) ein Viertel der Summe aus der Hälfte der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich
Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum eines
anderen stehen, hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die
Summe der Beträge im Sinne von § 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG den Betrag von 100.000 € übersteigt.


14


a) Die Grundsätze, nach denen sich bestimmt, ob ein Wirtschaftsgut dem Anlagevermögen zuzuordnen ist, hat der
Senat zum Beispiel im Urteil vom 25.07.2019 - III R 22/16 (BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 21 ff., m.w.N.) und
im Beschluss vom 23.03.2022 - III R 14/21 (BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 18 ff.) ausführlich dargestellt.
Daran ist festzuhalten und darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.


15


aa) Danach ist die Fiktion, dass der Steuerpflichtige der Eigentümer der Wirtschaftsgüter ist, nicht an das Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen geknüpft (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II


16


Seite 2 von 6







2020, 51, Rz 28; Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBl II 2022,
276, Rz 11 ff.).


bb) Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermögen
gehören würde, ist ‑‑anders als es in der Argumentation des FA anklingt‑‑ stets zu prüfen. Die Prüfung orientiert
sich maßgeblich an der Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen
des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss, wie
zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art des
Betriebs (z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 28; Senatsbeschluss
vom 23.03.2022 - III R 14/21, BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 18 ff.; BFH-Urteile vom 08.12.2016 - IV R 24/11,
BFHE 256, 526, BStBl II 2022, 276, Rz 18, und vom 29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148,
unter 2.).


17


(1) (Fiktives) Anlagevermögen ist nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschäft eines
Unternehmens dient. Es genügt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem
Geschäftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs ‑‑HGB‑‑); es muss ihm nicht direkt oder
unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich sein (vgl. z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE
286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 ff.).


18


(2) Soweit der Senat ausgeführt hat, dass die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel für die
Zuordnung zum Anlagevermögen spreche, während der Einsatz als zu veräußerndes Produkt eine Zuordnung zum
Umlaufvermögen nahelege (vgl. z.B. Senatsurteile vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16, und vom
25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 22), beschreibt er Kriterien zur Beantwortung der
Frage, ob das Wirtschaftsgut dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. In den Fällen, in denen
sich das Wirtschaftsgut in keine dieser Kategorien einordnen lässt (zum Beispiel Werbeträger, die der Vermarktung
der zu veräußernden Produkte dienen), kommen die genannten Kriterien nicht zur Anwendung (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 20), im Übrigen ersetzen sie das Kriterium der
Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtern lediglich in bestimmten Fällen die Zuordnung.


19


(3) Auch im Fall der kurzzeitigen Anmietung von Wirtschaftsgütern ist Voraussetzung für eine Hinzurechnung, dass
der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut oder die Wirtschaftsgüter ständig für den Gebrauch in seinem Betrieb
benötigt, so dass sich die wiederholte kurzzeitige Anmietung des nämlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer
Wirtschaftsgüter als Surrogat einer Entscheidung zur langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellt (z.B.
Senatsurteile vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 f., 20; vom 17.08.2023 -
III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70, Rz 54; vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 18, und
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 24; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 -
III R 14/21, BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 21). Dadurch wird sowohl dem in § 247 Abs. 2 HGB angelegten
Merkmal der Dauerhaftigkeit Rechnung getragen als auch die in dieser Vorschrift vorgesehene Verbindung zum
konkreten Betrieb (das heißt den betrieblichen Verhältnissen) hergestellt. Hingegen genügt es für eine
Hinzurechnung nicht, dass das angemietete Wirtschaftsgut dem Betrieb dient und die Mietkosten als
Betriebsausgaben abgezogen werden können, wie dies die Argumentation des FA nahelegt. Denn würde man bereits
jede kurze, anlass- oder auftragsbezogene Anmietung eines Wirtschaftsguts ausreichen lassen, wäre das
Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens" im Ergebnis inhaltsleer und überflüssig (Senatsurteil
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 25, m.w.N.).


20


(4) Nach diesen Grundsätzen kommt auch bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien ‑‑hier von
Hotelzimmern und Ferienwohnungen als Mitarbeiterunterkünfte‑‑ eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn
der Steuerpflichtige nach seinen speziellen betrieblichen Verhältnissen derartige Immobilien ständig für den
Gebrauch in seinem Betrieb vorhalten muss und es sich entweder immer wieder um dieselben Unterkünfte handelt
oder die nur kurzzeitig angemieteten Immobilien untereinander austauschbar sind, so dass die wiederholte
kurzzeitige Anmietung verschiedener Immobilien einer längerfristigen Anmietung gleichkommt (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 17.08.2023 - III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70). Die Frage der Austauschbarkeit
orientiert sich auch hier an der Zweckbestimmung der Unterkünfte im konkreten Betrieb, die einerseits subjektiv
vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen
muss.


21


Bei Immobilien ist für die Frage der Austauschbarkeit ‑‑neben (zum Beispiel) der Art der Immobilie, ihrer
Ausstattung und möglichen Zusatzleistungen‑‑ regelmäßig auch ihre Lage von maßgeblicher Bedeutung, denn
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Immobilien zeichnen sich insbesondere durch ihre Belegenheit aus. Ob hierbei die konkrete Belegenheit oder aber
ein bestimmter Einzugsbereich oder Umkreis (zum Beispiel die Ausdehnung der politischen Gemeinde)
entscheidend ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Nur in Ausnahmefällen kommt es nach den
betrieblichen Verhältnissen auf die Lage einer Immobilie nicht an, etwa weil das Angebot darauf ausgerichtet ist, an
beliebigen Orten (Lauf-)Kundschaft überall da zu gewinnen, wo die Ware oder Leistung angeboten wird (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 12.10.2023 - III R 39/21, BFHE 281, 568, BStBl II 2024, 67, zur Anmietung von Standflächen für
Imbissbetriebe im Reisegewerbe).


Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien (hier Unterkünften) ist deshalb regelmäßig nicht nur
zu fragen, ob immer wieder (bundes- oder weltweit) überhaupt ihrer Art und Ausstattung nach vergleichbare
Immobilien (Unterkünfte) benötigt und angemietet werden, sondern auch, ob entsprechende Immobilien
(Unterkünfte) immer wieder in der jeweiligen Lage oder im Einzugsbereich oder Umkreis eines bestimmten Ortes
benötigt werden (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 28 f.).
Andernfalls würde man dem Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens" und dem darin
liegenden Erfordernis, dass das Wirtschaftsgut dazu bestimmt sein muss, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen
(§ 247 Abs. 2 HGB), nicht gerecht.


23


Unterkünfte werden (von Ausnahmefällen abgesehen) nicht ständig für den Gebrauch in einem Betrieb benötigt,
wenn sie am jeweiligen Ort jeweils nur anlass- beziehungsweise auftragsbezogen für einen Tag oder einzelne Tage
angemietet werden. Ein solcher Fall entspricht der gelegentlichen Anmietung eines Hotelzimmers oder einer
Ferienwohnung zum Beispiel bei dem Besuch einer Fortbildungsveranstaltung oder Fachmesse (BTDrucks 16/4841,
S. 80).


24


(5) Der Senat folgt nicht der Auffassung der Klägerin, dass Hotelzimmermieten im Hinblick auf eine Selbstbindung
der Verwaltung in Rdnr. 29b der gleich lautenden Ländererlasse vom 06.04.2022 (hier Sächsisches
Staatsministerium der Finanzen, 06.04.2022, BStBl I 2022, 638) generell nicht hinzugerechnet werden dürfen. Denn
an norminterpretierende Verwaltungsanweisungen sind im Allgemeinen weder das FG noch der BFH gebunden (vgl.
BFH-Urteil vom 24.10.2024 - VI R 7/22, BFHE 286, 441, BStBl II 2025, 354, Rz 21). Etwas anderes lässt sich auch
nicht aus dem BFH-Beschluss vom 11.05.2007 - IV B 28/06, unter 1., ableiten, auf den sich die Klägerin bezieht.
Hiernach können norminterpretierende Verwaltungsanweisungen, die die gleichmäßige Auslegung und Anwendung
des Rechts sichern sollen, im Allgemeinen weder eine einer Rechtsnorm vergleichbare Bindung aller
Rechtsanwender noch eine Bindung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben herbeiführen. Eine von den
Gerichten zu beachtende Selbstbindung der Verwaltung besteht lediglich ausnahmsweise in dem Bereich der ihr
vom Gesetz eingeräumten Entscheidungsfreiheit, also im Bereich des Ermessens, der Billigkeit (zum Beispiel bei
Änderung der Rechtsprechung) und der Typisierung oder Pauschalierung. Eine solche Ausnahme ist bei der
Auslegung des § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG jedoch nicht einschlägig.


25


b) Im Rahmen des in § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG enthaltenen Tatbestandsmerkmals "Miet- und Pachtzinsen" ist die
Frage zu prüfen, welchen Einfluss mit der Vermietung von Zimmern in Pensionen oder Hotels verbundene weitere
Leistungen (zum Beispiel Zimmerreinigung, Bettenmachen, Frühstück) auf die rechtliche Einordnung des Vertrages
haben. Insoweit kommt es darauf an, ob es sich um untergeordnete Nebenleistungen oder um trennbare oder nicht
trennbare Hauptleistungspflichten handelt (s. dazu z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446,
BStBl II 2025, 88, Rz 23 ff., m.w.N.).


26


c) Die finanzrichterliche Überzeugungsbildung ist revisionsrechtlich nur eingeschränkt auf Verstöße gegen
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze überprüfbar (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 25.10.2016 - I R 57/15, BFHE
255, 280, BStBl II 2022, 273, Rz 15). Die aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu gewinnende Überzeugung des
FG ist jedoch nur dann ausreichend und für das Revisionsgericht bindend (§ 118 Abs. 2 FGO), wenn sie auf einer
logischen, verstandesmäßig einsichtigen Würdigung zutreffender Kriterien beruht, deren nachvollziehbare
Folgerungen den Denkgesetzen entsprechen und von den festgestellten Tatsachen getragen werden. Enthält das
Urteil keine tragfähige Tatsachengrundlage für die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die
nachvollziehbare Ableitung dieser Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen und Umständen, so liegt ein
Verstoß gegen die Denkgesetze vor (vgl. Senatsurteil vom 14.04.2021 - III R 50/20, BFHE 273, 385, BStBl II 2021,
866, Rz 15, m.w.N.), der als Fehler der Rechtsanwendung ohne besondere Rüge beanstandet werden kann
(Senatsurteil vom 16.01.2025 - III R 34/22, BFHE 287, 81, BStBl II 2025, 386, Rz 23).


27


2. Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze kann die Vorentscheidung keinen Bestand haben. Das FG ist von
unzutreffenden Rechtsgrundsätzen ausgegangen.
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a) Das FG hat zu Unrecht angenommen, dass eine fiktive Zurechnung zum Anlagevermögen der Klägerin schon
deshalb ausscheidet, weil man Arbeiten an Entwässerungsanlagen auch ohne Unterbringung der Mitarbeiter in
Mitarbeiterunterkünften durchführen kann und die auswärtige Unterbringung die Ausübung der Tätigkeit nur
indirekt beziehungsweise mittelbar, durch eine Verkürzung der Anfahrtswege, fördert.


29


Die Zuordnung zum (fiktiven) Anlagevermögen orientiert sich ‑‑wie ausgeführt‑‑ maßgeblich an den tatsächlichen
betrieblichen Verhältnissen, auch wenn diese nicht zwingend so gestaltet werden müssten. Es genügt, dass die
Wirtschaftsgüter tatsächlich entsprechend eingesetzt werden und (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt
sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB); sie müssen ihm nicht direkt oder unmittelbar
dienen und nicht zwingend erforderlich sein.


30


Wenn der Steuerpflichtige die Wirtschaftsgüter ständig in seinem Betrieb beziehungsweise zu betrieblichen
Zwecken gebraucht, weil ihm dies wirtschaftlich vernünftig erscheint, kann sich die wiederholte kurzzeitige
Anmietung des nämlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer Wirtschaftsgüter als Surrogat einer Entscheidung zur
langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellen mit der Folge, dass eine Zuordnung zum fiktiven
Anlagevermögen in Betracht kommt. Insoweit können auch dauernd für betriebliche Zwecke genutzte
Mitarbeiterunterkünfte zum fiktiven Anlagevermögen gehören, die (nur) dazu dienen, die Fahrtzeiten zu einem über
eine längere Zeit regelmäßig aufgesuchten auswärtigen Einsatzort zu verringern, auch wenn sie für die eigentliche
Tätigkeit ‑‑hier Arbeiten an Entwässerungsanlagen‑‑ weder unmittelbar noch zwingend erforderlich sind.


31


Ausreichende Feststellungen zu der entscheidenden Frage, ob der Geschäftszweck in der Form, wie das konkrete
Unternehmen tätig ist, das dauerhafte Vorhandensein solcher Wirtschaftsgüter voraussetzt (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 f.), hat das FG jedoch nicht getroffen. Denkbar
wäre, dass ein Vertrag über regelmäßig durchzuführende, jeweils einen längeren Aufenthalt am auswärtigen
Einsatzort notwendig machende Arbeiten an Entwässerungsanlagen in Verbindung mit der regelmäßigen, eine
nennenswerte Zahl von Tagen betreffenden Anmietung von Mitarbeiterunterkünften im Einzugsbereich des
Einsatzortes belegt, dass nach den betrieblichen Verhältnissen dort dauerhaft Mitarbeiterunterkünfte benötigt
werden.


32


b) Soweit das FG ausgeführt hat, dass eine Hinzurechnung nicht in Betracht komme, weil es nicht wirtschaftlich
sinnvoll gewesen wäre, an den Orten der jeweiligen Auftraggeber ständig Hotelzimmer oder Ferienwohnungen
vorzuhalten, sind die vom FG in diesem Zusammenhang getroffenen Feststellungen zu den Betriebsabläufen nicht
ausreichend, um diese Frage beurteilen zu können (vgl. z.B. Senatsurteil vom 01.06.2022 - III R 56/20, BFHE 277,
397, BStBl II 2023, 875, Rz 40). Es fehlt insbesondere an Feststellungen, dass die konkreten Anmietungen jeweils
nur auftragsbezogen für kurze Zeit erfolgten und dass die Unterkünfte nicht austauschbar waren.


33


3. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen im Sinne des § 126 Abs. 4 FGO als richtig;
eine Entscheidung in der Sache ist mangels Feststellung der konkreten betrieblichen Verhältnisse der Klägerin
durch das FG nicht möglich. Das Urteil enthält keine tragfähige Tatsachengrundlage für die tatrichterliche
Folgerung, dass die Klägerin die von ihr angemieteten Mitarbeiterunterkünfte nicht ständig für den Gebrauch in
ihrem Betrieb hätte vorhalten müssen.


34


4. Im zweiten Rechtsgang wird das FG die erforderlichen Feststellungen nachholen, namentlich die speziellen
betrieblichen Verhältnisse der Klägerin feststellen und im Lichte der hier dargestellten Rechtsgrundsätze würdigen
müssen.


35


Auf die Zahl der überregional eingesetzten Mitarbeiter oder die Relation ihrer Anzahl zur Gesamtzahl der
Beschäftigten kommt es entgegen der Auffassung der Klägerin nicht an. Wie ausgeführt ist (fiktives)
Anlagevermögen nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschäft eines Unternehmens
dient. Es genügt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu
dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB); es muss ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich
sein.


36


Sofern das FG danach hinsichtlich einzelner Unterkünfte die Anlagevermögenseigenschaft bejaht, bedürfte es
zudem auch einer rechtlichen Einordnung der aufgrund der geschlossenen Verträge zu entrichtenden Entgelte in
Bezug auf das Tatbestandsmerkmal "Miet- und Pachtzinsen".


37


5. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.38
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Urteil vom 15. Januar 2026, III R 3/23
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026  III R 28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von
Mieten für Unterkünfte bei einem Personaldienstleistungsunternehmen


ECLI:DE:BFH:2026:U.150126.IIIR3.23.0


BFH III. Senat


GewStG § 8 Nr 1 Buchst e, HGB § 247 Abs 2, FGO § 56 Abs 1, ZPO § 85 Abs 2, FGO § 155 S 1, FGO § 52d S 2, FGO § 56
Abs 2, GewStG VZ 2012 , GewStG VZ 2013


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 13. Dezember 2022, Az: 8 K 8102/21


Leitsätze


1. Das Merkmal der das (fiktive) Anlagevermögen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. e des Gewerbesteuergesetzes
kennzeichnenden Dauerhaftigkeit der Nutzung eines Wirtschaftsguts kann nicht durch das Kriterium der zwingenden
Erforderlichkeit des Wirtschaftsguts für den Betrieb ersetzt werden.


2. Für die Frage, ob von einem Unternehmen angemietete Immobilien (hier: Mitarbeiterunterkünfte) dazu bestimmt sind,
dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, ist die Kundensicht ohne Belang.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.12.2022 - 8 K 8102/21
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


In der Sache ist streitig, ob dem Gewerbeertrag der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), einer GmbH, in den
Streitjahren 2012 und 2013 gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. e des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) Aufwendungen zur
Unterbringung von Arbeitnehmern hinzuzurechnen sind.


1


Die Klägerin, deren eingetragener Geschäftsgegenstand "Service Dienstleistungen für ..." lautete, beschäftigte
gering entlohntes eigenes Personal, das sie bundesweit flexibel in verschiedenen Filialen ihrer Auftraggeber
einsetzte. Es erbrachte überall da, wo gerade keine Arbeitskräfte durch die Auftraggeber der Klägerin zu erreichen
waren, einfachste, zumeist körperliche Arbeiten wie Regale einsortieren, Ware auspacken und Inventurmaßnahmen.
Das Geschäftsmodell der Klägerin bestand hiernach darin, bundesweit günstige Arbeitskräfte dahin zu bringen, wo
sie gerade benötigt wurden.


2


Um ihren Arbeitnehmern Übernachtungsmöglichkeiten da, wo sie gerade gebraucht wurden, zur Verfügung zu
stellen, mietete die Klägerin in den Streitjahren an verschiedenen Tätigkeitsorten Unterkünfte an. Die Klägerin
benötigte entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten ständig. Die Unterkunftskosten rechnete sie nur zum Teil
nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG ihrem Gewinn hinzu. So rechnete die Klägerin im Kalenderjahr 2013 die
Aufwendungen für "Miete Wohnungen" in Höhe von ... € hinzu. Eine Hinzurechnung der Aufwendungen für
Pensions- und Hotelzimmeraufwand (Konto 4665 und 4666) nahm sie nicht vor.


3
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Entscheidungsgründe


II.


Nachdem die Klägerin zunächst erklärungsgemäß unter dem Vorbehalt der Nachprüfung veranlagt worden war,
fand bei ihr eine steuerliche Außenprüfung statt. In der Folge vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte
(Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Auffassung, dass es sich bei den Aufwendungen für die Anmietung der
Mitarbeiterunterkünfte an den Tätigkeitsorten um Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung der unbeweglichen
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens handele, die im Eigentum eines anderen stehen und die gemäß § 8 Nr. 1
Buchst. e GewStG dem Gewerbeertrag der Klägerin hinzuzurechnen seien. Es nahm bei der Ermittlung des
Gewerbeertrags der Erhebungszeiträume 2012 und 2013 entsprechende Hinzurechnungen vor. Das FA erließ am
28.02.2019 (in der Vorentscheidung wohl infolge eines Schreibfehlers "25.02.2019") für die Besteuerungszeiträume
2012 und 2013 geänderte Gewerbesteuermessbescheide, mit denen es die Gewerbesteuermessbeträge 2012 und
2013 höher festsetzte.


4


Einsprüche (Einspruchsentscheidung vom 15.04.2021) und Klage waren erfolglos. Das Finanzgericht (FG) entschied,
das FA habe bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zu Recht die streitgegenständlichen Hinzurechnungen gemäß
§ 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG vorgenommen, weil die Unterkünfte fiktives Anlagevermögen im Sinne dieser Vorschrift
darstellten; die Höhe der Beträge sei unstreitig.


5


Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2023, 777 veröffentlicht. Es wurde der Klägerin
ausweislich der in der FG-Akte abgelegten Zustellungsurkunde am 28.12.2022 zugestellt.


6


Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der vom FG hinsichtlich der Gewerbesteuermessbeträge 2012 und 2013
zugelassenen Revision.


7


Sie legte am 29.01.2023 (Sonntag) per Telefax mit einem auf den 26.01.2023 datierten Schreiben Revision ein und
teilte mit, dass der für die Nutzung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs (beSt) erforderliche
Registrierungscode durch die Steuerberaterkammer noch nicht übersandt worden sei.


8


Mit Vorsitzendenschreiben vom 02.02.2023 wurde sie auf § 52d der Finanzgerichtsordnung (FGO) hingewiesen,
wonach seit dem 01.01.2023 auch für Steuerberater eine Verpflichtung bestanden habe, die Revision elektronisch
einzureichen. Dieses Schreiben wurde der Klägerin am 09.02.2023 zugestellt. Am 21.02.2023 übermittelte die
Prozessbevollmächtigte der Klägerin das auf den 26.01.2023 datierende Schreiben erneut elektronisch. Ergänzend
teilte sie mit, im Jahr 2022 nicht "aktiv" in der Kommunikation mit den Finanzgerichten gestanden zu haben. Am
04.01.2023 ‑‑unverzüglich nach Rückkehr aus dem Urlaub zum Jahreswechsel‑‑ habe der für die Klägerin zuständige
Steuerberater die Registrierung beantragt und unmittelbar nach Erhalt des Registrierungsschreibens seinen
Systempartner mit der Einrichtung beauftragt. Diese sei erst am 21.02.2023 abgeschlossen worden.


9


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.12.2022 - 8 K 8102/21 aufzuheben und die Bescheide
über den Gewerbesteuermessbetrag 2012 und 2013 vom 28.02.2019 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
15.04.2021 dahingehend zu ändern, dass bei der Ermittlung des Gewerbeertrags eine Hinzurechnung der
Aufwendungen für Mitarbeiterunterkünfte nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG für 2012 in Höhe von ... € und für 2013
in Höhe von ... € unterbleibt.


10


Das FA beantragt,
die Revision als unzulässig zu verwerfen.


11


Die Revision ist zulässig.12


1. Die Revision wurde nicht verspätet eingelegt, auch wenn die Klägerin innerhalb der Revisionseinlegungsfrist
(§ 120 Abs. 1 Satz 1 FGO) die Revision nur per Telefax-Schreiben eingelegt hat. Ihr ist jedenfalls gemäß § 56 Abs. 1
FGO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.


13


a) Gemäß § 56 Abs. 1 FGO ist auf Antrag und nach § 56 Abs. 2 Satz 4 FGO auch ohne Antrag Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand zu gewähren, wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten.
Ein Verschulden des Prozessbevollmächtigten steht dem Verschulden des Beteiligten gleich (§ 85 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung i.V.m. § 155 Satz 1 FGO). Der Antrag ist grundsätzlich binnen zwei Wochen nach Wegfall des
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Hindernisses zu stellen (§ 56 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 FGO). Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind
glaubhaft zu machen (§ 56 Abs. 2 Satz 2 FGO). Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Rechtshandlung
nachzuholen (§ 56 Abs. 2 Satz 3 FGO).


b) Im Streitfall liegen diese Voraussetzungen vor.15


aa) Die Klägerin hat die Revision zwar zunächst nicht, wie es geboten gewesen wäre, gemäß § 52d Satz 1 FGO als
elektronisches Dokument übermittelt. Sie traf jedoch jedenfalls kein Verschulden an der Säumnis.


16


(1) Der für sie tätigen Prozessbevollmächtigten beziehungsweise den für diese tätigen Steuerberatern war nach
ihrem Vortrag bis zum Ablauf der Frist zur Einlegung der Revision (30.01.2023) eine Nutzung des beSt aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich, weil dieses erst im Februar 2023 eingerichtet werden konnte.


17


Der Vortrag, wonach der Prozessbevollmächtigten beziehungsweise den für sie tätigen Steuerberatern ("uns") bis
zum Ablauf der Revisionseinlegungsfrist (30.01.2023) eine Nutzung des beSt aus Gründen, die sie nicht zu vertreten
hatten, nicht möglich war, ist glaubhaft. Sehr viele Steuerberater hatten den für die Erstanmeldung am beSt
zwingend erforderlichen Registrierungsbrief nicht rechtzeitig vor dem 01.01.2023 erhalten. Im Streitfall war die
Revisionseinlegungsschrift vor Ablauf der Revisionseinlegungsfrist fertig gestellt und unter Hinweis auf die
Unmöglichkeit der Nutzung des beSt per Telefax übermittelt worden; die elektronische Übertragung wurde zeitnah
nachgeholt.


18


(2) Ein Verschulden der Prozessbevollmächtigten ist insbesondere auch nicht darin zu sehen, dass sie erst am
04.01.2023 die Erstregistrierung beantragt hat und nicht durch Nutzung des "Fast Lane"-Verfahrens aktiv auf eine
vorgezogene Registrierung hingewirkt hatte. Das in § 52d Satz 2 FGO enthaltene Tatbestandsmerkmal, dass ein
sicherer Übermittlungsweg "zur Verfügung steht", lässt nicht ohne Weiteres eine rechtliche Verpflichtung erkennen,
sich vermittels der "Fast Lane" ‑‑entgegen dem im Gesetz vorgezeichneten Verfahren, wonach die
Bundessteuerberaterkammer (BStBK) von sich aus die Übersendung der Registrierungsbriefe bewirken sollte‑‑ den
Übermittlungsweg selbst zu beschaffen. Die BStBK als derjenige Hoheitsträger, der zur Einrichtung und zum Betrieb
des beSt verpflichtet ist, hat allen Berufsträgern ausdrücklich mitgeteilt, dass die "Fast Lane" lediglich als Angebot
zu verstehen sei, aber keine Rechtspflicht zu ihrer Nutzung bestehe.


19


Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im Übrigen auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)
vom 23.06.2025 - 1 BvR 1718/24 (Deutsches Steuerrecht 2025, 1698) und das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)
vom 25.06.2024 - X R 13/23 (BFH/NV 2024, 1420) verwiesen. Die Rechtsprechung (das Urteil des Niedersächsischen
FG vom 20.03.2023 - 7 K 183/22, EFG 2023, 643), auf die sich das FA für seine Ansicht, dass die Revision im
Hinblick auf den Verstoß gegen § 52d FGO unzulässig sei, berufen hat, ist durch die Entscheidung des BVerfG
überholt.


20


(3) Ein Verschulden der Prozessbevollmächtigten ist auch im Übrigen nicht erkennbar. Sobald infolge der Zustellung
der Vorentscheidung klar war, dass für das damit anstehende Revisionsverfahren das beSt benötigt werde, wurde
unverzüglich ein Zugang zum beSt beantragt und ‑‑nachdem die Zugangsdaten mitgeteilt worden waren‑‑ die
technische Umsetzung beauftragt sowie noch an dem Tag der Freischaltung die Revisionseinlegungsschrift, die
bereits per Telefax übermittelt worden war, noch einmal in elektronischer Form übermittelt.


21


bb) Die versäumte Handlung wurde damit noch am Tag des Wegfalls des Hindernisses und somit innerhalb der
Zwei-Wochen-Frist des § 56 Abs. 2 Satz 3 FGO (i.V.m. § 56 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 FGO) nachgeholt.


22


2. Die Revisionsbegründung ist ‑‑entgegen der Auffassung des FA‑‑ ausreichend.23


a) § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO erfordert die bestimmte Bezeichnung der Umstände, aus denen sich die
Rechtsverletzung ergibt. Die erhobene Rüge muss eindeutig erkennen lassen, welche Norm der Revisionskläger für
verletzt hält. Ferner muss der Revisionskläger die Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art darlegen, die nach seiner
Auffassung das erstinstanzliche Urteil rechtsfehlerhaft erscheinen lassen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 24.09.2013 -
VI R 48/12, BFH/NV 2014, 341, Rz 10, m.w.N.). Erforderlich ist auch eine zumindest kurze Auseinandersetzung mit
den Gründen des angefochtenen Urteils, aus der zu erkennen ist, dass der Revisionskläger die Begründung dieses
Urteils und sein eigenes Vorbringen überprüft hat (ständige Rechtsprechung, s. die Nachweise bei Gräber/Ratschow,
Finanzgerichtsordnung, 10. Aufl., § 120 Rz 58 ff., 65; Lange in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 120 FGO Rz 185). Eine
vollständige Auseinandersetzung mit sämtlichen Entscheidungsgründen ist jedoch nicht notwendig (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 30.10.2003 - III R 23/02, BFHE 204, 113, BStBl II 2004, 267, unter II.1., m.w.N.).
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III.


b) Entgegen der Ansicht des FA genügt die Revisionsschrift diesen Anforderungen. Denn die Klägerin hat eine
fehlerhafte Anwendung des § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG gerügt und hinreichend dargelegt, weshalb aus ihrer Sicht
die Vorentscheidung fehlerhaft sein soll und weshalb ihre Aufwendungen für Mitarbeiterunterkünfte entgegen der
Auffassung des FG bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nicht hinzuzurechnen seien. Das FG habe nicht
hinreichend berücksichtigt, dass das zeitlich begrenzte fiktive Eigentum an Hotel- und Pensionszimmern sowie
Ferienwohnungen an stetig wechselnden unterschiedlichen Orten in der Bundesrepublik Deutschland im Streitfall
nicht auf Dauer ihrer betrieblichen Tätigkeit diene, sondern nur für die Dauer des auszuführenden Auftrags. Weil
die Orte stetig wechselten, müsse das Unternehmen die jeweilig angemieteten Übernachtungsmöglichkeiten nicht
für den ständigen Gebrauch in seinem Betrieb vorhalten. Die Klägerin hat unter anderem auch sinngemäß
vorgetragen, dass das FG-Urteil damit im Widerspruch zu den im Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16 (BFHE
265, 386, BStBl II 2020, 51) dargelegten Grundsätzen stehe.


25


Die Revision ist begründet. Die Vorentscheidung verletzt Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 FGO) und erweist sich
auch nicht im Ergebnis als richtig (§ 126 Abs. 4 FGO). Mangels ausreichender Feststellungen des FG ist die Sache
nicht spruchreif. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung
zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).


26


1. Nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG in der in den Streitjahren geltenden Fassung wird dem Gewinn aus
Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG) ein Viertel der Summe aus der Hälfte der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich
Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum eines
anderen stehen, hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die
Summe der Beträge im Sinne von § 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG den Betrag von 100.000 € übersteigt.


27


a) Die Grundsätze, nach denen sich bestimmt, ob ein Wirtschaftsgut dem Anlagevermögen zuzuordnen ist, hat der
Senat zum Beispiel im Urteil vom 25.07.2019 - III R 22/16 (BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 21 ff., m.w.N.) und
im Beschluss vom 23.03.2022 - III R 14/21 (BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 18 ff.) ausführlich dargestellt.
Daran ist festzuhalten und darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.


28


aa) Danach ist die Fiktion, dass der Steuerpflichtige der Eigentümer der Wirtschaftsgüter ist, nicht an das Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen geknüpft (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II
2020, 51, Rz 28; BFH-Urteil vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBl II 2022, 276, Rz 11 ff.).


29


bb) Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermögen
gehören würde, ist stets zu prüfen. Die Prüfung orientiert sich maßgeblich an der Zweckbestimmung des
Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits
aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss, wie zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der
Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art des Betriebs (z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16,
BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 28; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 - III R 14/21, BFHE 276, 182, BStBl II
2022, 559, Rz 18 ff.; BFH-Urteile vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBl II 2022, 276, Rz 18, und vom
29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBl II 1973, 148, unter 2.).


30


(1) (Fiktives) Anlagevermögen ist nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschäft eines
Unternehmens dient. Es genügt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem
Geschäftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs ‑‑HGB‑‑); es muss ihm nicht direkt oder
unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich sein (vgl. z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE
286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 ff.).


31


(2) Soweit der Senat ausgeführt hat, dass die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel für die
Zuordnung zum Anlagevermögen spreche, während der Einsatz als zu veräußerndes Produkt eine Zuordnung zum
Umlaufvermögen nahelege (vgl. z.B. Senatsurteile vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16, und vom
25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 22), beschreibt er Kriterien zur Beantwortung der
Frage, ob das Wirtschaftsgut dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. In den Fällen, in denen
sich das Wirtschaftsgut in keine dieser Kategorien einordnen lässt (zum Beispiel Werbeträger, die der Vermarktung
der zu veräußernden Produkte dienen), kommen die genannten Kriterien nicht zur Anwendung (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 20), im Übrigen ersetzen sie das Kriterium der
Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtern lediglich in bestimmten Fällen die Zuordnung.
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(3) Auch im Fall der kurzzeitigen Anmietung von Wirtschaftsgütern ist Voraussetzung für eine Hinzurechnung, dass
der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut oder die Wirtschaftsgüter ständig für den Gebrauch in seinem Betrieb
benötigt, so dass sich die wiederholte kurzzeitige Anmietung des nämlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer
Wirtschaftsgüter als Surrogat einer Entscheidung zur langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellt (z.B.
Senatsurteile vom 16.09.2024 - III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 15 f., 20; vom 17.08.2023 -
III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70, Rz 54; vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 18, und
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 24; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 -
III R 14/21, BFHE 276, 182, BStBl II 2022, 559, Rz 21). Dadurch wird sowohl dem in § 247 Abs. 2 HGB angelegten
Merkmal der Dauerhaftigkeit Rechnung getragen als auch die in dieser Vorschrift vorgesehene Verbindung zum
konkreten Betrieb (das heißt den betrieblichen Verhältnissen) hergestellt. Hingegen genügt es für eine
Hinzurechnung nicht, dass das angemietete Wirtschaftsgut dem Betrieb dient und die Mietkosten als
Betriebsausgaben abgezogen werden können, wie dies die Argumentation des FA nahelegt. Denn würde man bereits
jede kurze, anlass- oder auftragsbezogene Anmietung eines Wirtschaftsguts ausreichen lassen, wäre das
Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens" im Ergebnis inhaltsleer und überflüssig (Senatsurteil
vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 25, m.w.N.).


33


(4) Nach diesen Grundsätzen kommt auch bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien ‑‑hier von
Hotel- und Pensionszimmern als Mitarbeiterunterkünfte‑‑ eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn der
Steuerpflichtige nach seinen speziellen betrieblichen Verhältnissen derartige Immobilien ständig für den Gebrauch
in seinem Betrieb vorhalten muss und es sich entweder immer wieder um dieselben Unterkünfte handelt oder die
nur kurzzeitig angemieteten Immobilien untereinander austauschbar sind, so dass die wiederholte kurzzeitige
Anmietung verschiedener Immobilien einer längerfristigen Anmietung gleichkommt (vgl. z.B. Senatsurteil vom
17.08.2023 - III R 59/20, BFHE 281, 546, BStBl II 2024, 70). Die Frage der Austauschbarkeit orientiert sich auch hier
an der Zweckbestimmung der Unterkünfte im konkreten Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des
Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss.


34


Bei Immobilien ist für die Frage der Austauschbarkeit ‑‑neben (zum Beispiel) der Art der Immobilie, ihrer
Ausstattung und möglichen Zusatzleistungen‑‑ regelmäßig auch ihre Lage von maßgeblicher Bedeutung, denn
Immobilien zeichnen sich insbesondere durch ihre Belegenheit aus. Ob hierbei die konkrete Belegenheit oder aber
ein bestimmter Einzugsbereich oder Umkreis (zum Beispiel die Ausdehnung der politischen Gemeinde)
entscheidend ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Nur in Ausnahmefällen kommt es nach den
betrieblichen Verhältnissen auf die Lage einer Immobilie nicht an, etwa weil das Angebot darauf ausgerichtet ist, an
beliebigen Orten (Lauf-)Kundschaft überall da zu gewinnen, wo die Ware oder Leistung angeboten wird (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 12.10.2023 - III R 39/21, BFHE 281, 568, BStBl II 2024, 67, zur Anmietung von Standflächen für
Imbissbetriebe im Reisegewerbe).


35


Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien (hier Unterkünften) ist deshalb regelmäßig nicht nur
zu fragen, ob immer wieder (bundes- oder weltweit) überhaupt ihrer Art und Ausstattung nach vergleichbare
Immobilien (Unterkünfte) benötigt und angemietet werden, sondern auch, ob entsprechende Immobilien
(Unterkünfte) immer wieder in der jeweiligen Lage oder im Einzugsbereich oder Umkreis eines bestimmten Ortes
benötigt werden (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - III R 22/16, BFHE 265, 386, BStBl II 2020, 51, Rz 28 f.).
Andernfalls würde man dem Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens" und dem darin
liegenden Erfordernis, dass das Wirtschaftsgut dazu bestimmt sein muss, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen
(§ 247 Abs. 2 HGB), nicht gerecht.


36


Unterkünfte werden nicht ständig für den Gebrauch in einem Betrieb benötigt, wenn sie am jeweiligen Ort jeweils
nur anlass- beziehungsweise auftragsbezogen für einen Tag oder einzelne Tage angemietet werden. Ein solcher Fall
entspricht der gelegentlichen Anmietung eines Hotelzimmers oder einer Ferienwohnung zum Beispiel bei dem
Besuch einer Fortbildungsveranstaltung oder Fachmesse (BTDrucks 16/4841, S. 80).


37


(5) Der Senat folgt nicht der Auffassung, dass Hotelzimmermieten im Hinblick auf eine Selbstbindung der
Verwaltung in Rdnr. 29b der gleich lautenden Ländererlasse vom 06.04.2022 (hier Ministerium der Finanzen und für
Europa des Landes Brandenburg, 06.04.2022, BStBl I 2022, 638) generell nicht hinzugerechnet werden dürfen. Denn
an norminterpretierende Verwaltungsanweisungen sind im Allgemeinen weder das FG noch der BFH gebunden (vgl.
BFH-Urteil vom 24.10.2024 - VI R 7/22, BFHE 286, 441, BStBl II 2025, 354, Rz 21). Etwas anderes lässt sich auch
nicht aus dem BFH-Beschluss vom 11.05.2007 - IV B 28/06, unter 1., ableiten. Hiernach können
norminterpretierende Verwaltungsanweisungen, die die gleichmäßige Auslegung und Anwendung des Rechts
sichern sollen, im Allgemeinen weder eine einer Rechtsnorm vergleichbare Bindung aller Rechtsanwender noch
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eine Bindung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben herbeiführen. Eine von den Gerichten zu beachtende
Selbstbindung der Verwaltung besteht lediglich ausnahmsweise in dem Bereich der ihr vom Gesetz eingeräumten
Entscheidungsfreiheit, also im Bereich des Ermessens, der Billigkeit (zum Beispiel bei Änderung der
Rechtsprechung) und der Typisierung oder Pauschalierung. Eine solche Ausnahme ist bei der Auslegung des § 8
Nr. 1 Buchst. e GewStG jedoch nicht einschlägig.


b) Im Rahmen des daneben in § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG enthaltenen Tatbestandsmerkmals "Miet- und
Pachtzinsen" ist die Frage zu prüfen, welchen Einfluss mit der Vermietung von Zimmern in Pensionen oder Hotels
verbundene weitere Leistungen (zum Beispiel Zimmerreinigung, Bettenmachen, Frühstück) auf die rechtliche
Einordnung des Vertrages haben. Insoweit kommt es darauf an, ob es sich um untergeordnete Nebenleistungen oder
um trennbare oder nicht trennbare Hauptleistungspflichten handelt (s. dazu z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 -
III R 36/22, BFHE 286, 446, BStBl II 2025, 88, Rz 23 ff., m.w.N.).
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c) Die finanzrichterliche Überzeugungsbildung ist revisionsrechtlich nur eingeschränkt auf Verstöße gegen
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze überprüfbar (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 25.10.2016 - I R 57/15, BFHE
255, 280, BStBl II 2022, 273, Rz 15). Die aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu gewinnende Überzeugung des
FG ist jedoch nur dann ausreichend und für das Revisionsgericht bindend (§ 118 Abs. 2 FGO), wenn sie auf einer
logischen, verstandesmäßig einsichtigen Würdigung zutreffender Kriterien beruht, deren nachvollziehbare
Folgerungen den Denkgesetzen entsprechen und von den festgestellten Tatsachen getragen werden. Enthält das
Urteil keine tragfähige Tatsachengrundlage für die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die
nachvollziehbare Ableitung dieser Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen und Umständen, so liegt ein
Verstoß gegen die Denkgesetze vor (vgl. Senatsurteil vom 14.04.2021 - III R 50/20, BFHE 273, 385, BStBl II 2021,
866, Rz 15, m.w.N.), der als Fehler der Rechtsanwendung ohne besondere Rüge beanstandet werden kann
(Senatsurteil vom 16.01.2025 - III R 34/22, BFHE 287, 81, BStBl II 2025, 386, Rz 23).


40


2. Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze kann die Vorentscheidung keinen Bestand haben. Das FG ist von
unzutreffenden Rechtsgrundsätzen ausgegangen.


41


a) Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass das Merkmal der ‑‑das (fiktive) Anlagevermögen im Sinne des § 8
Nr. 1 Buchst. e GewStG kennzeichnenden‑‑ Dauerhaftigkeit durch die (zwingende) Erforderlichkeit der
Räumlichkeiten für die während sämtlicher Arbeitseinsätze auswärts unterzubringenden Mitarbeiter ersetzt werden
kann. Dabei verkennt das FG, dass nicht jedes Wirtschaftsgut, das zwingend erforderlich ist, um die Tätigkeit
auszuüben (wie zum Beispiel ein tageweise angemieteter Leihwagen während der Inspektion des eigenen Wagens),
dauerhaft im Betrieb genutzt wird. Umgekehrt kann auch ein nicht zwingend erforderliches Wirtschaftsgut (fiktives)
Anlagevermögen darstellen. Es genügt, dass es oder austauschbare Wirtschaftsgüter zur dauerhaften betrieblichen
Nutzung bestimmt sind beziehungsweise tatsächlich dauerhaft betrieblich genutzt werden.


42


Bei der Prüfung, ob die Unterkünfte dazu bestimmt sind, dauernd dem Betrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB),
hätte das FG deshalb darauf abstellen müssen, ob und in welchem Umfang die Klägerin ständig bestimmte oder
untereinander austauschbare Mitarbeiterunterkünfte angemietet hat. Dabei ist im Regelfall auch die Lage der
Immobilien zu berücksichtigen.


43


Dort, wo die Klägerin regelmäßig Personal zur Verfügung gestellt hat, ist es naheliegend, dass sie immer wieder
bestimmte oder untereinander austauschbare Unterkünfte angemietet hat. Soweit das Personal an bestimmten
Orten nur ausnahmsweise auf konkrete Kundenanforderung (zum Beispiel bei einem durch Krankheit beim dortigen
Stammpersonal verursachten Personalmangel) tätig war und dafür für eine kurze Zeit Unterkünfte angemietet
wurden, dürften diese regelmäßig nicht dazu bestimmt gewesen sein, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.


44


b) Das FG ist auch unzutreffend davon ausgegangen, dass der BFH das Kriterium, ob ein Wirtschaftsgut dazu
bestimmt ist, auf Dauer dem Geschäftsbetrieb zu dienen, durch die Frage ersetzt hat, ob das Wirtschaftsgut als
Produktionsmittel anzusehen ist oder in das zu veräußernde Produkt eingegangen ist. Wie ausgeführt, stellt sich
diese Frage in den Fällen nicht, in denen sich das Wirtschaftsgut keiner der Kategorien "Produktionsmittel" oder "zu
veräußerndes Produkt" zuordnen lässt (zum Beispiel Werbeträger, die der Vermarktung der zu veräußernden
Produkte dienen). Im Übrigen ersetzt die Frage das Kriterium der Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtert lediglich
in bestimmten Fällen die Zuordnung (vgl. z.B. Senatsurteil vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16).


45


c) Das FG durfte auch nicht ergänzend berücksichtigen, dass es aus Kundensicht irrelevant war, ob die Klägerin
Räumlichkeiten zur Unterbringung ihrer Mitarbeiter angemietet hat. Für die Frage, ob und in welchem Umfang
ständig bestimmte oder untereinander austauschbare Mitarbeiterunterkünfte angemietet wurden und ob sie somit
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dazu bestimmt waren, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, ist die Kundensicht ohne Belang. Die Prüfung
orientiert sich maßgeblich an der Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv
vom Willen des Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen
muss, wie zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art
des Betriebs.


3. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen im Sinne des § 126 Abs. 4 FGO als richtig;
eine Entscheidung in der Sache ist mangels Feststellung der konkreten betrieblichen Verhältnisse der Klägerin
durch das FG nicht möglich. Das Urteil enthält keine tragfähige Tatsachengrundlage für die tatrichterliche
Folgerung, dass die Klägerin die von ihr angemieteten Mitarbeiterunterkünfte ständig für den Gebrauch in ihrem
Betrieb hätte vorhalten müssen.


47


Die vom FG getroffenen Feststellungen zu den Betriebsabläufen sind nicht ausreichend, um beurteilen zu können,
ob das Merkmal des fiktiven Anlagevermögens im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG erfüllt ist (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 01.06.2022 - III R 56/20, BFHE 277, 397, BStBl II 2023, 875, Rz 40). Es fehlt insbesondere an
Feststellungen, ob und in welchem Umfang die konkreten Anmietungen für längere Zeit oder ‑‑austauschbare
Unterkünfte betreffend‑‑ immer wieder erfolgten.


48


Auch fehlt es an Feststellungen dazu, ob in der Zimmermiete weitere Leistungen (Zimmerreinigung, Bettenmachen,
Frühstück) enthalten waren, ob es sich dabei gegebenenfalls um untergeordnete Nebenleistungen oder um
trennbare oder nicht trennbare Hauptleistungspflichten handelte und ob und gegebenenfalls wie ein Eigenanteil
der Mitarbeiter berücksichtigt wurde.


49


Die unzureichenden Feststellungen beruhen ausweislich der Vorentscheidung zwar entscheidend auch auf einer
Mitwirkungspflichtverletzung der Klägerin, die trotz Ausschlussfrist die angeforderten Belege nicht oder jedenfalls
nicht in einer vom FG verwertbaren Form vorgelegt hat. Dennoch kann der Senat im Streitfall nicht von einer
Zurückverweisung absehen, da die Entscheidung des FG nicht den vorstehend dargestellten Rechtsgrundsätzen
entspricht und nicht auszuschließen ist, dass bei Berücksichtigung dieser Rechtsgrundsätze eine weitere Aufklärung
des Sachverhalts erfolgen kann.


50


4. Im zweiten Rechtsgang wird das FG die erforderlichen Feststellungen nachholen, namentlich die speziellen
betrieblichen Verhältnisse der Klägerin feststellen und im Lichte der hier dargestellten Rechtsgrundsätze würdigen
müssen. Sofern das FG die Anlagevermögenseigenschaft sämtlicher oder einzelner Unterkünfte bejaht, bedürfte es
zudem auch einer rechtlichen Einordnung der aufgrund der geschlossenen Verträge zu entrichtenden Entgelte in
Bezug auf das Tatbestandsmerkmal "Miet- und Pachtzinsen".


51


Die Klägerin ist zur Mitwirkung bei der Aufklärung des Sachverhalts verpflichtet (§ 90 der Abgabenordnung bzw.
§ 76 Abs. 1 Satz 2 und 3 FGO). Nur sie kann über ihre eigenen betrieblichen Verhältnisse Auskunft geben. Sollten
die gerichtlichen Versuche zur Sachaufklärung mangels hinreichender Mitwirkung erfolglos bleiben, wäre
gegebenenfalls das im konkreten Einzelfall für die richterliche Überzeugungsbildung erforderliche, aber auch
ausreichende Beweismaß gegenüber dem Regelbeweismaß zu reduzieren (vgl. BFH-Urteil vom 17.06.2020 -
X R 18/19, BFHE 269, 305, BStBl II 2021, 213, Rz 20, m.w.N.). Unter Umständen stünde auch der
Betriebsausgabenabzug, der Voraussetzung für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung ist, auf dem Prüfstand. Bei
einer verspäteten Mitwirkung können einem Beteiligten die Kosten des Verfahrens ganz oder teilweise auch dann
auferlegt werden, wenn er obsiegt hat (§ 137 Satz 1 FGO).


52


5. Die Übertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.53
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Urteil vom 21. Januar 2026, VI R 25/24
Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen auch bei Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen


ECLI:DE:BFH:2026:U.210126.VIR25.24.0


BFH VI. Senat


EStG § 3 Nr 11a, EStG § 8 Abs 4, BGB § 133, BGB § 145, BGB § 146, BGB § 157, CoronaStHG Art 2 Nr 1 Buchst a, EStG §
19 Abs 1 S 1 Nr 1, EStG § 52 Abs 1, EStG § 40 Abs 1, LStDV § 2, EStG § 52 Abs 1, EStG VZ 2017 , EStG VZ 2018 , EStG VZ
2019 , EStG VZ 2020 , FGO § 118 Abs 2


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 24. Juli 2024, Az: 9 K 196/22


Leitsätze


1. "Aufgrund der Corona-Krise" geleistet sind Beihilfen und Unterstützungen, wenn sie vom Arbeitgeber zweckbestimmt
zur Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise gewährt werden. Eine konkrete individuelle) Belastung der
begünstigten Arbeitnehmer durch die Corona-Krise ist nicht erforderlich.


2. Die Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen steht der Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen
nicht entgegen.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 24.07.2024 - 9 K 196/22, die
Einspruchsentscheidung des Finanzamts vom 21.11.2022 sowie der Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer und
sonstige Lohnabzugsbeträge für die Zeit von Januar 2017 bis Dezember 2020 vom 11.03.2022 aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) betreibt mehrere Lebensmittelläden. In den Monaten April, Mai, Juni,
Juli, November und Dezember des Jahres 2020 leistete sie Zahlungen aufgrund der Corona-Krise an ihre
Arbeitnehmer. Zudem kehrte sie ‑‑wie in den Vorjahren‑‑ auch im Jahr 2020 eine Sonderzahlung/Urlaubsgeld sowie
eine Sonderzahlung/Bonus an ihre Arbeitnehmer aus. Diese beiden Zahlungen kündigte die Klägerin durch zwei
intern ausgehängte Informationsschreiben vom Mai 2020 wie folgt an:


Interne Info


"Sonderzahlungen"


Sehr geehrte Damen und Herren,


folgende Regelungen gelten … bei der Ausführung/Errechnung unserer Sonderzahlungen:


Unter guten wirtschaftlichen Voraussetzungen gibt es jährlich zwei einmalige Sonderzahlungen. Mitte des Jahres
die Sonderzahlung / Urlaubsgeld und am Ende des Jahres die Sonderzahlung / Bonus.


Die Sonderzahlung / Urlaubsgeld wird in Höhe von 50 % des Bruttogehaltes gezahlt. Im Geschäftsjahr 2020
maximal jedoch 1.328 €. Diese Zahlung erfolgt ohne Berücksichtigung von Krankheitszeiträumen. Die Zahlung
erfolgt mit der Mai-, spätestens mit der Juni-Abrechnung. Voraussetzung ist, dass der/die Mitarbeiter/in spätestens
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im Januar des aktuellen Jahres eingestellt worden ist. Mitarbeiter/innen mit einer laufenden Befristung erhalten
diese Zahlung anteilig.


Achtung!!! Geringfügig beschäftigte Mitarbeiter erhalten diese Zahlung erst als Sonderzahlung zum Jahresende.
Mitarbeiter außerhalb der Lohnfortzahlung erhalten die Sonderzahlung / Urlaubsgeld nicht.


Die Sonderzahlung / Bonuszahlung zum Jahresende erfolgt mit der November- spätestens mit der Dezember-
Abrechnung. Hier gilt folgende Regelung:


1.) - die Zahlung erfolgt ebenfalls in Höhe von 50 % des Bruttogehaltes


2.) - die Planzahlen des Marktes, bzw. des Gesamtunternehmens sollten erreicht werden. Diese werden mit der
Marktleitung besprochen und abgestimmt, da wir natürlich nur die von Ihnen beeinflussbaren Faktoren als Maßstab
nehmen können


3.) - jeder Mitarbeiter des Marktes erhält diese Zahlung unter folgender Voraussetzung:


- Erfüllung Punkt 2


- 0 – 18 Tage Krankheit im Zeitraum von November des Vorjahres bis Oktober des aktuellen Geschäftsjahres volle
Zahlung in Höhe 50 % des Bruttogehaltes - 19 – 36 Tage Krankheit im Zeitraum von November des Vorjahres bis
Oktober des aktuellen Geschäftsjahres 50 % Zahlung in Höhe von 50 % des Bruttogehaltes - über 36 Tage Krankheit
im Zeitraum von November des Vorjahres bis Oktober des aktuellen Geschäftsjahres keine Zahlung


- Der Eintritt in die Firma muss spätestens im Januar des aktuellen Geschäftsjahres erfolgt sein.


Beachten Sie bitte, dass die Sonderzahlungen auf freiwilliger Basis erfolgen und nicht verpflichtend sind. Siehe hier
§ 4 bzw. § 5 des Arbeitsvertrages. Sie können hieraus daher keine zukünftigen Ansprüche geltend machen.


Mit freundlichen Grüßen


       […]


- Verwaltung -


Interne Info


"Sonderregelung Urlaubsgeld 2020"


Sehr geehrte Damen und Herren,


auch in diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen eine Sonderzahlung / Urlaubsgeld auszahlen zu können.


Bitte beachten Sie in diesem Jahr folgende Besonderheit:


Durch die ungewöhnliche Corona-Zeit werden wir in diesem Jahr einen Teil des Urlaubsgeldes als Corona-
Sonderzahlung ausweisen. Diese Corona-Sonderzahlung wird steuerfrei ausgezahlt, wodurch Sie eine höhere Netto-
Auszahlung der Urlaubsgeldzahlung haben werden.


Auf der Abrechnung ausgewiesenes Urlaubsgeld zzgl. der Corona-Sonderzahlung ergibt die Gesamtsumme
Urlaubsgeld.


Beachten Sie bitte, dass die Sonderzahlungen auf freiwilliger Basis erfolgen und nicht verpflichtend sind. Siehe hier
§ 4 bzw. § 5 des Arbeitsvertrages. Sie können hieraus daher keine zukünftigen Ansprüche geltend machen.


Mit freundlichen Grüßen


      […]


 - Verwaltung -


Betreffend die Sonderzahlung/Bonus zum Jahresende, die die Klägerin im November 2020 auszahlte, wurde
entsprechend verfahren.
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Entscheidungsgründe


II.


Einen Lohnsteuerabzug nahm die Klägerin in Bezug auf die erbrachten Corona-Sonderzahlungen nicht vor. In den
Verdienstabrechnungen der Arbeitnehmer wies sie die Leistung als "Sonderzahlung Corona" aus.


3


Das Finanzamt W führte für den Streitzeitraum (Januar 2017 bis Dezember 2020) bei der Klägerin eine Lohnsteuer-
Außenprüfung durch. Die steuerfreie Auszahlung der Corona-Sonderzahlungen betreffend die
Auszahlungszeiträume April, Juni, Juli und Dezember 2020 beanstandete die Prüferin nicht. Die in den Monaten Mai
und November 2020 ausgezahlten Corona-Sonderzahlungen seien jedoch zu Unrecht nach § 3 Nr. 11a des
Einkommensteuergesetzes (EStG) steuerfrei ausgezahlt worden. Denn insoweit fehle es an dem hierfür
erforderlichen Zusätzlichkeitserfordernis. Ausweislich des Informationsschreibens vom Mai 2020
("Sonderregelung/Urlaubsgeld") sei ein Teil des Urlaubsgeldes sowie der Bonuszahlung in eine Corona-
Sonderzahlung umgewandelt worden, um eine höhere Nettoauszahlung des Urlaubsgeldes sowie der Bonuszahlung
zu erreichen. Auch sei darin darauf hingewiesen worden, dass der Betrag der Corona-Sonderzahlung und der als
Urlaubsgeld sowie Bonus ausgewiesene Betrag die Gesamtsumme des Urlaubsgeldes/Bonus bildeten. Überdies sei
weder aus dem Auszahlungszeitpunkt noch aus der Höhe der Zahlung ersichtlich, dass die Sonderzahlung für die
besondere Arbeitssituation in der Coronazeit erfolgt sei. Vielmehr sei die Höhe der Gesamtsumme mit den reinen
Urlaubsgeldzahlungen der Vorjahre vergleichbar. Auch die Auszahlungszeitpunkte der Sonderzahlungen im Mai und
November seien mit den Zahlungen von Urlaubsgeld und Boni in Vorjahren identisch. Die als Corona-
Sonderzahlung in den Monaten Mai und November 2020 ausgewiesenen Zahlungen seien daher gemäß § 40 Abs. 1
EStG einvernehmlich mit einem Nettodurchschnittssteuersatz pauschal nachzuversteuern.


4


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) folgte der Auffassung der Prüferin und erließ für den
Streitzeitraum einen entsprechenden Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid.


5


Das Finanzgericht (FG) wies die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage ab.6


Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.7


Sie beantragt sinngemäß,
das Urteil des Niedersächsischen FG vom 24.07.2024 - 9 K 196/22, die Einspruchsentscheidung des FA vom
21.11.2022 sowie den Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer und sonstige Lohnabzugsbeträge für die Zeit von
Januar 2017 bis Dezember 2020 vom 11.03.2022 aufzuheben.


8


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


9


Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Stattgabe der Klage
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat zu Unrecht entschieden, dass die von der
Klägerin in den Monaten Mai und November 2020 an ihre Arbeitnehmer ausgezahlten und in den
Verdienstabrechnungen jeweils als "Sonderzahlung Corona" bezeichneten Leistungen nicht nach § 3 Nr. 11a EStG
steuerbefreit sind.


10


1. Nach § 3 Nr. 11a EStG sind die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit
vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 aufgrund der Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen und
Sachbezügen gewährten Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steuerfrei.


11


a) "Aufgrund der Corona-Krise" geleistet sind Beihilfen und Unterstützungen, wenn sie vom Arbeitgeber zur
Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise gewährt werden. Eine konkrete (individuelle) Belastung des
Steuerpflichtigen durch die Corona-Krise verlangt das Gesetz für die Steuerfreiheit in § 3 Nr. 11a EStG nicht
(BeckOK EStG/Levedag, 22. Ed. 01.07.2025, EStG § 3 Nr. 11 Rz 7; KKB/Hechtner, § 3 Nr. 11a EStG, 7. Aufl., Rz 110;
Stahl in Bordewin/Brandt, § 3 Nr. 11a EStG Rz 29; von Beckerath in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, § 3 Nr. 11a
Rz B 11a/10; Hamacher in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 3 Nr. 11a Rz 29d).


12


Aus den Begrifflichkeiten "Beihilfe" und "Unterstützungen" folgt nichts anderes. Vielmehr schöpft das Gesetz den
steuerlichen Entlastungsgrund ‑‑die Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise‑‑ abstrakt-generell und
typisierend aus der gesamtgesellschaftlichen Betroffenheit durch die Pandemie. Aufgrund der
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Allgemeinbetroffenheit kann ein coronabedingter Anlass bei Corona-Sonderleistungen des Arbeitgebers während
des normierten Zeitraums der Corona-Krise stets unterstellt werden (ebenso Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 09.04.2020, BStBl I 2020, 503; vgl. auch BTDrucks 19/19601, S. 21, 33).


Ausweislich der Gesetzesbegründung (BTDrucks 19/19601, S. 33) wollte der Gesetzgeber durch § 3 Nr. 11a EStG
lediglich das im vorgenannten BMF-Schreiben vom 09.04.2020 festgelegte Verwaltungshandeln nachträglich im
Interesse einer umfassenden Rechtssicherheit auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Erforderlich, aber auch
ausreichend ist daher, dass der Arbeitgeber eine entsprechend belastbar zweckbestimmte Zahlung zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im begünstigten Zeitraum erbringt (vgl. Stahl in Bordewin/Brandt, § 3 Nr. 11a
EStG Rz 29; Hamacher in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 3 Nr. 11a Rz 29d). Einen weitergehenden
"Kausalzusammenhang" verlangt der Gesetzeswortlaut nicht (KKB/Hechtner, § 3 EStG, 7. Aufl., Rz 110;
Brandis/Heuermann/Valta, § 3 Nr. 11a EStG Rz 7; Hechtner, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht 2020, 1826, 1829;
Stahl in Bordewin/Brandt, § 3 Nr. 11a EStG Rz 29). Denn durch § 3 Nr. 11a EStG sollten Leistungen steuerbefreit
werden, mit denen im öffentlichen Interesse liegende Belastungen von Arbeitnehmern ‑‑insbesondere auch von
Supermarktangestellten‑‑ anerkannt werden sollten (von Beckerath in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, § 3 Nr. 11a
Rz B 11a/10, 19; Hamacher in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 3 Nr. 11a Rz 29d; Tormöhlen in Korn, § 3 Nr. 11a
EStG Rz 14).
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b) Nach diesen Maßstäben handelt es sich bei den streitigen Zahlungen der Klägerin um "aufgrund der Corona-Krise
gewährte Beihilfen und Unterstützungen".


15


Die Klägerin hat die beiden streitigen Corona-Sonderzahlungen nach den bindenden Feststellungen des FG
entsprechend zweckbestimmt im Mai sowie November 2020 und damit in zeitlichem und sachlichem
Zusammenhang mit der Pandemie ausgezahlt. Weiteres, insbesondere eine konkrete Hilfsbedürftigkeit der
Empfänger, ist insoweit nicht erforderlich. Auch ist nicht Voraussetzung, dass die Leistungen dem Anlass nach
gerechtfertigt sind (s. dazu R 3.11 Abs. 2 Satz 1 der Lohnsteuer-Richtlinien 2023 ‑‑LStR‑‑; BMF-Schreiben vom
09.04.2020, BStBl I 2020, 503). Damit ist entgegen der Auffassung von FA und FG auch unschädlich, dass die
Klägerin ihren Mitarbeitern bereits im Mai 2020 eine Corona-Sonderzahlung zugesagt und diese erst im November
2020 ausgezahlt hat.


16


2. Die Klägerin hat die im gesetzlichen Begünstigungszeitraum gewährten Corona-Sonderzahlungen ‑‑anders als FA
und FG meinen‑‑ ausweislich der beiden Informationsschreiben vom Mai 2020 auch zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erbracht.
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a) Dabei kann der Senat offenlassen, ob die mit dem Jahressteuergesetz 2020 vom 21.12.2020 (BGBl I 2020, 3096)
eingeführte Vorschrift des § 8 Abs. 4 EStG bereits für die im Streitfall vorliegenden Lohnzahlungszeiträume Mai und
November 2020 anwendbar ist. Denn die Klägerin hat die in den Monaten Mai und November 2020 geleisteten
"Corona-Sonderzahlungen" sowohl nach § 8 Abs. 4 EStG als auch nach den von der Rechtsprechung des Senats zur
vorherigen Rechtslage aufgestellten Voraussetzungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht.
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aa) Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 EStG werden Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Dritten
(Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine Beschäftigung unter anderem ‑‑und hier allein in Rede stehend‑‑ nur dann
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf
Arbeitslohn angerechnet (Nr. 1) oder der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung (Nr. 2) herabgesetzt
wird. Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ist von einer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbrachten Leistung auch dann auszugehen, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen
arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage (wie Einzelvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag, Gesetz)
einen Anspruch auf diese hat (§ 8 Abs. 4 Satz 2 EStG).


19


bb) Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist das Zusätzlichkeitserfordernis im Streitfall im Hinblick auf die Corona-
Sonderleistungen Mai und November 2020 gewahrt. Denn diese sind weder nach § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG auf
den Anspruch auf den ohnehin geschuldeten Arbeitslohn angerechnet, noch ist dieser zugunsten dieser Leistungen
gemäß § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG herabgesetzt worden. Da die Neuregelung in § 8 Abs. 4 EStG auf den Ausschluss
von Gehaltsverzicht und -umwandlungen des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns zielt (s. BTDrucks 19/22850,
S. 82 f.), ist der "Anspruch auf Arbeitslohn" auf den im Zuflusszeitpunkt bestehenden Anspruch auf diesen und damit
den lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtigen Grundarbeitslohn zu beziehen. Freiwillige Arbeitgeberleistungen
gehören nicht zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Sie treten vielmehr zu diesem hinzu.
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cc) Daher ist unerheblich, ob die ausgehängten Informationsschreiben vom Mai 2020 als Gesamtzusage an alle21
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Arbeitnehmer des Betriebs auszulegen sind und dadurch für die Arbeitnehmer ein ergänzender einzelvertraglicher
Anspruch auf die darin zugesagten freiwilligen Sonderzahlungen Urlaubsgeld und Bonus entstanden ist (vgl. Urteil
des Bundesarbeitsgerichts vom 29.04.2025 - 9 AZR 37/24), oder ob es sich lediglich um ein Angebot des
Arbeitgebers im Sinne von § 145 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) handelt, welches erst aufgrund der Annahme
des Arbeitnehmers (§ 146 BGB) zu einer Leistungspflicht des Arbeitgebers und damit einem Rechtsanspruch der
Arbeitnehmer auf die freiwillige Leistung erstarkt. Zum ohnehin geschuldeten "Anspruch auf Arbeitslohn" im Sinne
von § 8 Abs. 4 EStG wird die freiwillige Zusatzleistung des Arbeitgebers in beiden Fällen nicht. Denn nach § 8 Abs. 4
Satz 2 EStG ist von einer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistung auch dann
auszugehen, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen
Rechtsgrundlage (wie Einzelvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag, Gesetz) einen Anspruch auf diese hat.


dd) Deshalb ist ‑‑wie nach bisheriger Rechtslage (hierzu Senatsurteil vom 01.10.2009 - VI R 41/07, BFHE 227, 40,
BStBl II 2010, 487; R 3.33 Abs. 5 Satz 3 LStR 2022)‑‑ auch unschädlich, wenn der Arbeitgeber eine freiwillige
Zusatzleistung auf eine ebensolche anrechnet, da der Anspruch des Arbeitnehmers auf den ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn nicht berührt wird (vgl. Seer in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 8 Rz 65; Brandis/Heuermann/Ettlich, § 8
EStG Rz 251). Entsprechendes gilt, soweit eine auf einer freiwilligen Zusage gründende (zweckgebundene) Leistung
des Arbeitgebers eine andere Zweckbestimmung erfährt. Denn auch eine derartige "Umwandlung" ändert nichts an
der Freiwilligkeit der Arbeitgeberzuwendung und berührt den Anspruch des Arbeitnehmers auf den ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn daher ebenfalls nicht.


22


b) Die Vorentscheidung kann zudem keinen Bestand haben, weil das FG die beiden zeitgleich im Mai 2020
ausgehängten Informationsschreiben der Klägerin rechtsfehlerhaft ausgelegt hat.
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aa) Zwar gehört die Auslegung von Verträgen und Willenserklärungen zum Bereich der tatsächlichen Feststellungen
und bindet den Bundesfinanzhof (BFH) gemäß § 118 Abs. 2 FGO, wenn sie den Grundsätzen der §§ 133, 157 BGB
entspricht und nicht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstößt, das heißt jedenfalls möglich ist (ständige
Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile vom 10.10.2002 - VI R 13/01, BFHE 200, 363, BStBl II 2003, 156, unter II.3.a, und
vom 04.07.2018 - VI R 16/17, BFHE 261, 543, BStBl II 2019, 373, Rz 20, sowie BFH-Urteile vom 10.08.2016 -
XI R 41/14, BFHE 255, 300, BStBl II 2017, 590, Rz 38, und vom 25.07.2019 - IV R 49/16, Rz 23, jeweils m.w.N.). Das
Revisionsgericht prüft jedoch, ob das Finanzgericht die gesetzlichen Auslegungsregeln sowie die Denkgesetze und
Erfahrungssätze beachtet und die für die Vertragsauslegung bedeutsamen Begleitumstände erforscht und rechtlich
zutreffend gewürdigt hat. Die rechtliche Einordnung des von den Vertragspartnern Gewollten am Maßstab der
jeweils einschlägigen Normen ist für das Revisionsgericht nicht nach § 118 Abs. 2 FGO bindend, sondern in vollem
Umfang nachprüfbare Rechtsanwendung (z.B. BFH-Urteil vom 17.05.2017 - II R 35/15, BFHE 258, 95, BStBl II 2017,
966, Rz 26, sowie Senatsurteil vom 04.07.2018 - VI R 16/17, BFHE 261, 543, BStBl II 2019, 373, Rz 20).


24


bb) Auch nach diesem eingeschränkten Prüfungsmaßstab hält die vom FG vorgenommene Auslegung der im Mai
2020 ausgehängten Informationsschreiben der Klägerin einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Denn
im Streitfall hat es gegen § 133 BGB verstoßen. Das FG hat die beiden zeitgleich ausgehängten
Informationsschreiben vom Mai 2020 inhaltlich getrennt voneinander ausgelegt und nicht ‑‑wie geboten‑‑ einer
empfängerbezogenen Gesamtschau unterworfen. Bei einer Orientierung der Auslegung am Empfängerhorizont
ergibt sich aus den beiden Informationsschreiben vom Mai 2020 ersichtlich, dass die Klägerin im Jahr 2020 ‑‑anders
als üblich‑‑ ihren Arbeitnehmern lediglich ein hälftiges Urlaubsgeld sowie einen entsprechend verminderten Bonus
und daneben zusätzlich ‑‑wie auch in den übrigen Monaten des Streitzeitraums‑‑ zwei Corona-Sonderzahlungen
zugesagt hat.


25


Aus dem Hinweis der Klägerin, dass dadurch eine höhere Nettoauszahlung der Urlaubsgeldzahlung erreicht werde
und sich aus der Abrechnung des ausgewiesenen Urlaubsgeldes zuzüglich der Corona-Sonderzahlung die
Gesamtsumme des Urlaubsgeldes ergebe, folgt nichts anderes. Aus Sicht der Mitarbeiter ist dies lediglich als
Hinweis der Klägerin dahingehend zu verstehen, dass sie trotz des geringeren Urlaubsgeldes/Bonus wegen der
beiden Corona-Sonderzahlungen für Mai und November 2020 insgesamt nicht schlechter als in den Vorjahren
stehen werden. Die "künstliche" Aufspaltung des "einheitlichen Vertragswerks" in Zusage und Gehaltsumwandlung
durch das FG trägt daher nicht und kann revisionsrechtlich keinen Bestand haben.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.27
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Urteil vom 18. Dezember 2025, V R 3/25
Innergemeinschaftliche Lieferung: Gelangensbestätigung keine Voraussetzung für Vertrauensschutz


ECLI:DE:BFH:2025:U.181225.VR3.25.0


BFH V. Senat


UStG § 4 Nr 1 Buchst b, UStG § 6a Abs 1, UStG § 6a Abs 3, UStG § 6a Abs 4, UStDV § 17a Abs 2, UStDV § 17a Abs 2, EGRL
112/2006 Art 138, UStG VZ 2018


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 01. Juli 2024, Az: 1 K 1247/21


Leitsätze


Die Gewährung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG setzt jedenfalls seit Inkrafttreten des § 17a UStDV
i.d.F. der Elften Verordnung zur Änderung der UStDV vom 25.03.2013 (BGBl I 2013, 602) zum 01.10.2013 nicht voraus,
dass der Unternehmer eine Gelangensbestätigung im Sinne des § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV besitzt.


Tenor


Auf die Revision des Klägers werden das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 01.07.2024 - 1 K 1247/21, die
Einspruchsentscheidung vom 08.09.2021 sowie der Umsatzsteuer-Änderungsbescheid für das Jahr 2018 vom 01.09.2020
aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Im Jahr 2018 (Streitjahr) bot der Kläger und Revisionskläger (Kläger), der als Steuerberater unternehmerisch tätig
ist, auf einer Internetplattform einen Pkw zum Verkauf an. Nachdem der Geschäftsführer (A) einer Gesellschaft (G)
mit Sitz in Rumänien Interesse am Kauf des Pkw bekundet hatte, überprüfte der Kläger die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-IdNr.) der G beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), das eine qualifizierte
Bestätigung ausstellte. Außerdem forderte der Kläger bei G einen Handelsregisterauszug an, aus dem sich ergab,
dass G durch A als Geschäftsführer vertreten wurde. Die Abholung des Pkw bei dem Kläger, in deren Rahmen dem
Kläger der Kaufpreis in Höhe von … € in bar übergeben wurde, fand am xx.07.2018 statt. Hierbei wies sich der
Abholer durch einen Lichtbildausweis, von dessen Vorderseite der Kläger eine Kopie anfertigte, gegenüber dem
Kläger als A aus. Im schriftlichen Kaufvertrag verpflichtete sich der Käufer insbesondere dazu, das Fahrzeug nach
Rumänien auszuführen und am xx.07.2018 im Inland abzumelden. Die dem Abholer durch den Kläger
ausgehändigte Gelangensbestätigung wurde dem Kläger in der Folge trotz mehrfacher telefonischer und
schriftlicher Mahnungen nicht zurückgesandt.


1


In seiner zu einer Vorbehaltsfestsetzung führenden Umsatzsteuer-Jahreserklärung für das Streitjahr behandelte der
Kläger die Veräußerung des Pkw als steuerfreien Umsatz. Nach einer Anfrage der rumänischen Steuerverwaltung,
aus der hervorging, dass G keinen innergemeinschaftlichen Erwerb des Pkw erklärt hatte, gelangte der Beklagte und
Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) zu der Auffassung, dass der Verkauf des Pkw nicht nach § 4 Nr. 1 Buchst. b
i.V.m. § 6a des Umsatzsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (UStG) steuerfrei sei, da es an einer
Gelangensbestätigung fehle und unklar sei, ob der Abholer des Pkw tatsächlich A gewesen sei. Zudem sei der Pkw
nie in Rumänien, sondern vielmehr ‑‑nach erfolgter Abmeldung‑‑ wieder im Inland zugelassen worden. In der Folge
erließ das FA nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung einen entsprechenden Umsatzsteuer-Änderungsbescheid für
das Streitjahr.
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Das Finanzgericht (FG) wies die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage ab. Der Steuerfreiheit des
Umsatzes als innergemeinschaftliche Lieferung stehe entgegen, dass der Kläger mangels Vorlage einer
Gelangensbestätigung keinen vollständigen Buch- und Belegnachweis erbracht und nicht nachgewiesen habe, dass
der Pkw nach Rumänien zu G gelangt sei. Der Kläger könne sich auch nicht auf Vertrauensschutz berufen. Der
Unternehmer könne die Lieferung aus Vertrauensschutzgründen nur dann als steuerfrei behandeln, wenn er die
nach der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der im Streitjahr geltenden Fassung (UStDV) bestehenden
Verpflichtungen zum Beleg- und Buchnachweis ihrer Art nach erfüllt habe. Zu diesem Nachweis gehöre die
Gelangensbestätigung, die eine vereinfachte Nachweisführung ermögliche. Sie vereinfache die Anwendung der
Steuerbefreiung, weil der Unternehmer seine Nachweisverpflichtung von vornherein kenne. Diesem
gesetzgeberischen Ziel liefe es zuwider, für die Entstehung guten Glaubens nicht auf die Vorlage einer
Gelangensbestätigung abstellen zu können, auch wenn sich der gute Glaube im Zeitpunkt der Lieferung bilde und
die Gelangensbestätigung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen könne. Da die Gelangensbestätigung als
Nachweismittel eingeführt worden sei, könnte anderenfalls ‑‑diesem Zweck entgegenstehend‑‑ deren Vorlage unter
Berufung auf den guten Glauben stets unterbleiben, wenn die übrigen Nachweise vorlägen und der Steuerpflichtige
auch ansonsten die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an den Tag gelegt hätte. Eine bloße Versicherung des
Abnehmers, den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern
(Abnehmerversicherung), als ausreichend anzusehen, die bereits im Zeitpunkt der Lieferung erstellt werden könne,
wäre eine Rückkehr zur nicht mehr geltenden Gesetzeslage und stünde im Widerspruch zu der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH), wonach die vorzulegenden Nachweise zumindest eine halbwegs
sichere Gewähr dafür leisten sollten, dass die Ware physisch in den anderen Mitgliedstaat gelangt sei, da dies die
grundlegende Voraussetzung für eine innergemeinschaftliche Lieferung sei und bloße Absichten zur Versendung
nicht ausreichten. Der EuGH verlange von den nationalen Gesetzgebern, einen Ausgleich zwischen einem sicheren
Nachweis, dass die Ware mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Abnehmer im anderen Mitgliedstaat geliefert worden
sei, und einem einfachen, für den Lieferer praktikablen Nachweis. Mit der Einführung der Gelangensbestätigung
habe der Verordnungsgeber ausweislich der Begründung versucht, den Ausgleich zwischen Handhabbarkeit,
Rechtssicherheit und Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse zu finden.


3


Nichts anderes folge aus dem Grundsatz der Rechtssicherheit. Mit diesem sei es nicht vereinbar, wenn der
Mitgliedstaat eine Liste von Nachweisen erstellt habe, der Lieferer diese vorgelegt hätte und erst später ‑‑aufgrund
besserer Erkenntnis‑‑ die Steuerfreiheit wieder aberkannt werde. So liege der Fall der fehlenden
Gelangensbestätigung jedoch gerade nicht. Der Kläger habe zu jedem Zeitpunkt Gewissheit darüber gehabt, dass er
keinen vollständigen Buch- und Belegnachweis über die innergemeinschaftliche Lieferung habe führen können. Es
sei dem Kläger mittels des Einbehalts einer Kaution möglich gewesen, das Geschäft rechtssicher abzuwickeln. Die
Rechnung ohne Ausweis der Umsatzsteuer hätte nach der Lieferung gestellt werden können, sobald die
Gelangensbestätigung eingegangen wäre.


4


Mit seiner Revision macht der Kläger die Verletzung materiellen Rechts geltend. Das FG habe verkannt, dass die
frühere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht auf die geänderte Rechtslage übertragbar sei. Die
bisherige Rechtsprechung beziehe sich auf den Zeitraum vor Einführung der Gelangensbestätigung, in dem der
Steuerpflichtige seine Sorgfaltspflichten bis zur Übergabe der Ware vollständig habe erfüllen können. Ihm, dem
Kläger, könne nicht vorgeworfen werden, dass er sich die Gelangensbestätigung nicht vor Ort habe unterschreiben
lassen, da eine solche Verfahrensweise dem Wesen der Gelangensbestätigung widersprochen hätte. Diese könne
erst erteilt werden, wenn die Ware tatsächlich am Zielort angekommen sei. Hieran fehle es aber gerade, wenn die
Anwendung der Regelung des § 6a Abs. 4 UStG im Fall der unterlassenen Beförderung in das übrige
Gemeinschaftsgebiet in Rede stehe. Durch die Einführung der Gelangensbestätigung habe der Vertrauensschutz für
diese Fallgestaltung nicht abgeschafft werden sollen. Müsse der Unternehmer im Abholfall die Ware ohne
Belegerhalt aus der Hand geben und auf eine spätere Übermittlung der Gelangensbestätigung vertrauen und bleibe
diese aus, sei er trotz Fehlens dieses Belegs auch zur Inanspruchnahme der Steuerfreiheit aus
Vertrauensschutzgründen berechtigt, da es auf den Zeitpunkt der Lieferung der Ware ankomme. Maßgeblicher
Zeitpunkt für die Prüfung der Gutgläubigkeit ist der Zeitpunkt der unionsrechtlichen Entstehung der Umsatzsteuer,
also der Lieferzeitpunkt und damit die Übergabe des Fahrzeuges. In Folge dessen setze das Tatbestandsmerkmal
der unrichtigen Angabe nicht voraus, dass die Beförderung oder Versendung tatsächlich durchgeführt worden sei.
Aus dem Unionsrecht ergebe sich nichts anderes. Zwar müssten, um in gutem Glauben zu handeln, alle Maßnahmen
ergriffen werden, die vernünftigerweise verlangt werden könnten, um sicherzustellen, dass der getätigte Umsatz
nicht zu einer Beteiligung an einer Steuerhinterziehung führe. Jedoch müsse das Risiko des Unternehmers, der als
"Steuereintreiber des Staates" tätig werde, verhältnismäßig sein. Ein Abstellen auf eine Gelangensbestätigung hätte
zur Folge, dass der Lieferant keinerlei Schutz genieße, wenn er auf deren Rücksendung vertraue. Eine Absicherung
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Entscheidungsgründe


II.


durch eine Kaution sei nicht zumutbar. Der Grundsatz der Rechtssicherheit verlange, dass der Steuerpflichtige seine
steuerlichen Verpflichtungen kenne, bevor er ein Geschäft abschließe. Eine korrekte und einfache Anwendung der
Befreiungen sei nicht gewährleistet, wenn der Steuerpflichtige in einer Situation, in der es offenbar keinen
stichhaltigen Beweis gebe, der den Schluss zulasse, dass die betreffenden Gegenstände an Orte außerhalb des
Liefermitgliedstaats verbracht worden seien, verpflichtet werde, einen solchen Beweis zu erbringen.


Der Kläger beantragt,
das Urteil des FG, die Einspruchsentscheidung vom 08.09.2021 und den Umsatzsteuer-Änderungsbescheid für das
Jahr 2018 vom 01.09.2020 aufzuheben.
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Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


7


Der Gesetzgeber habe bei der Einführung der Gelangensbestätigung insbesondere die Abholfälle im Blick gehabt.
Gerade die Konstellation rechtsunsicherer Abnehmerversicherungen hinsichtlich der Verbringung von Waren in
andere europäische Staaten sei genau in dieser Form bekannt gewesen und habe durch den Nachweis mittels einer
Gelangensbestätigung bereinigt werden sollen. Das Risiko unzuverlässiger oder betrügerischer Geschäftspartner
könne nicht auf den Fiskus abgewälzt werden. Nach dem Wortlaut von § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG müssten sich die
"unrichtigen Angaben" des Abnehmers auf die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG beziehen. § 6a Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 UStG setze voraus, dass der Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder
versendet worden sei. Voraussetzung sei damit, dass die Beförderung oder Versendung stattgefunden habe und
nicht, dass eine solche beabsichtigt sei. Die nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG erforderliche "unrichtige Angabe" des
Abnehmers könne sich demnach nicht auf die Absichtsbekundung des Transports in das übrige Gemeinschaftsgebiet
beziehen, sondern nur auf die (schriftliche) Aussage, dass die Beförderung oder Versendung tatsächlich
durchgeführt worden sei.


8


Es sei im Streitfall unerheblich, welcher Zeitpunkt für die Gewährung des Schutzes nach § 6a Abs. 4 UStG
maßgeblich sei. Denn zu keinem Zeitpunkt entspreche es der erforderlichen Sorgfaltspflicht, eine
innergemeinschaftliche Lieferung auf Grundlage von Zusicherungen eines erstmaligen Geschäftskontaktes als
steuerfrei zu behandeln. Eine schriftliche Abnehmerversicherung genüge den Anforderungen nicht. Andernfalls
würde aus § 6a Abs. 4 UStG ein Recht auf Fahrlässigkeit abgeleitet. Nicht nur im Falle von Barzahlungen, sondern
erst recht in Verbindung mit einer Abholung, insbesondere bei hochwertigen Pkw, seien in besonders hohem Maße
gesteigerte Sorgfaltspflichten zu fordern.


9


Die Verwehrung des Vertrauensschutzes widerspreche nicht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dem Lieferer
sei es zuzumuten, die innergemeinschaftliche Lieferung solange als steuerpflichtig zu behandeln, bis er auch die
Gelangensbestätigung in den Händen halte. Es bestehe nach wie vor Raum für Vertrauensschutz und zwar
dahingehend, dass dem liefernden Unternehmer unrichtige Angaben des Abnehmers in einer ihm übermittelten,
formell vollständigen Gelangensbestätigung nicht angelastet würden. Andernfalls habe der Lieferer gegebenenfalls
zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegen seinen Geschäftspartner. Zudem bestehe ‑‑insbesondere im Fall der
Abholung hochwertiger Pkw gegen Barzahlung‑‑ die Möglichkeit zum Einbehalt einer Kaution.


10


Die Revision des Klägers ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und der Klage stattzugeben (§ 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Entgegen dem Urteil des FG setzt die Gewährung von
Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG jedenfalls seit Inkrafttreten des § 17a UStDV i.d.F. der Elften
Verordnung zur Änderung der UStDV vom 25.03.2013 (BGBl I 2013, 602) zum 01.10.2013 nicht voraus, dass der
Unternehmer eine Gelangensbestätigung im Sinne des § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV besitzt. Da im Streitfall die
Voraussetzungen für die Gewährung von Vertrauensschutz vorliegen, ist der Klage stattzugeben.


11


1. Hat der Unternehmer eine Lieferung als steuerfrei behandelt, obwohl die sich aus § 6a Abs. 1 Satz 1 UStG
(Art. 138 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
‑‑MwStSystRL‑‑) ergebenden Voraussetzungen für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung nicht
vorliegen, so ist die Lieferung gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die
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Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen
konnte.


Ungeachtet des Umstandes, dass für § 6a Abs. 4 UStG zwar keine ausdrückliche Grundlage im Unionsrecht besteht,
entspricht die Vorschrift gleichwohl dessen Vorgaben. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH sind die
zuständigen Behörden des Liefermitgliedstaats nicht befugt, einen gutgläubigen Lieferanten, der Beweise vorgelegt
hat, die dem ersten Anschein nach sein Recht auf Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von
Gegenständen belegen, zu verpflichten, später Mehrwertsteuer auf diese Gegenstände zu entrichten, wenn die
Beweise sich als falsch herausstellen, jedoch nicht erwiesen ist, dass der Lieferant an der Steuerhinterziehung
beteiligt war, soweit er alle ihm zur Verfügung stehenden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um
sicherzustellen, dass die von ihm vorgenommene innergemeinschaftliche Lieferung nicht zu seiner Beteiligung an
einer solchen Steuerhinterziehung führt (EuGH-Urteil Teleos vom 27.09.2007 - C-409/04, EU:C:2007:548, dritter
Leitsatz). Danach erweist sich § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG als richtlinienkonform (BFH-Urteil vom 12.05.2011 -
V R 46/10, BFHE 234, 436, BStBl II 2011, 957, Rz 29).
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2. Entgegen dem Urteil des FG hängt die Inanspruchnahme von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG
jedenfalls für die seit 01.10.2013 bestehende Rechtslage nicht davon ab, dass der Unternehmer über die im
Streitjahr nach § 17a Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a UStDV als Belegnachweis vorgesehene Gelangensbestätigung verfügt.


14


a) Kommt es entsprechend der vorstehenden EuGH-Rechtsprechung für die Gewährung von Vertrauensschutz darauf
an, dass der Unternehmer über Beweise verfügt, die dem ersten Anschein nach die Steuerfreiheit der
innergemeinschaftlichen Lieferung belegen, und ist unionsrechtlich weiter zu beachten, dass nach der
Rechtsprechung des EuGH Art. 138 Abs. 1 MwStSystRL die Gewährung der Steuerfreiheit nicht davon abhängig
macht, dass der Lieferer im Besitz spezifischer Nachweise ist (EuGH-Urteil FLO VENEER vom 13.11.2025 - C-639/24,
EU:C:2025:888, Rz 17), muss der Unternehmer zur Erlangung von Vertrauensschutz über einen belegmäßigen
Anscheinsbeweis verfügen, bei dem es sich unionsrechtlich aber nicht um eine Gelangensbestätigung handeln
muss.


15


b) Nichts anderes ergibt sich aus dem nationalen Recht.16


aa) Dies bestätigt bereits der Wortlaut des Einleitungssatzes des § 17a Abs. 2 UStDV in der seit 01.10.2013
geltenden Fassung der Elften Verordnung (BGBl I 2013, 602), der der im Streitjahr geltenden Fassung dieser
Bestimmung nach Änderung durch die Vierte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 12.07.2017
(BGBl I 2017, 2360) entspricht. Danach ist zwar die Gelangensbestätigung zur Führung des Nachweises der
Beförderung oder Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet vorgesehen. Sie wird dabei jedoch lediglich
"insbesondere" als eindeutiger und leicht nachprüfbarer Nachweis betrachtet (ebenso § 17b Abs. 2 UStDV i.d.F. des
Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften vom 12.12.2019, BGBl I 2019, 2451).


17


bb) Die Möglichkeit zur Erbringung des Belegnachweises durch andere Belege wird durch die
Verordnungsbegründung bestätigt. Denn der Verordnungsgeber begründete die Änderung des § 17a UStDV durch
die Elfte Verordnung vom 25.03.2013, mit der die auch im Streitjahr geltende Regelung eingeführt wurde, damit,
dass mit dem neu gefassten Einleitungssatz verdeutlicht werden soll, dass der Unternehmer den Belegnachweis
einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht zwingend mit einer Gelangensbestätigung (§ 17a Abs. 2 UStDV) oder
den in § 17a Abs. 3 UStDV genannten Nachweisen führen muss, sondern es ihm offensteht, den Belegnachweis mit
allen zulässigen Beweismitteln zu führen (BRDrucks 66/13, S. 10 zu Abs. 2, Einleitungssatz).
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cc) Zudem kann auch der Gesetzessystematik nicht entnommen werden, dass eine nach dem Gelangen des
Liefergegenstandes in das übrige Gemeinschaftsgebiet ‑‑und damit nach dessen Übergabe‑‑ zu erstellende
Bescheinigung von den für die Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG zu
erfüllenden Nachweispflichten umfasst ist. § 17a UStDV wurde aufgrund der Ermächtigung des § 6a Abs. 3 Satz 2
UStG erlassen, der sich nach § 6a Abs. 3 Satz 1 UStG lediglich auf die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 und 2 UStG,
nicht aber auf die des § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG bezieht. Außerdem entsteht nach § 13 Abs. 1 Nr. 8 UStG die Steuer im
Fall des § 6a Abs. 4 Satz 2 UStG in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung ausgeführt wird. Deshalb muss auch im
Lieferzeitpunkt feststehen, ob dem leistenden Unternehmer gemäß § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG Vertrauensschutz zu
gewähren ist oder nicht.


19


dd) Hierfür spricht außerdem, dass der Grundsatz der Rechtssicherheit verlangt, dass die Steuerpflichtigen ihre
steuerlichen Verpflichtungen kennen, bevor sie ein Geschäft abschließen (EuGH-Urteile Teleos vom 27.09.2007 - C-
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409/04, EU:C:2007:548, Rz 48; Mecsek-Gabona vom 06.09.2012 - C-273/11, EU:C:2012:547, Rz 39; BFH-Urteil vom
10.08.2016 - V R 45/15, BFHE 254, 453, BStBl II 2018, 501, Rz 23). Wird der Steuerpflichtige indes verpflichtet,
einen schlüssigen Nachweis dafür zu erbringen, dass die Gegenstände den Liefermitgliedstaat physisch verlassen
haben, steht eine solche Pflicht einer korrekten und einfachen Anwendung der Befreiungen entgegen. Eine solche
Pflicht lässt den Steuerpflichtigen nach Abschluss des Geschäfts im Ungewissen darüber, ob die Befreiung auf seine
innergemeinschaftliche Lieferung anwendbar ist oder ob er die Mehrwertsteuer in den Verkaufspreis mit
einbeziehen muss (vgl. EuGH-Urteil Teleos vom 27.09.2007 - C-409/04, EU:C:2007:548, Rz 51; vgl. auch Begründung
zur Elften Verordnung zur Änderung der UStDV BRDrucks 66/13, S. 9).


c) Die BFH-Rechtsprechung zur Gewährung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG zur bis zum
31.12.2011 geltenden Rechtslage, wonach Vertrauensschutz voraussetzte, dass der Unternehmer seinen
Nachweispflichten gemäß § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff. UStDV "ihrer Art nach" nachgekommen war (z.B. BFH-
Urteil vom 11.03.2020 - XI R 38/18, BFHE 268, 376, Rz 68; vgl. auch BFH-Urteile vom 15.02.2012 - XI R 42/10,
BFH/NV 2012, 1188, Rz 32; vom 13.06.2018 - XI R 20/14, BFHE 262, 174, BStBl II 2018, 800, Rz 64), wofür die
formelle Vollständigkeit ‑‑nicht aber auch die inhaltliche Richtigkeit der Beleg- und Buchangaben‑‑ maßgeblich war
(BFH-Urteile vom 22.07.2015 - V R 23/14, BFHE 250, 559, BStBl II 2015, 914, Rz 43; vom 12.05.2011 - V R 46/10,
BFHE 234, 436, BStBl II 2011, 957, Rz 30, und vom 15.02.2012 - XI R 42/10, BFH/NV 2012, 1188, Rz 32), kann
danach nicht unverändert auf die im Streitjahr bestehende Rechtslage übertragen werden. Dieser Rechtsprechung
lag zugrunde, dass § 17a Abs. 2 UStDV in seiner bis einschließlich 31.12.2011 geltenden Fassung für den nach § 6a
Abs. 1 UStG vorgesehenen Belegnachweis als Sollbestimmung ausgestaltet war, so dass der Unternehmer den
Belegnachweis deshalb zumindest im Regelfall in der durch die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
vorgegebenen Form zu erbringen hatte.
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3. Ist es unter der Geltung von § 17a UStDV seit dessen Änderung durch die Elfte Verordnung vom 25.03.2013 (BGBl
I 2013, 602) und damit entsprechend der auch im Streitjahr geltenden Rechtslage möglich, den Nachweis der
Steuerfreiheit auch durch andere als die in den §§ 17a ff. UStDV genannten Belege zu führen, kann der
Unternehmer, dem die Zusendung der Gelangensbestätigung zumindest zugesagt wurde, ‑‑für die Erfüllung der
Nachweispflichten als Voraussetzung eines sorgfältigen Handelns und damit‑‑ zur Inanspruchnahme von
Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG, den Nachweis über die Beförderung in das übrige
Gemeinschaftsgebiet ‑‑entsprechend § 17a Abs. 2 Nr. 4 UStDV in der bis einschließlich 31.12.2011 geltenden
Fassung‑‑ durch eine Versicherung des Abnehmers oder seines Beauftragten, den Gegenstand der Lieferung in das
übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern, führen.
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a) Denn ist über die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG nach Maßgabe des
Zeitpunkts der Lieferung zu entscheiden, ist es zum einen unzulässig, eine Gelangensbestätigung im Sinne des
§ 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV, die ‑‑bei wahrheitsgemäßer Erstellung‑‑ naturgemäß erst nach Abschluss des Geschäfts
vorliegen kann, für die Inanspruchnahme der Regelung des § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG zu fordern (vgl. Neeser in
Umsatzsteuerforum e.V./Bundesministerium der Finanzen [Hrsg.], 100 Jahre Umsatzsteuer in Deutschland, 2018,
S. 829, 840; Suabedissen in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 6a Rz 138 und Wäger, Umsatzsteuer-Rundschau 2013,
81, 93). Andernfalls wäre es dem gutgläubigen Lieferer ‑‑bei Erfüllung der übrigen Voraussetzungen‑‑ von
vornherein nicht möglich, bei Abschluss des Geschäfts mit Gewissheit von einer Steuerfreiheit der Lieferung nach
§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG ‑‑entweder nach § 6a Abs. 1 UStG oder unter Inanspruchnahme der Regelung des § 6a
Abs. 4 Satz 1 UStG‑‑ auszugehen.
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b) Zum anderen ist das gemäß § 17a Abs. 1 UStDV bereits seit seinem erstmaligen Inkrafttreten zum 01.01.1993
durch die Neunte Verordnung zur Änderung der UStDV vom 03.12.1992 (BGBl I 1992, 1982) bestehende und auch im
Streitjahr aufgestellte Erfordernis, dass durch den Beleg nachzuweisen ist, dass (hier) der Abnehmer den
Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert hat, zu beachten. Hieraus ergibt sich, dass
auch unter der Geltung von § 17a UStDV seit dessen Änderung durch die Elfte Verordnung vom 25.03.2013 (BGBl I
2013, 602), die der im Streitjahr geltenden Fassung entspricht, der Unternehmer ‑‑wie nach der Sollvorschrift des
§ 17a Abs. 2 Nr. 4 UStDV in der bis einschließlich 31.12.2011 geltenden Fassung‑‑ in den Fällen, in denen der
Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert, den Nachweis insbesondere
durch eine Versicherung des Abnehmers oder seines Beauftragten, den Gegenstand der Lieferung in das übrige
Gemeinschaftsgebiet zu befördern, erbringen kann. Insoweit handelt es sich um einen Beleg, der bereits bei
Übergabe des Gegenstandes der Lieferung erstellt werden kann und der sich dabei inhaltlich auf die in § 17a Abs. 1
UStDV genannte Voraussetzung bezieht. Dies gilt für Zwecke des Vertrauensschutzes jedenfalls dann, wenn sich der
Unternehmer ‑‑wie nach den Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) im Streitfall‑‑ im Rahmen der ihm
obliegenden Sorgfalt bei der Lieferung vom Abnehmer zumindest zusagen lässt, eine Gelangensbestätigung nach
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Abschluss der Beförderung zu erhalten, wobei hierfür keine belegmäßigen Nachweisanforderungen bestehen
(Wäger in Birkenfeld/Wäger, Umsatzsteuer-Handbuch, § 6a Rz 206). Einer im Schrifttum vertretenen
Gegenauffassung, wonach Vertrauensschutz im Abholfall den Erhalt einer Gelangensbestätigung voraussetzt (so
etwa Frye in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 6a Rz 860), schließt sich der Senat aus den vorstehend
genannten Gründen nicht an.


c) Die so ausgestaltete Rechtslage schließt es im Übrigen auch aus, den Lieferer auf die zivilrechtliche
Vereinbarung einer Kautionshinterlegung in Höhe der bei einer Steuerpflicht anfallenden Umsatzsteuer oder auf
den Einbehalt der Zulassungsbescheinigung Teil II bis zur Vorlage der Gelangensbestätigung (vgl. dazu Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 23.09.2022- V ZR 148/21, Neue Juristische Wochenschrift 2023, 781, Rz 33) zu verweisen.
Es ist kein Sachgrund erkennbar, der es rechtfertigen könnte, bei grenzüberschreitenden Lieferungen eine
bestimmte steuerrechtliche Beurteilung vom Abschluss derartiger Vereinbarungen abhängig zu machen und damit
den grenzüberschreitenden Warenhandel durch kaufpreisrelevante Erfordernisse ohne unmittelbaren
Nachweisbezug zu behindern.
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d) Mit dem Erfordernis einer rechtssicheren Beurteilung der Steuerfreiheit bereits zum Zeitpunkt der Lieferung ist es
im Übrigen auch nicht vereinbar, die Erfüllung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns davon abhängig zu
machen, dass der Unternehmer nach der Lieferung vergebliche Versuche unternommen hat, von dem Abnehmer
eine Gelangensbestätigung zu erlangen (so wohl Huschens, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht 2013, 44, 50;
zutreffend verneinend Neeser in Umsatzsteuerforum e.V./Bundesministerium der Finanzen [Hrsg.], 100 Jahre
Umsatzsteuer in Deutschland, 2018, S. 829, 841).
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4. Das FG ist von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Seine Entscheidung ist daher aufzuheben. Die Sache ist
spruchreif. Die Lieferung ist jedenfalls nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG steuerfrei.
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a) Der Kläger ist den für die Gewährung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG im Streitjahr
maßgeblichen Nachweispflichten gemäß § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff. UStDV ihrer Art nach nachgekommen.
Insbesondere steht dem das Fehlen einer Gelangensbestätigung im Sinne des § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV nicht
entgegen. Vielmehr war ‑‑entsprechend § 17a Abs. 2 UStDV in der bis einschließlich 31.12.2011 geltenden
Fassung‑‑ die im Kaufvertrag enthaltene Versicherung der G, den Pkw nach Rumänien zu befördern, im Streitfall
ausreichend, da sich der Bestimmungsort aus der Rechnungsanschrift des Abnehmers und dem Kaufvertrag ergab
(vgl. hierzu BFH-Urteil vom 17.02.2011 - V R 28/10, BFHE 233, 331, Rz 28). Da darüber, dass der Kläger die übrigen
Nachweispflichten ‑‑insbesondere den Buchnachweis im Sinne des § 17c UStDV‑‑ erfüllt hat, zwischen den
Beteiligten kein Streit besteht, sieht der Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab.
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b) Auch konnte der Kläger eine ‑‑sich bei Annahme einer fehlenden Beförderung in das übrige Gemeinschaftsgebiet
in Bezug auf die insoweit von der rumänischen Gesellschaft übernommene Verpflichtung anzunehmende‑‑
Unrichtigkeit der Angaben der Abnehmerin G auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht
erkennen.
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aa) Zwar hat das FG, das eine Steuerfreiheit von § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG schon aufgrund eines fehlenden
Belegnachweises verneint hat, die Umstände des Einzelfalls ‑‑wie jedoch für die Anwendung des § 6a Abs. 4 Satz 1
UStG erforderlich‑‑ nicht dahingehend gewürdigt, ob der Kläger die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
beachtet hat. Auch ist der BFH grundsätzlich daran gehindert, festgestellte Tatsachen selbst zu würdigen. Hierauf
kommt es indes dann nicht an, wenn das FG alle für die Würdigung erforderlichen Tatsachen festgestellt hat und
diese Feststellungen nach den Denkgesetzen und allgemeinen Erfahrungssätzen für eine bestimmte
Schlussfolgerung sprechen, die das FG nicht gezogen hat (z.B. BFH-Urteil vom 05.11.2013 - VIII R 20/11, BFHE 243,
481, BStBl II 2014, 275, Rz 16).
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bb) Danach hat der Kläger mit der erforderlichen Sorgfalt gehandelt. So überprüfte er nach den Feststellungen des
FG die USt-IdNr. der G beim BZSt, das eine ‑‑auf den Tag vor dem Verkauf datierende‑‑ qualifizierte Bestätigung
ausstellte. Ferner vergewisserte sich der Kläger über den Namen, die Anschrift und die Vertretungsmacht des
angeblichen Vertreters (A) des Abnehmers (G) und hat entsprechende Belege vorgelegt. Er forderte zudem einen
Handelsregisterauszug der G an. Der Abholer wies sich durch einen Lichtbildausweis, von dessen Vorderseite der
Kläger eine Kopie anfertigte, gegenüber dem Kläger als der sich aus dem Handelsregisterauszug ergebende
Geschäftsführer A aus. Ferner verpflichtete sich G in dem Kaufvertrag, das Fahrzeug abzumelden und nach
Rumänien "auszuführen".
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Weitere im Vorfeld des Verkaufs zu ergreifende Maßnahmen, um eine Beteiligung an einer Steuerhinterziehung32
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auszuschließen, die dem Kläger ‑‑auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass dieser Steuerberater ist sowie
dass es sich um die Abholung eines hochpreisigen Gegenstandes durch einen bisher nicht bekannten Abnehmer
handelte‑‑ zuzumuten gewesen wären, sind unter den Gegebenheiten des Streitfalls nicht ersichtlich. Insbesondere
kann das FA nicht mit Erfolg geltend machen, aufgrund der fehlenden Kopie der Rückseite des Lichtbildausweises
des A könne nicht überprüft werden, ob A den Kaufvertrag selbst unterzeichnet habe. Dies würde angesichts des
Umstandes, dass selbst auffällige Unterschiede bei Unterschriften nicht geeignet sind, die Beweiskraft
unterschriebener Belege entfallen zu lassen (BFH-Beschluss vom 09.09.2015 - V B 166/14, BFH/NV 2015, 1706,
Rz 8), die Sorgfaltsmaßstäbe überspannen. Vielmehr ist es nach den Verhältnissen des Streitfalls ausreichend, dass
der Kläger ‑‑was das FG für den Senat bindend festgestellt hat‑‑ das Lichtbild in dem Ausweis mit der erschienenen
Person verglich und zu der Feststellung gelangte, dass es sich hierbei um A, den Geschäftsführer der G, handelte.


5. Ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist
nicht veranlasst (vgl. zu den Voraussetzungen EuGH-Urteile CILFIT vom 06.10.1982 - Rs. 283/81, EU:C:1982:335,
Rz 21, und Consorzio Italian Management und Catania Multiservizi vom 06.10.2021 - C-561/19, EU:C:2021:799,
Rz 66). Es ist Sache der nationalen Gerichte, alle Gesichtspunkte und tatsächlichen Umstände der Rechtssache
umfassend zu beurteilen, um festzustellen, ob der Leistende in gutem Glauben gehandelt und alle Maßnahmen
ergriffen hat, die von ihm vernünftigerweise verlangt werden konnten, um sicherzustellen, dass er sich aufgrund des
getätigten Umsatzes nicht an einer Steuerhinterziehung beteiligt hat (EuGH-Urteil Mecsek-Gabona vom
06.09.2012 - C-273/11, EU:C:2012:547, Rz 53).


33


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.34
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Urteil vom 11. Dezember 2025, V R 7/24
Vollverzinsung nach § 233a AO und Unionsrecht


ECLI:DE:BFH:2025:U.111225.VR7.24.0


BFH V. Senat


AO § 233a, AO § 238, EGRL 112/2006 Art 273 Abs 1, EUGrdRCh Art 51 Abs 1 S 1, EUGrdRCh Art 52 Abs 1 S 2


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 18. April 2024, Az: 3 K 1936/22


Leitsätze


1. Die Vollverzinsung der Umsatzsteuer gemäß § 233a der Abgabenordnung (AO) verstößt nicht gegen das Unionsrecht.


2. Die Vorschrift dient weder der Durchführung des Rechts der Union im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union noch fällt sie anderweitig in den Anwendungsbereich des Unionsrechts.


3. Im Rahmen der den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie genügt § 233a AO den Grundsätzen der
Äquivalenz und der Effektivität sowie ‑‑bei einer unterstellten Durchführung von Unionsrecht im Hinblick auf die dann
maßgeblichen Regelungsziele des Unionsrechts‑‑ auch dem unionsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 18.04.2024 - 3 K 1936/22 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) übt eigene wirtschaftliche Tätigkeiten aus und ist Organträgerin
verschiedener Organgesellschaften.


1


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) erließ im August 2019 nach einer im Jahr 2012 begonnenen
Außenprüfung einen Umsatzsteuer-Änderungsbescheid für 2007, der zu einem Unterschiedsbetrag im Sinne des
§ 233a Abs. 3 der Abgabenordnung (AO) in Höhe von 3.742.395 € zulasten der Klägerin führte. Der
Unterschiedsbetrag beruhte in Höhe von 1.953.269 € darauf, dass die Klägerin in ihrer Buchführung
Mehrwertsteuerbeträge anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) als inländische Vorsteuerbeträge
erfasst und in ihrer, zu einer Vorbehaltsfestsetzung führenden Umsatzsteuerjahreserklärung geltend gemacht hatte,
was durch den genannten Bescheid korrigiert wurde. Mit der Steuerfestsetzung verband das FA die Festsetzung von
Nachzahlungszinsen zur Umsatzsteuer 2007, die hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Höhe des Zinssatzes als
vorläufig erging.


2


Die Klägerin legte gegen den Zinsbescheid Einspruch ein. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282) und der Allgemeinverfügung der
obersten Finanzbehörden der Länder vom 29.11.2021 (BStBl I 2021, 2159) erhob die Klägerin gegen den
Zinsbescheid Klage, wobei das FA im Dezember 2022 die Zinsfestsetzung änderte und die festgesetzten Zinsen auf
2.224.333 € verringerte. Aus Billigkeitsgründen erließ das FA im Ergebnis festgesetzte Nachzahlungszinsen in Höhe
von 379.179,84 € wegen einer bereits im Februar 2017 erfolgten freiwilligen Zahlung der Klägerin auf die
erwarteten Steuernachforderungen sowie in Höhe von 26.925 € aus anderen Gründen.


3
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Das Finanzgericht (FG) wies die gegen die Zinsfestsetzung gerichtete Klage mit seinem in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2024, 1329 veröffentlichten Urteil ab. Es nahm an, die Zinsfestsetzung sei dem Grunde und der Höhe
nach rechtmäßig, da es Zweck der Vorschrift sei, verschuldensunabhängig einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass
Steuern bei den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden. Sie
schöpfe potenzielle Liquiditätsvorteile ab. Bei der Klägerin sei es zu Liquiditätsvorteilen gekommen, da sie
Vorsteuerbeträge abgezogen habe, ohne einen korrespondierenden innergemeinschaftlichen Erwerb zu versteuern.
Anders als die Klägerin meine, verstoße die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach § 233a AO nicht gegen
Unionsrecht. Nachzahlungszinsen wiesen nicht die wesentlichen Merkmale der Mehrwertsteuer auf. Zudem seien
die Grundsätze der Äquivalenz, Effektivität, Verhältnismäßigkeit und Neutralität der Mehrwertsteuer nicht verletzt.
Selbst wenn die Regelung zur Zinsfestsetzung nicht als Bestimmung mit Ausgleichsfunktion, sondern als Sanktion
verstanden werde, sei sie verhältnismäßig. Aus den von der Klägerin erwähnten Urteilen des Gerichtshofs der
Europäischen Union (EuGH) ergebe sich nichts anderes. Diese beträfen die Verzinsung von Erstattungsbeträgen oder
Verzugszinsen, seien aber für die Zinsen im Sinne des § 233a AO nicht einschlägig. Insbesondere könne das EuGH-
Urteil Senatex vom 15.09.2016 - C-518/14 (EU:C:2016:691) in der Weise verstanden werden, dass eine Sanktion
neben einer Festsetzung und Erhebung von Nachzahlungszinsen möglich und daher die Zinsfestsetzung nicht
zwingend als Sanktion zu verstehen sei und dass die Zinsfestsetzung auch typisierend erfolgen könne. Weiter lägen
keine Verstöße gegen Rechte vor, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EUGrdRCh, Amtsblatt
der Europäischen Union ‑‑ABlEU‑‑ 2007, Nr. C 303, 1) anerkannt seien. Soweit die Klägerin vorbringe, der Union sei
kein Steuerausfall entstanden, komme dem im Hinblick auf die geltend gemachte Unionsrechtswidrigkeit der
Zinsfestsetzung keine Bedeutung zu. Bezogen auf die Mehrwertsteuerbeträge anderer Mitgliedstaaten der EU, die
die Klägerin im Inland zu Unrecht als Vorsteuerbeträge geltend gemacht habe, würden die finanziellen Mittel der
Union durch die dortigen Verfahrensregelungen beeinflusst, nicht aber durch die inländische Zinsfestsetzung. Eine
auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet bezogene Betrachtung sei ‑‑wie der EuGH im Übrigen für den sogenannten
Direktanspruch bereits entschieden habe‑‑ nicht vorzunehmen. Zudem entstünde der Union vorliegend ein
Steuerausfall, falls der Klägerin der Vorsteuerabzug gewährt werde, da die Lieferanten der Klägerin die Steuer, die
sie nach dem Recht anderer Mitgliedstaaten ausgewiesen hätten, bereits wegen dieses Steuerausweises in der
Rechnung schuldeten ‑‑selbst soweit die Klägerin vorbringt, ein Teil der Lieferungen sei steuerfrei gewesen‑‑ und
die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass die Rechnungen berichtigt worden seien. Darüber hinaus bestehe die
Gefahr von Steuerausfällen auch deshalb, weil es dem FA nicht möglich sei, die in anderen Mitgliedstaaten erfolgte
Anmeldung und Entrichtung der Mehrwertsteuer zu überwachen.


4


Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, mit der sie Verfahrensfehler sowie die Verletzung
materiellen Rechts rügt.


5


Das FG gehe verfahrensfehlerhaft entgegen dem klaren Inhalt der Akten (§ 96 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑) und unter Verstoß gegen seine Sachaufklärungspflicht (§ 76 Abs. 1 Satz 1 FGO)
davon aus, sie, die Klägerin, habe tatsächlich einen Liquiditätsvorteil dadurch erlangt, dass sie
Lieferungsgegenstände durch innergemeinschaftlichen Erwerb erworben, diesen nicht versteuert und gleichwohl
Vorsteuerbeträge abgezogen habe. Dies lasse sich dem Akteninhalt nicht entnehmen. Es liege lediglich die
irrtümliche Geltendmachung der Mehrwertsteuer anderer Mitgliedstaaten zum Steuersatz von 19 % aus Rechnungen
über Eingangsleistungen diverser Lieferanten als Vorsteuerbeträge im Rahmen der inländischen
Umsatzsteuerfestsetzung vor, wobei die Klägerin nach Erkennen des Fehlers die Vorsteuerbeträge unverzüglich an
die inländische Finanzverwaltung gezahlt habe. Es sei davon auszugehen, dass die Lieferanten die Steuer in den
jeweiligen Mitgliedstaaten erklärt und abgeführt hätten. Bei diesen Lieferungen habe im Übrigen ein Lieferant
Steuer mit dem Mehrwertsteuersatz des anderen Mitgliedstaates in Höhe von insgesamt 430.101 € für steuerfreie
Lieferungen ausgewiesen, so dass die Steuer aus diesen Lieferungen schon nicht geschuldet sei. Wegen der
Rückzahlung der Vorsteuerbeträge an die inländische Finanzverwaltung und der Versagung der Erstattung durch die
ausländische Finanzverwaltung habe sie durch die Nachzahlungszinsen einen unionsrechtlich unverhältnismäßigen
Nachteil erlitten, was das FG bei verfahrensfehlerfreier Vorgehensweise hätte erkennen können. Bei einer
Gesamtbetrachtung sei das Steueraufkommen nicht geschädigt worden, so dass nicht ausgeschlossen werden
könne, dass das FG den EuGH ersucht hätte, um zu klären, ob unter diesen Umständen eine Zinsfestsetzung
unverhältnismäßig sei. Die fehlerhafte Annahme des entscheidungserheblichen Sachverhalts habe sich erst aus den
Entscheidungsgründen ergeben. Weiter habe das FG gegen das Gebot des gesetzlichen Richters verstoßen, da es die
Frage, ob die Zinsfestsetzung eine Maßnahme nach Art. 273 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Mehrwertsteuersystemrichtlinie ‑‑MwStSystRL‑‑) darstelle, trotz
seiner Zweifel selbst entschieden und ‑‑entgegen einer hierzu im Streitfall bestehenden Pflicht‑‑ nicht dem EuGH
vorgelegt habe.
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Materiell-rechtlich seien die Erwägungen des BVerfG-Beschlusses vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17
(BVerfGE 158, 282), wonach bei der Regelung des § 233a AO von einer Abschöpfung für eine fiktive Kapitalnutzung
potenzieller Liquiditätsvorteile auszugehen und ein Sanktionscharakter der Vorschrift zu verneinen sei, durch die
gesetzliche Neuregelung überholt, da die Neuregelung der Verzinsungspflicht in Bezug auf die Umsatzsteuer den
Vorgaben des Unionsrechts entsprechen sollte. Die Verzinsung stelle ab 2014 einen enteignenden
Vermögenseingriff ohne Abschöpfungscharakter dar und könne daher ‑‑auch aufgrund der Gesetzessystematik‑‑ nur
als Sanktion zu verstehen sein, zumal sie faktisch wie ein Strafzuschlag wirke. Dabei sei auch zu berücksichtigen,
dass der Vorsteuerabzug lediglich die Entreicherung des Steuerpflichtigen beende, die durch die Zahlung des
Umsatzsteuerbetrages an den leistenden Unternehmer eingetreten sei, so dass der Vorsteuerabzug zu keiner
Bereicherung führe, deren potenzielle Nutzungsvorteile abzuschöpfen wären. Im Übrigen könne ein
Liquiditätsvorteil bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern nur bei formalistischer Betrachtung des
Verhältnisses zwischen Steuerpflichtigen und Finanzbehörde bestehen. Nunmehr sei zum einen im
Festsetzungsverfahren zu prüfen, ob eine tatsächliche Kapitalnutzung erfolgt oder ob abzuschöpfende Liquidität
vor Ablauf der Karenzzeit abgeflossen sei. Das FG habe jedoch ‑‑wie sich aus der Verfahrensrüge ergebe‑‑ zu
Unrecht einen tatsächlichen Liquiditätsvorteil der Klägerin bejaht. Zum anderen sei festzustellen, in welcher Höhe
dem Steuergläubiger ein Zinsschaden entstanden sei, da es auf dessen Liquiditätsschaden ankomme, was das FG
nicht beachtet habe. Zudem habe es auch nicht berücksichtigt, dass das BVerfG die Höhe des Zinssatzes ab
01.01.2014 wegen evidenter Realitätsferne als unverhältnismäßig angesehen habe.


7


Weiter habe das FG das Unionsrecht unzutreffend ausgelegt und dadurch § 233a AO rechtswidrig angewandt. Das
Unionsrecht regele umfassend das umsatzsteuerrechtliche Verfahrensrecht, weshalb die Mitgliedstaaten ihr
Erhebungsverfahren nur im Rahmen des hierfür einschlägigen Art. 273 MwStSystRL und im Einklang mit den für die
Umsatzsteuer geltenden unionsrechtlichen Grundsätzen ausüben dürften. Die Festsetzung von Nachzahlungszinsen
nach § 233a AO sei eine Maßnahme im Sinne des Art. 273 MwStSystRL, um eine genaue Erhebung der Steuer
sicherzustellen. Aus der systematischen Stellung des Art. 273 MwStSystRL ergebe sich, dass nicht nur
Zahlungspflichten, sondern auch Erklärungspflichten (Art. 250, 251 und 261 Abs. 1 MwStSystRL) die genaue
Erhebung der Mehrwertsteuer sicherstellten und dass Art. 273 MwStSystRL die Zinsfestsetzung erfasse, da diese die
fristgemäße und zutreffende Erklärung der Mehrwertsteuer und infolgedessen ihre fristgerechte Zahlung bewirke.
Anderenfalls fehlte eine Maßnahme mit Verzinsungscharakter im nationalen Recht und hätte die Bundesrepublik
Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 325 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) und Art. 273 Abs. 1 MwStSystRL verstoßen. Es komme nicht darauf an, ob Zinsen vor Fälligkeit der Steuer
entstünden oder danach. Die Zinsfestsetzung schöpfe einen Liquiditätsvorteil ab, der durch die nicht zeitgerechte
Anmeldung der Mehrwertsteuer entstehe, wobei das Steuerausfallrisiko sogar höher als bei fristgemäßer
Anmeldung sei, da der Steuergläubiger von diesen Beträgen zunächst keine Kenntnis erlange. Weiter trage die
Verzinsung durch den von ihr veranlassten tatsächlichen wirtschaftlichen Druck, die Umsatzsteuererklärungen vor
Ablauf der Karenzzeit zutreffend abzugeben, zur zutreffenden Ermittlung der nach Unionsrecht harmonisierten
Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage bei, so dass mit der Zinsfestsetzung Unionsrecht im Sinne von Art. 51 Abs. 1
EUGrdRCh durchgeführt werde. Die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer-Eigenmittel werde auf der Basis von
Kalenderjahren und auf der Grundlage der nach Art. 2 MwStSystRL steuerbaren Umsätze mitgliedstaatsgenau
berechnet. Die Festsetzung von Nachzahlungszinsen sei auch deshalb eine Sanktionsmaßnahme im Sinne des
Unionsrechts, da dem Steuerpflichtigen eine Geldleistungspflicht wegen einer verspäteten Steuerzahlung auferlegt
werde. Mit der Festsetzung von Nachzahlungszinsen werde auf ein vorhergehendes nicht rechtskonformes
Verhalten des Steuerpflichtigen reagiert, so dass unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Realität die
Festsetzung von Nachzahlungszinsen und von "Verzugszinsen" im Sinne der Rechtsprechung des EuGH im
Wesentlichen gleichwertig seien. Mit "Verzugszinsen" als Sanktion nach der Rechtsprechung des EuGH könnten nur
die Zinsen im Sinne der §§ 233 ff. AO gemeint sein, da Säumniszuschläge nach der neueren Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) keinen Zinscharakter hätten, der EuGH Säumniszuschläge als Sanktion erwähne und
Gesichtspunkte des Säumniszuschlags auf die Erhebung von Verzugszinsen übertrage sowie aus Sicht des
Steuerpflichtigen kein Unterschied darin bestehe, ob die von ihm geforderten Zinsen bis zur Festsetzung der Steuer
oder nach der Festsetzung der Steuer entstünden. Die verschiedenen Sprachfassungen der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie zeigten ebenfalls, dass nach der erforderlichen unionsrechtlich autonomen
Auslegung des Zinsbegriffs nicht zwischen "Verzugszinsen im Sinne eines Säumniszuschlags" und
"Nachzahlungszinsen" unterschieden werde.


8


Die nationale Zinsregelung unterliege danach den Grenzen, die ihr der unionsrechtliche
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz setze, der durch die Rechtsprechung des EuGH ausgeprägt und im hier anwendbaren
Art. 52 Abs. 1 Satz 2 EUGrdRCh normiert sei. Unionsrechtlich seien dabei unter anderem die Art und die Schwere des
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Verstoßes zu beachten, der zur Steuernachzahlung geführt habe, da die Zinsen nicht über das zur Zielerreichung
Erforderliche hinausgehen dürften, und seien die konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen.
Das FG habe die Auswirkungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bei der starren Zinsregelung des § 233a AO
verkannt, was sich schon daran zeige, dass die zur Verzinsung führenden Fehler sich durch den gesamten
Prüfungszeitraum gezogen hätten, was dazu führe, dass sich für einen gleich zu wertenden Beurteilungsfehler für
spätere Besteuerungszeiträume eine um jeweils 6 Prozentpunkte niedrigere Verzinsung als Sanktion ergebe. Fielen
Nachzahlungszinsen unter die Regelung des Art. 273 MwStSystRL, verstieße die Festsetzung im Streitfall gegen den
unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da die Klägerin durch einen leichten Bearbeitungsfehler mit der
von ihr nicht mehr abziehbaren Vorsteuer nicht neutral besteuert werde. Dann sei im vorliegenden Verfahren auch
die Zinshöhe zu klären, deren bisherige Höhe nach Auffassung des BVerfG evident realitätsfern sei, wobei im
Übrigen die Fortgeltungsanordnung des BVerfG wegen des Grundsatzes des Vorrangs des Unionsrechts
unangewendet zu bleiben habe. Zudem gehe die Festsetzung der Zinsen über das für eine Sicherstellung der Steuer
Erforderliche hinaus. Sie, die Klägerin, sei wegen einer Verletzung des Grundsatzes der Neutralität zu ihren Lasten
bereits mit Steuer belastet und demgemäß eine Zinsfestsetzung nicht mehr erforderlich, die den Verstoß gegen den
Neutralitätsgrundsatz vertiefe. Sie könne den ihr zustehenden Abzug der Mehrwertsteuer wegen der Dauer der
Außenprüfung und wegen der unterschiedlichen Verjährungsfristen in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht mehr
geltend machen, obwohl sie ihren Mitwirkungspflichten genügt habe. Die Finanzbehörden der anderen
Mitgliedstaaten hätten jedoch die in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer vereinnahmt, wobei diese in Höhe von
430.101 € sogar ungerechtfertigt bereichert seien, da die ausländische Finanzbehörde insoweit einen von ihr, der
Klägerin, im Januar 2024 gestellten Antrag auf Erstattung der zu Unrecht ausgewiesenen Mehrwertsteuer und des
hieraus resultierenden ‑‑§ 233a AO entsprechenden‑‑ Zinsschadens im Juni 2024 abgelehnt hätte. Die deutsche
Finanzverwaltung hätte von der ausländischen Finanzverwaltung verlangen können, die von dieser vereinnahmten
Mehrwertsteuerbeträge auszukehren. Da die Verzinsung den Eingriff in den Neutralitätsgrundsatz zu ihren, der
Klägerin, Lasten verschärfe, verstoße die Verzinsung auch gegen den Effektivitätsgrundsatz, da sie es ihr, der
Klägerin, damit zusätzlich praktisch unmöglich mache, ihre Rechte aus dem Neutralitätsgrundsatz durchzusetzen.
Weiter sei das Äquivalenzprinzip verletzt. So würden zwar nach nationalem Recht Unterschiedsbeträge bei der
Umsatzsteuer verzinst, nicht aber bei anderen indirekten Verbrauch- oder Verkehrsteuern, wie etwa bei der
Kaffeesteuer oder der Versicherungsteuer. Ein Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip liege auch deshalb vor, weil der
nationale Gesetzgeber die Verzinsung von Einfuhrumsatzsteuer, die eine besondere Art der Umsatzsteuer sei, im
Vergleich zu der Verzinsung von Umsatzsteuer bevorzuge, da in dem hier vorliegenden Zinszeitraum die
Einfuhrumsatzsteuer bis zum 30.04.2016 keiner Verzinsung und danach nur einer Verzinsung in Höhe von 2 % per
annum (p.a.) gemäß § 21 Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) i.V.m. Art. 114 Abs. 2, Art. 288 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.10.2013 zur Festlegung des
Zollkodex der Union ‑‑UZK‑‑ (Neufassung; ABlEU 2013, Nr. L 269, 1) unterlegen habe. Vor allem aber dürfe bei der
Anwendung der für Rechtsbehelfe geltenden Vorschriften nicht danach unterschieden werden, ob ein Verstoß
gegen Unionsrecht oder gegen nationales Recht vorliege, was dazu führe, dass die Unverhältnismäßigkeit des
Zinssatzes ab 01.01.2014, nicht aber die Fortgeltungsanordnung des BVerfG zu beachten sei, was sich auch aus dem
Vorrang des Unionsrechts ergebe. Darüber hinaus verstoße das FG gegen den unionalen Gleichheitssatz des Art. 20
EUGrdRCh, falls § 233a AO als eine Ausgleichsregel zur Herstellung von Belastungsgleichheit zu verstehen sein
sollte, da Art. 20 EUGrdRCh auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet bezogen sei und sie, die Klägerin, deshalb durch
den Vorsteuerabzug im "falschen" Mitgliedstaat keinen Belastungsvorteil in der Zeit erlangt habe, der Zinsen
rechtfertige. Im Übrigen fehle es an einem sachlichen Rechtfertigungsgrund für eine Belastung mit Zinsen, da sie
den ihr zustehenden Vorsteuerabzug wegen des Ablaufs der Verjährungsfristen nicht mehr wahrnehmen könne und
deshalb überbesteuert werde. Weiter sei Art. 16 EUGrdRCh verletzt, da die Höhe des versagten Vorsteuerabzugs
nebst der Belastung durch die Zinsen geeignet sei, die Klägerin vom Agieren auf dem Binnenmarkt abzuhalten, und
die Bundesrepublik Deutschland es durch unterscheidbare Steuersätze in der Hand habe, solche Risiken zu
vermeiden. Darüber hinaus verkenne das FG den Schutzbereich des Art. 41 EUGrdRCh, da das FA die Außenprüfung
für den Besteuerungszeitraum 2007 früher als für die anderen Besteuerungszeiträume hätte beginnen können. Auch
Art. 47 Abs. 1 EUGrdRCh sei ‑‑wie der Effektivitätsgrundsatz‑‑ dadurch verletzt, dass sie, die Klägerin, auf ein
gesondertes Erlassverfahren zur Geltendmachung der Unionsrechtswidrigkeit der Verzinsung mit entsprechend
mehrfachem Kostenrisiko verwiesen werde und das FG die beiden von der Klägerin geführten Verfahren gegen die
Zinsfestsetzung und auf Erlass aus Billigkeitsgründen nicht zur gemeinsamen Entscheidung verbunden habe. Die
Rechtsfragen, ob Nachzahlungszinsen Sanktionen im Sinne von Art. 273 MwStSystRL sind und ob Unionsrecht einer
Aufspaltung des Rechtsschutzverfahrens in ein Festsetzungsverfahren und ein Billigkeitsverfahren entgegensteht,
seien jedenfalls wie auch weitere Fragen zu Rechtsgrundsätzen des Unionsrechts im Wege eines
Vorabentscheidungsersuchens durch den EuGH zu klären.
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Entscheidungsgründe


II.


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG und den Bescheid über Zinsen zur Umsatzsteuer 2007 vom 01.12.2022 ersatzlos aufzuheben.


10


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


11


Die Ausführungen der Klägerin zu einem Verfahrensfehler des FG genügten ‑‑unabhängig davon, dass das FG den
Sachverhalt zutreffend erfasst habe‑‑ nicht den Darlegungsanforderungen. Sie stelle lediglich dar, dass eine Vorlage
des FG an den EuGH nicht ausgeschlossen gewesen sei, ohne konkret darzulegen, dass das FG anders entschieden
hätte. Das FG habe aber in seinem Urteil hinreichend verdeutlicht, dass die Regelung des § 233a AO mit
Unionsrecht vereinbar sei. Im Übrigen lägen keine Rechtsfehler des FG vor. So stehe die Verzinsungsregelung des
§ 233a AO auch nach der Rechtsprechung des BFH im Einklang mit dem Unionsrecht.


12


Die Revision der Klägerin ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG, das die Klage
zutreffend im Hinblick auf § 46 FGO als zulässig erachtet hat, hat die Klage zu Recht als unbegründet abgewiesen.
Dass im Streitfall § 233a AO nach nationalem Recht zutreffend angewandt wurde, steht zwischen den Beteiligten zu
Recht nicht in Streit. Die Vollverzinsung der Umsatzsteuer gemäß § 233a AO verstößt zudem entgegen der
Rechtsauffassung der Klägerin nicht gegen das Unionsrecht. Denn die Vorschrift dient weder der Durchführung des
Rechts der Union im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 EUGrdRCh noch fällt sie anderweitig in den Anwendungsbereich
des Unionsrechts. Im Rahmen der den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie genügt § 233a AO im
Übrigen den Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität sowie ‑‑bei einer unterstellten Durchführung von
Unionsrecht im Hinblick auf die dann maßgeblichen Regelungsziele des Unionsrechts‑‑ auch dem unionsrechtlichen
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.


13


1. Die von der Klägerin begehrte Anwendung der Grundrechte-Charta setzt nach ihrem Art. 51 Abs. 1 Satz 1 die
"Durchführung des Rechts der Union" voraus.


14


Maßgeblich ist hierfür, ob eine nationale Regelung die Durchführung einer Bestimmung des Unionsrechts bezweckt,
welchen Charakter diese Regelung hat und ob mit ihr andere als die unter das Unionsrecht fallenden Ziele verfolgt
werden, selbst wenn sie das Unionsrecht mittelbar beeinflussen kann, sowie ferner, ob es eine Regelung des
Unionsrechts gibt, die für diesen Bereich spezifisch ist oder ihn beeinflussen kann (EuGH-Urteil protectus vom
29.07.2024 - C-185/23, EU:C:2024:657, Rz 42 und 43).


15


Dabei muss ein Zusammenhang zwischen einem Unionsrechtsakt und der betreffenden nationalen Maßnahme
bestehen, der darüber hinausgeht, dass die fraglichen Sachbereiche benachbart sind oder der eine von ihnen
mittelbare Auswirkungen auf den anderen haben kann. So sind die Grundrechte der Union im Verhältnis zu einer
nationalen Regelung unanwendbar, wenn die unionsrechtlichen Vorschriften in dem betreffenden Sachbereich
keine spezifischen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf den in Rede stehenden Sachverhalt schaffen
(EuGH-Urteile Adusbef u.a. vom 16.07.2020 - C-686/18, EU:C:2020:567, Rz 52 und 53, und Syndyk Masy Upadłości A
vom 12.09.2024 - C-709/22, EU:C:2024:741, Rz 62 und 63). Hingegen müssen nationale Regelungen, die in den
Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen oder dieses durchführen, mit dem in Art. 52 Abs. 1 Satz 2 EUGrdRCh
niedergelegten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sein (EuGH-Urteil Agenția Națională de Integritate vom
04.05.2023 - C-40/21, EU:C:2023:367, Rz 49).


16


2. Ausgehend hiervon ist § 233a AO nicht an dem in Art. 52 Abs. 1 Satz 2 EUGrdRCh vorgesehenen Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit zu messen. § 233a AO dient weder der Durchführung des Rechts der Union im Sinne des Art. 51
Abs. 1 Satz 1 EUGrdRCh noch fällt er anderweitig in den Anwendungsbereich des Unionsrechts.


17


a) Zwar kann es sich bei Regelungen zur Schaffung von auf die Mehrwertsteuererhebung bezogenen Sanktionen um
die Durchführung von Unionsrecht handeln. Dies trifft aber auf § 233a AO nicht zu.


18


aa) Art. 273 Abs. 1 MwStSystRL bestimmt, dass die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Gleichbehandlung der von
Steuerpflichtigen bewirkten Inlandsumsätze und innergemeinschaftlichen Umsätze weitere Pflichten vorsehen
können, die sie für erforderlich erachten, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und um
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Steuerhinterziehung zu vermeiden, sofern diese Pflichten im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten nicht zu
Formalitäten beim Grenzübertritt führen.


In Bezug auf die Mehrwertsteuer hat der EuGH hierzu bereits entschieden, dass die Mitgliedstaaten aus Art. 2 und
273 MwStSystRL i.V.m. Art. 4 Abs. 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verpflichtet sind, alle Rechts-
und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, die geeignet sind, die Erhebung der gesamten in ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet geschuldeten Mehrwertsteuer zu gewährleisten und den Betrug zu bekämpfen. Zudem verpflichtet
Art. 325 AEUV die Mitgliedstaaten, Betrügereien und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union
gerichtete rechtswidrige Handlungen mit Maßnahmen zu bekämpfen, die wirksam und abschreckend sind. Dabei
umfassen die finanziellen Interessen der Union unter anderem die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, da ein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Erhebung der Mehrwertsteuereinnahmen unter Beachtung des
einschlägigen Unionsrechts und der Zurverfügungstellung entsprechender Mehrwertsteuermittel für den Haushalt
der Union besteht (EuGH-Urteile Åkerberg Fransson vom 26.02.2013 - C-617/10, EU:C:2013:105, Rz 25 und 26;
Menci vom 20.03.2018 - C-524/15, EU:C:2018:197, Rz 18 und 19, und Scialdone vom 02.05.2018 - C-574/15,
EU:C:2018:295, Rz 26 und 27).


20


Danach trägt etwa die Erhebung von Verzugszinsen zur Bekämpfung der nicht fristgerechten Abführung von
ausgewiesenen Mehrwertsteuerbeträgen bei. Dies steht im Einklang mit der den Mitgliedstaaten unter anderem
nach Art. 273 MwStSystRL und Art. 325 Abs. 1 AEUV obliegenden Pflicht, alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften
zu erlassen, die geeignet sind, die Erhebung der gesamten in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet geschuldeten
Mehrwertsteuer sicherzustellen und den Betrug zu bekämpfen (vgl. EuGH-Urteil Direktor na Direktsia "Obzhalvane i
danachno-osiguritelna praktika" vom 13.10.2022 - C-1/21, EU:C:2022:788, Rz 89, 90 und 92). Dementsprechend sind
steuerliche Sanktionen im Bereich der Mehrwertsteuer als Durchführung des Unionsrechts im Sinne von Art. 51
Abs. 1 EUGrdRCh anzusehen (EuGH-Urteil MARCAS MC vom 13.01.2022 - C-363/20 EU:C:2022:21, Rz 38).


21


Schließlich ergibt sich zugunsten des Steuerpflichtigen aus dem Unionsrecht, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet
sind, die unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobenen Steuerbeträge zuzüglich Zinsen zu erstatten (z.B. EuGH-
Urteile Metallgesellschaft u.a. vom 08.03.2001 - C-397/98 und C-410/98, EU:C:2001:134, Rz 84, 86 bis 89;
Littlewoods Retail u.a. vom 19.07.2012 - C-591/10, EU:C:2012:478, Rz 24 bis 26; Gemeente Dinkelland vom
22.02.2024 - C-674/22, EU:C:2024:147, Rz 30 und 31).


22


bb) § 233a AO beruht bereits dem Grunde nach auf keiner dieser unionsrechtlichen Regelungen.23


(1) Mit den nach § 233a AO entstehenden Nachzahlungs- wie auch Erstattungszinsen wirkt die Vorschrift
gleichermaßen zugunsten und zulasten der Steuerpflichtigen und stellt einen ‑‑im Unionsrecht nicht
vorgesehenen‑‑ Ausgleich zwischen den zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Steuer herangezogenen
Steuerschuldnern her (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282,
Rz 123 und 248). Eine Vollverzinsung, die ‑‑wie § 233a AO‑‑ Belastungsunterschiede ausgleicht, die sich allein
dadurch ergeben, dass Steuerfestsetzungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, dient unmittelbar dem aus
dem Gleichbehandlungsgebot abgeleiteten Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung (BVerfG-Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 129). Der Vollverzinsung kommt danach keine
zusätzliche Lenkungsfunktion dahingehend zu, die Steuerpflichtigen etwa dazu anzuhalten, ihre Steuererklärungen
frühzeitig abzugeben oder etwaige Vorauszahlungen angemessen anzusetzen (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -
1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 126). Dementsprechend handelt es sich auch nicht
anderweitig im Sinne einer steuerlichen Sanktion im Bereich der Mehrwertsteuer um die Durchführung des
Unionsrechts. Dies käme nur in Betracht, wenn sich aus dem Unionsrecht eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten
ergäbe, die Belastung von Steuerpflichtigen, die ‑‑auch unter Berücksichtigung von Zeiten zur Bearbeitung von
Steuererklärungen‑‑ zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Zahlung einer Steuer herangezogen werden,
auszugleichen. Eine derartige Verpflichtung besteht jedoch nicht.


24


(2) Hieran hat sich für den Bereich der Umsatzsteuer durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung
und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.07.2022 (BGBl I 2022, 1142), das lediglich den Zinssatz,
nicht aber das Regelungskonzept als solches modifiziert hat, nichts geändert. Soweit nach den für die Neuregelung
angeführten Motiven aus einer unionsrechtlichen Verzinsungspflicht für unter Verstoß gegen das Unionsrecht
erhobene Steuerbeträge abgeleitet wird, dass sich nach Maßgabe des Grundsatzes der Neutralität und dem Gebot
einer gleichmäßigen Besteuerung eine Verzinsungspflicht in Bezug auf festgesetzte Nachforderungsbeträge
ergeben soll (BTDrucks 20/1633, S. 11), ist es zwar zutreffend, dass das Gebot gleichmäßiger Besteuerung eine
Verzinsungsregelung rechtfertigen kann, die Erstattungs- wie auch Nachforderungsfälle gleichermaßen erfasst, wie
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sich auch aus der vorstehenden Rechtsprechung des BVerfG ergibt. Allerdings handelt es sich insoweit um
Zielsetzungen des nationalen Rechts, da dem Unionsrecht eine § 233a AO entsprechende Ausgleichsregelung fremd
ist. Zudem ist nicht ersichtlich, dass eine Verzinsung von unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobenen
Steuerbeträgen nach Maßgabe des Neutralitätsgrundsatzes verpflichten könnte, Steuerfestsetzungen, die erstmals
zu einer dem Unionsrecht entsprechenden Besteuerung führen, einer Zinspflicht in gleicher Höhe zu unterwerfen.
Insoweit fehlt es bereits an einer für Neutralitätsüberlegungen vorausgesetzten Gleichartigkeit von Umsätzen (vgl.
allgemein EuGH-Urteil Galerie Karsten Greve vom 01.08.2025 - C-433/24, EU:C:2025:600, Rz 41), die nicht pauschal
für alle Umsätze und damit für alle Steuerentstehungstatbestände des § 13 Abs. 1 UStG ‑‑unter Einschluss von
Berichtigungstatbeständen wie § 15a oder § 17 UStG‑‑ zu bejahen ist.


(3) Der Ausgleichsfunktion des § 233a AO kann entgegen der Auffassung der Klägerin nicht entgegengehalten
werden, dass deshalb keine potenziellen Liquiditätsvorteile im Verhältnis zu anderen Steuerpflichtigen
auszugleichen wären, weil der Vorsteuerabzug lediglich den Liquiditätsnachteil des Steuerpflichtigen beende, der
durch die Zahlung des Umsatzsteuerbetrages an den leistenden Unternehmer eingetreten sei. Denn § 233a AO
unterscheidet nicht nach dem Grund der ‑‑aus Sicht der Zinspflicht‑‑ verspäteten Festsetzung und damit auch nicht
danach, ob ein Vorsteuerabzug etwa verfrüht oder erst verspätet geltend gemacht wird oder ob die Versteuerung
von Ausgangsumsätzen unterblieben ist, so dass es auf vorsteuerspezifische Überlegungen zur Auslegung dieser
Vorschrift nicht ankommt.


26


Der damit auch bei verspäteter Geltendmachung des Rechts auf Vorsteuerabzug zugunsten des Steuerpflichtigen
wirkende § 233a AO führt in derartigen Fallgestaltungen zudem nicht dazu, dass die (ursprüngliche) Steuer unter
Verstoß gegen das Unionsrecht erhoben wurde. Denn dann erhebt die Steuerverwaltung den ursprünglichen
Mehrwertsteuerbetrag auf der Grundlage einer Erklärung im Sinne von Art. 250 Abs. 1 MwStSystRL, in der der
Steuerpflichtige sein Recht auf Vorsteuerabzug nicht ausgeübt hat, weil er aus Gründen, die in seiner Sphäre liegen,
nicht die Angaben gemacht hat, die für die Feststellung des Umfangs seines in Art. 168 MwStSystRL vorgesehenen
Rechts auf Vorsteuerabzug erforderlich sind (EuGH-Urteil Gemeente Dinkelland vom 22.02.2024 - C-674/22,
EU:C:2024:147, Rz 37).


27


b) § 233a AO dient auch nicht anderweitig der Durchführung von Unionsrecht.28


aa) Entgegen der Auffassung der Klägerin bezweckt die Verzinsung nach § 233a AO nicht die Gewährleistung der
steuerlichen Neutralität im Bereich der Mehrwertsteuer.


29


Mit diesem Grundsatz hat der Unionsgesetzgeber den allgemeinen Grundsatz der Gleichbehandlung im
Mehrwertsteuerbereich zum Ausdruck gebracht. Dieser Grundsatz lässt es insbesondere nicht zu,
Wirtschaftsteilnehmer, die gleichartige Umsätze tätigen, bei der Erhebung der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu
behandeln. Durch die in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vorgesehene Regelung mit Recht auf Vorsteuerabzug
soll der Unternehmer vollständig von der im Rahmen all seiner wirtschaftlichen Tätigkeiten geschuldeten oder
entrichteten Mehrwertsteuer entlastet werden. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet daher, dass
alle wirtschaftlichen Tätigkeiten, sofern sie der Mehrwertsteuer unterliegen, unabhängig von ihrem Zweck und
ihrem Ergebnis in völlig neutraler Weise steuerlich belastet werden (EuGH-Urteil Syndyk Masy Upadłości A vom
12.09.2024 - C-709/22, EU:C:2024:741, Rz 52 und 53). Wirtschaftsteilnehmer, die gleichartige Umsätze tätigen,
dürfen bei der Erhebung der Mehrwertsteuer nicht unterschiedlich behandelt werden (EuGH-Urteil Degano Trasporti
vom 07.04.2016 - C-546/14, EU:C:2016:206, Rz 19 und 21).


30


§ 233a AO entspricht dem. Unternehmer werden insbesondere nicht unterschiedlich behandelt. Die Vollverzinsung
steht zudem der Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs nicht entgegen, sondern erfasst in neutraler Weise zulasten
des Steuerpflichtigen einen vorzeitig ‑‑beispielsweise vor Rechnungserteilung‑‑ in Anspruch genommenen
Vorsteuerabzug wie auch zu dessen Gunsten einen ‑‑trotz bereits vorliegender Ausübungsvoraussetzungen‑‑ erst
verspätet geltend gemachten Vorsteuerabzug.


31


bb) Eine "länderübergreifende" Gesamtbetrachtung, wie sie die Klägerin geltend macht, ist nicht vorzunehmen. Zur
Gewährleistung der Neutralität der Mehrwertsteuer ist darauf abzustellen, ob ein und derselbe Hoheitsträger den
Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt So ist es etwa Aufgabe der Mitgliedstaaten, in ihrer innerstaatlichen
Rechtsordnung die Möglichkeit vorzusehen, jede zu Unrecht in Rechnung gestellte Steuer zu berichtigen, wenn der
Rechnungsaussteller seinen guten Glauben nachweist (EuGH-Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21,
EU:C:2022:790, Rz 20). Auch bezieht sich der Direktanspruch auf Erstattung zu Unrecht in Rechnung gestellter
Mehrwertsteuer nur auf die Mehrwertsteuer, die der betreffende Mitgliedstaat vom Aussteller der Rechnung
erhalten hat (EuGH-Urteil H GmbH vom 05.09.2024 - C-83/23, EU:C:2024:699, Rz 34).
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cc) Weiter weist die Verzinsung nach § 233a AO keinen hinreichenden Zusammenhang zu dem grundsätzlichen
System der Mehrwertsteuer auf. Die Verzinsung, der im Rahmen einer saldierenden Steuerberechnung (§ 16 Abs. 1
Satz 2 und 3 und Abs. 2 UStG) alle Steuerentstehungstatbestände des § 13 Abs. 1 UStG ‑‑unter Einschluss von
Berichtigungstatbeständen wie § 15a, § 17 UStG‑‑ unterliegen, hat nicht den Charakter einer Umsatzsteuer (Art. 401
MwStSystRL; vgl. zu den Kriterien EuGH-Urteil Banca popolare di Cremona vom 03.10.2006 - C-475/03,
EU:C:2006:629, Rz 28; BFH-Urteil vom 09.10.2002 - V R 81/01, BFHE 199, 507, BStBl II 2002, 887, unter II.3.d).
Zinsen im Sinne des § 233a AO sind der Höhe nach gemäß § 233a Abs. 1 Satz 1 AO abhängig von dem durch
Steuerfestsetzungen bestimmten Unterschiedsbetrag, werden aber nicht proportional zu dem Preis festgesetzt, den
der Steuerpflichtige als Gegenleistung für einzelne Gegenstände und Dienstleistungen erhält. Weiter werden Zinsen
nicht auf jeder Produktions- und Vertriebsstufe einschließlich der Einzelhandelsstufe erhoben, sondern
grundsätzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist, bis zum
Wirksamwerden der Steuerfestsetzung (§ 233a Abs. 2 AO). Ebenso wenig werden die Zinsen nicht als bereits auf den
vorhergehenden Produktions- und Vertriebsstufen entrichtete Umsatzsteuerbeträge von der vom Steuerpflichtigen
geschuldeten Mehrwertsteuer abgezogen.


33


dd) Schließlich berührt die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach § 233a AO nicht die Mehrwertsteuer-
Eigenmittel der Union, sondern beeinflusst ‑‑allenfalls‑‑ mittelbar die hierfür zu berechnende "fiktive"
Bemessungsgrundlage. So handelt es sich bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln bereits nicht um einen Anteil am
tatsächlichen Aufkommen der nationalen Umsatzsteuer, sondern um einen von der Verzinsung nach § 233a AO
unabhängigen ‑‑und insoweit "fiktiven"‑‑ Wert (z.B. Art. 2 Abs. 1 Buchst. b des Beschlusses des Rates vom
07.06.2007 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften [2007/436/EG, Euratom], ABlEU
2007, Nr. L 163, 17; vgl. Häde in Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023,
Art. 311 AEUV Rz 36), in den Zinsen nicht einzubeziehen sind (Anzinger in Drüen/Hey/Mellinghoff [Hrsg.], 100 Jahre
Steuerrechtsprechung in Deutschland 1918-2018, Festschrift für den Bundesfinanzhof, 2018, S. 1801, 1816). Im
Übrigen steht der EU nicht die Ertragshoheit nach Art. 106 des Grundgesetzes am Aufkommen der Zinsen im Sinne
des § 233a AO zu. Vielmehr sind die Mehrwertsteuer-Eigenmittel finanzverfassungsrechtlich eine
"haushaltspflichtige Staatsausgabe", die nur allgemein vom Bund zu finanzieren ist (BFH-Beschluss vom
01.03.2024 - V B 34/23 (AdV), BFHE 283, 251, BStBl II 2024, 323, Rz 45 und 46).


34


3. Soweit das Mehrwertsteuersystem bei einer Verzinsung wie etwa im Bereich des Direktanspruchs dem Grunde
nach verlangt, dass es "in Ermangelung einer Regelung der Union der innerstaatlichen Rechtsordnung der einzelnen
Mitgliedstaaten zu[kommt], die Bedingungen für die Zahlung solcher Zinsen, insbesondere den Zinssatz und die
Berechnungsmethode für die Zinsen […], festzulegen", und diese Bedingungen dann, da sie "in den Bereich der
Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten fallen", den Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität zu
entsprechen haben (EuGH-Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21, EU:C:2022:790, Rz 33 und 39), genügt § 233a
AO dem.


35


a) In Bezug auf den Äquivalenzgrundsatz ist zu ermitteln, welche Verfahren miteinander zu vergleichen sind und
weiter festzustellen, ob die auf das nationale Recht gestützten Rechtsbehelfe günstiger behandelt werden als die
Rechtsbehelfe, mit denen die den Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte durchgesetzt werden
sollen (EuGH-Urteil Europäische Staatsanwaltschaft vom 08.04.2025 - C-292/23, EU:C:2025:255, Rz 84). Der
Äquivalenzgrundsatz wird vorliegend bereits dadurch gewahrt, dass § 233a AO unterschiedslos auf die
unionsrechtlich harmonisierte Umsatzsteuer als auch auf Steuern anzuwenden ist, bei denen es an einer derartigen
Harmonisierung, wie etwa bei der Einkommen- oder Körperschaftsteuer, fehlt.


36


Weiter ist unbeachtlich, dass der nationale Gesetzgeber die Verzinsung nach § 233a AO auf bestimmte Steuerarten
beschränkt hat. Aus dem Äquivalenzgrundsatz folgt nicht, dass eine Zinspflicht in Bezug auf eine unionsrechtlich
harmonisierte Steuer nur dann mit diesem Grundsatz vereinbar ist, wenn alle anderen Steuern ebenso dieser
Zinspflicht unterliegen. Vielmehr kommt es darauf an, ob die mit der unionsrechtlich harmonisierten Steuer
vergleichbaren weiteren Steuern ebenso der Zinspflicht unterliegen. Es begegnet daher keinen Bedenken, dass sich
der Anwendungsbereich des § 233a AO auf Steuerarten beschränkt, bei denen es typischerweise zu im Sinne der
Zinspflicht verspäteten Festsetzungen kommen kann.


37


Damit ist es unter Berücksichtigung der nach § 233a Abs. 2 Satz 1 AO vorgesehenen Karenzzeit einerseits und der
Festsetzungsfrist des § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO i.V.m. § 21 Abs. 1 UStG andererseits ohne Bedeutung, dass die
Einfuhrumsatzsteuer nicht § 233a AO unterliegt (vgl. BFH-Urteil vom 23.09.2009 - VII R 44/08, BFHE 226, 205,
BStBl II 2010, 334, unter II.2.). Soweit die Klägerin insoweit darauf verweist, es könnten bei der Einfuhrumsatzsteuer
Verzugszinsen nach den besonderen Regelungen des § 21 Abs. 2 UStG i.V.m. Art. 114 Abs. 2 und Abs. 1 Unterabs. 2,
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Art. 288 Abs. 2 UZK ab dem Tag des Entstehens der Zollschuld bis zum Tag der Mitteilung der Zollschuld in dem
hier in Rede stehenden Verzinsungszeitraum seit dem 01.05.2016 mit 2 % p.a. Verzugszinssatz berechnet werden,
und damit ein Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip wegen der "Bevorzugung" der Einfuhrumsatzsteuer gegenüber
der Umsatzsteuer vorliege, lässt sie die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der Regelungen außer Betracht.


b) Dem Effektivitätsgrundsatz, nach dem die Ausübung der durch das Unionsrecht verliehenen Rechte weder
praktisch unmöglich gemacht noch übermäßig erschwert werden darf (EuGH-Urteil M.N. vom 30.04.2024 - C-
670/22, EU:C:2024:372, Rz 129), ist ebenfalls genügt. Denn kommt es aufgrund der im Sinne der Verzinsungspflicht
verspäteten Festsetzung zu einer Nachforderung, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass diese Festsetzung dem
Unionsrecht entspricht. Sollte dies nicht zutreffen, steht es dem Steuerpflichtigen frei, gegen diese Festsetzung mit
den nach der Abgabenordnung und der Finanzgerichtsordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen ‑‑die ihrerseits, ohne
dass dies weiterer Erläuterung bedürfte, dem Effektivitätsgrundsatz genügen‑‑ vorzugehen. Wird dabei ein Verstoß
gegen das Unionsrecht festgestellt, entfällt aufgrund der zu ändernden Festsetzung die Zinspflicht. Bleibt es
demgegenüber mangels Verstoßes gegen das Unionsrecht bei der die Zinspflicht auslösenden Festsetzung, fehlt es
an einem durch das Unionsrecht verliehenen Recht, dessen Ausübung unmöglich gemacht oder erschwert wird.


39


Soweit der EuGH im Übrigen für den Fall einer sich aus dem Unionsrecht wie etwa bei Art. 183 MwStSystRL oder
beim Direktanspruch ergebenden Erstattungspflicht im Rahmen des Effektivitätsgrundsatzes bei der Bestimmung
der Zinsmodalitäten davon ausgeht, dass eine "angemessene Entschädigung" für Einbußen nicht vorenthalten
werden darf (EuGH-Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21, EU:C:2022:790, Rz 40), bezieht sich dies auf die
Effektivität zugunsten des Steuerpflichtigen, betrifft aber nicht die hier zu beurteilende Zinswirkung zulasten des
Steuerpflichtigen, wobei das Unionsrecht eine Gleichbehandlung dieser beiden Zinskonstellationen gerade nicht
vorschreibt.


40


4. Selbst wenn in § 233a AO ‑‑zu Unrecht (s. oben II.2.)‑‑ eine Regelung zur Durchführung von Unionsrecht zu sehen
wäre oder die Mitgliedstaaten entgegen der EuGH-Rechtsprechung (Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21,
EU:C:2022:790, Rz 33 und 39) im Rahmen der ihnen zugebilligten Verfahrensautonomie und dem dabei zu
prüfenden Effektivitätsgrundsatz weitergehend auch Verhältnismäßigkeitsüberlegungen anzustellen hätten (so
möglicherweise EuGH-Urteile NEC PLUS ULTRA COSMETICS vom 02.03.2023 - C-664/21, EU:C:2023:142, Rz 32 ff.
und 37, sowie Finanzamt Österreich vom 01.08.2025 - C-794/23, EU:C:2025:622, Rz 36 ff. und 43), liegt kein Verstoß
gegen den auf dieser Grundlage zu prüfenden unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vor.


41


a) Eine unionsrechtliche Unverhältnismäßigkeit lässt sich für Verzinsungszeiträume bis einschließlich 2018 wie
auch danach weder aus dem von der Klägerin für ihre Rechtsauffassung angeführten Beschluss des BVerfG noch aus
allgemeinen Überlegungen hierzu ableiten.


42


aa) Nach dem BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282) bestimmt sich
‑‑im Hinblick darauf, dass das maßgebliche Differenzierungskriterium des Zeitpunktes der (zutreffenden)
Steuerfestsetzung für Steuerpflichtige grundsätzlich nicht verfügbar ist, sondern in der Sphäre der
Finanzverwaltung liegt‑‑ die Rechtfertigung der Benachteiligung der zinszahlungspflichtigen Steuerschuldner nach
strengeren Verhältnismäßigkeitsanforderungen.


43


Dabei erkennt das BVerfG zwar das Ziel der Vollverzinsung, einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass die Steuern bei
den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden, als legitim an, da
die durch die unterschiedliche zeitliche Heranziehung zur Steuer entstehenden Belastungsunterschiede zwischen
den Steuerpflichtigen durch die Vollverzinsung nivelliert werden, so dass die Vollverzinsung auch dem aus dem
Gleichbehandlungsgebot abgeleiteten Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung dient. Weiter ist die
ungleiche Behandlung zinszahlungspflichtiger und nicht zinszahlungspflichtiger Steuerschuldner, die an das
Unterscheidungsmerkmal des Ablaufs der Karenzzeit anknüpft, grundsätzlich auch geeignet, einen Ausgleich dafür
zu schaffen, dass die Steuern bei den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und
fällig werden. Allerdings ist für Verzinsungszeiträume ab 2014 zu beachten, dass eine Vollverzinsung mit einem
‑‑gegenüber dem monatlich 0,5%igen Zinssatz‑‑ niedrigeren Zinssatz ein mindestens gleich geeignetes und
milderes Mittel zur Erreichung des Differenzierungszwecks ist. Maßgeblich für den so begründeten
Verfassungsverstoß ist, dass für in das Jahr 2014 ‑‑und danach‑‑ fallende Verzinsungszeiträume der gewählte
Zinssatz nicht mehr in der Lage ist, den durch die Erhebung von Nachzahlungszinsen auszugleichenden Vorteil
realitätsgerecht abzubilden, so dass die an den gesetzlichen Zinssatz anknüpfende Vollverzinsung daher
regelmäßig überschießende Wirkung entfaltet und zur Förderung des Gesetzeszwecks als evident realitätsfern nicht
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mehr erforderlich ist (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 116,
123, 129 f., 140 f., 197 und 214).


Sieht das BVerfG damit den Zinssatz im Hinblick auf die durch das nationale Recht verfolgte Ausgleichsfunktion des
§ 233a AO als unverhältnismäßig an, folgt hieraus kein Verstoß gegen den unionsrechtlichen
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der nur insoweit zu prüfen ist, als es um die Durchführung von Unionsrecht geht, so
dass sich eine auf das Unionsrecht bezogene Verhältnismäßigkeitsprüfung auf die unter das Unionsrecht fallenden
Ziele (s. oben II.1.) zu beziehen hat. Zu diesen gehört nicht ein dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung
dienender Ausgleichzweck, wie er der Regelung des § 233a AO zugrunde liegt. Dies lässt die Klägerin, die letztlich
von einer national-rechtlichen Unverhältnismäßigkeit auf eine unionsrechtliche Unverhältnismäßigkeit schließt, zu
Unrecht außer Betracht.


45


bb) Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Zinsfestsetzung weder willkürlich noch nach einem der
Finanzverwaltung eingeräumten Ermessen erfolgt, da § 233a AO für alle Steuerpflichtigen gilt, bei denen die dort
genannten Steuern im Sinne dieser Vorschrift verspätet festgesetzt werden, wobei der Umfang der Zinspflicht klar
nach objektiven Kriterien festgelegt wird. Die so bestimmte Höhe der Zinsen erlaubt es den Betroffenen, die Höhe
ihrer künftigen finanziellen Ansprüche oder Verbindlichkeiten präzise vorherzusehen, wodurch weiter dem
Erfordernis der Rechtssicherheit entsprochen wird.


46


Zudem ordnet § 233a AO normspezifisch eine finanzielle Belastung an, die proportional zu der im Sinne dieser
Vorschrift verspäteten Festsetzung wirkt, woraus sich ergibt, dass mit der Vorschrift keine repressive Zielsetzung
verfolgt wird, die es erforderlich machen würde, Umstände wie die Art und die Schwere einer Zuwiderhandlung bei
einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Rahmen der Festsetzung zu berücksichtigen.


47


b) Hat sich eine unionsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung damit auf der Grundlage einer ‑‑im Folgenden nur
unterstellten, da tatsächlich fehlenden‑‑ Durchführung von Unionsrecht (s. oben II.2.) auf Regelungsziele des
Unionsrechts zu beziehen, ist auch auf dieser Grundlage eine ‑‑nach den Maßstäben des Unionsrechts einzig in
Betracht kommende‑‑ sanktionsbezogene Unverhältnismäßigkeit zu verneinen. Weder der nach nationalem Recht
für Verzinsungszeiträume bis einschließlich 2018 anzuwendende Zinssatz in Höhe von 0,5 % pro Monat (§ 238
Abs. 1 Satz 1 AO) noch der Zinssatz in Höhe von 0,15 % pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019
(§ 238 Abs. 1a AO) ist ‑‑sanktionsbezogen‑‑ unverhältnismäßig.


48


aa) Sanktionsbezogen dürfen Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die darauf abzielen, die Ansprüche der Staatskasse
möglichst wirksam zu schützen, nicht über das hinausgehen, was hierzu erforderlich ist (EuGH-Urteile Direktor na
Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika" vom 13.10.2022 - C-1/21, EU:C:2022:788, Rz 72 und 73,
und Molenheide u.a. vom 18.12.1997 - C-286/94, C-340/95, C-401/95 und C-47/96, EU:C:1997:623, Rz 46 und 47).
Insoweit ist zu prüfen, ob die Höhe der Sanktion über das hinausgeht, was zur Erreichung der Ziele erforderlich ist,
die in der Sicherstellung der genauen Erhebung der Steuer und in der Vermeidung von Steuerhinterziehungen
bestehen. Dieselben Grundsätze gelten für Zuschläge, die, wenn sie den Charakter steuerlicher Sanktionen haben,
nicht außer Verhältnis zur Schwere des Verstoßes des Steuerpflichtigen gegen seine Pflichten stehen dürfen (EuGH-
Urteil Legafact vom 11.04.2024 - C-122/23, EU:C:2024:293, Rz 41). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Sanktion
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist, sind insbesondere die Art und die Schwere des Verstoßes,
der mit dieser Sanktion geahndet werden soll, sowie die Methoden für die Bestimmung der Höhe dieser Sanktion zu
berücksichtigen (EuGH-Urteil Cezam vom 17.05.2023 - C-418/22, EU:C:2023:418, Rz 30). Weiter kommt es darauf an,
ob die Sanktion im Verhältnis zur Schwere der festgestellten Zuwiderhandlung angepasst werden kann (EuGH-Urteil
Beach and bar management vom 03.07.2025 - C-733/23, EU:C:2025:515, Rz 48 bis 50).


49


bb) Unionsrechtlich sind zudem eine bestimmte Höhe des Zinssatzes oder eine bestimmte absolute Höhe des
Zinsbetrages, die im Hinblick auf einen Sanktionscharakter des § 233a AO als unverhältnismäßig anzusehen wären,
nicht vorgegeben. Die Feststellung, ein fester Zinssatz oder ein fester Zinsbetrag seien als solche schon
unverhältnismäßig, liefe der vom nationalen Rechtsanwender vorzunehmenden Berücksichtigung aller Umstände
zuwider.


50


So stehen Art. 273 MwStSystRL sowie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der steuerlichen Neutralität
nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegen, nach denen die Missachtung der Pflicht zur Erklärung und
Entrichtung der Mehrwertsteuer an den Fiskus mit einer pauschalen Geldbuße in Höhe von 20 % der
Mehrwertsteuer geahndet wird, die vor Abzug der Vorsteuer geschuldet worden wäre (EuGH-Urteil Cezam vom
17.05.2023 - C-418/22, EU:C:2023:418, Rz 42). Demgegenüber ist eine Geldbuße in Höhe von 100 % der zu Unrecht
abgezogenen Vorsteuer, die ohne Berücksichtigung der Tatsache verhängt wird, dass Mehrwertsteuer in gleicher
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Höhe auf der Ausgangsstufe ordnungsgemäß gezahlt wurde, wobei der Fiskus keinen Verlust von Steuereinnahmen
erleidet, eine im Verhältnis zu dem mit ihr verfolgten Ziel unverhältnismäßige Sanktion (EuGH-Urteil EN.SA. vom
08.05.2019 - C-712/17, EU:C:2019:374, Rz 42 und 43). Ferner steht der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dem
entgegen, dass die nationalen Steuerbehörden gegen einen Steuerpflichtigen, der einen Gegenstand erworben hat,
dessen Lieferung dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegt, eine Geldbuße in Höhe von 50 % des von ihm an die
Steuerverwaltung zu entrichtenden Mehrwertsteuerbetrages verhängen, wenn der Steuerverwaltung keine
Steuereinnahmen entgangen sind und keine Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung vorliegen (EuGH-Urteil
Farkas vom 26.04.2017 - C-564/15, EU:C:2017:302). Weiter hat der EuGH entschieden, dass zum einen der Umstand,
dass eine finanzielle Sanktion für eine erste Zuwiderhandlung nicht weniger als etwa 250 € betragen darf und bis
circa 1.000 € betragen kann, und zum anderen die Tatsache, dass das Verhältnis zwischen der Mehrwertsteuer, die
hinterzogen wurde, nämlich insgesamt etwa 134 €, und der verhängten Sanktion, die sich auf etwa 21.250 € belief,
besonders hoch erschien, dafür zeugen, dass diese Sanktion schwerwiegenden Charakter hätte (EuGH-Urteil Beach
and bar management vom 03.07.2025 - C-733/23, EU:C:2025:515, Rz 36).


c) Danach ist die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach § 233a AO im Streitfall auch im Hinblick auf einen
‑‑unterstellten, tatsächlich aber fehlenden (s. oben II.2.)‑‑ Sanktionscharakter verhältnismäßig. Sie geht insoweit
nicht über das hinaus, was zur Erreichung des Ziels, eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen, erforderlich
ist.


52


aa) In Bezug auf die konkrete Festsetzung der Nachzahlungszinsen bestehen im Streitfall keine Zweifel an einer
‑‑sanktionsbezogenen‑‑ Verhältnismäßigkeit. Denn vorliegend ergab sich nach der Außenprüfung ein
Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a Abs. 3 AO in Höhe von insgesamt 3.742.395 €. Hierauf hat das FA
Nachzahlungszinsen in Höhe von insgesamt 2.224.333 € festgesetzt, die 59,44 % des Unterschiedsbetrages
betragen. Soweit die Klägerin geltend macht, in diesem Unterschiedsbetrag seien irrtümlich geltend gemachte
Vorsteuerbeträge in Höhe von insgesamt 1.953.269 € enthalten, betragen die hieraus resultierenden
Nachzahlungszinsen 1.161.999,15 €, also 52,24 % des zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuerbetrages. Eine
weitere Minderung ergibt sich daraus, dass das FA festgesetzte Nachzahlungszinsen im Ergebnis bereits in Höhe von
379.179,84 € insoweit erlassen hat, als diese auf "freiwillige" Zahlungen der Klägerin aus Februar 2017 entfielen.
Bezogen auf den Unterschiedsbetrag betragen die Nachzahlungszinsen danach im wirtschaftlichen Ergebnis
1.845.153,16 € (= 2.224.333 € - 379.179,84 €), also 49,3 % des Unterschiedsbetrages, oder bezogen auf die zu
Unrecht geltend gemachten Vorsteuerbeträge 782.819,31 € (= 1.161.999,15 € - 379.179,84 €), also 40,08 % von
diesen. Zudem hat das FA einen weiteren Zinsbetrag in Höhe von 26.925 € erlassen, so dass sich letztlich die
wirtschaftliche Belastung der Klägerin im Ergebnis bezogen auf den Unterschiedsbetrag auf 48,58 % und bezogen
auf die zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuerbeträge auf 38,70 % weiter verringert.
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bb) Nichts anderes ergibt sich daraus, dass festgesetzte Nachzahlungszinsen infolge der gesetzlichen Typisierung
der Vollverzinsung aufgrund der hierbei zu berücksichtigenden Dauer des Zinslaufs ‑‑sanktionsbezogen‑‑ der Höhe
nach als unverhältnismäßig angesehen werden könnten. Denn die Mitgliedstaaten sind im Rahmen der ihnen
zustehenden Verfahrensautonomie berechtigt, zur Sicherstellung eines Ausgleichs durch Vorschriften, die von der
Steuerverwaltung einfach gehandhabt und kontrolliert werden können, pauschalierte Verzugszinsen vorzusehen.
Dass Ausgleichszinsen in bestimmten Einzelfällen den tatsächlichen Schaden übersteigen, ist als Folge eines
Systems des pauschalierten Schadensersatzes, der seinem Wesen nach nicht die tatsächlichen Verluste
widerspiegelt, sondern die Verluste, die der Steuerpflichtige nach Einschätzung des nationalen Gesetzgebers
erleiden kann, hinzunehmen (EuGH-Urteil Nidera vom 28.02.2018 - C-387/16, EU:C:2018:121, Rz 36). Dasselbe hat
im Rahmen der den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie auch bei einer Verzinsung zulasten des
Steuerpflichtigen zu gelten.
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Sofern besondere Umstände vorliegen, die ‑‑über die verhältnismäßige, gesetzlich vorgesehene Typisierung
hinaus‑‑ dazu führen könnten, dass eine besonders schwerwiegende Sanktion vorliegt, die über das zur
Sicherstellung der Erhebung der Steuer Erforderliche hinausgeht, sind solche Umstände nicht im
Festsetzungsverfahren, sondern in einem Billigkeitsverfahren zu prüfen. In einem solchen Verfahren kann
insbesondere überprüft werden, ob die Verzinsung einer getilgten Steuer ‑‑etwa aufgrund der Höhe des
Gesamtbetrages der Zinsen‑‑ gegen das Verbot einer Übermaßbesteuerung oder gegen elementare Rechtsprinzipien
verstößt (vgl. BFH-Urteil vom 06.11.2002 - V R 75/01, BFHE 200, 26, BStBl II 2003, 115, unter II.6.). Das Merkmal
"unbillig" ist im Ergebnis ein im gerichtlichen Verfahren überprüfbarer Rechtsbegriff, da anderenfalls der
Steuererlass gänzlich im Ermessen der Finanzbehörden läge, was mit dem in § 85 Satz 1 AO steuerrechtlich
begründeten Legalitätsprinzip und dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nicht vereinbar wäre
(Beschluss des Großen Senats des BFH vom 28.11.2016 - GrS 1/15, BFHE 255, 482, BStBl II 2017, 393, Rz 106).
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Damit besteht ein gerichtliches Verfahren, in dem die Umstände des Einzelfalls ‑‑gerichtlich überprüfbar‑‑
berücksichtigt werden können. Denn ebenso wie die Berichtigung zu Unrecht in Rechnung gestellter
Mehrwertsteuer nicht in einem Festsetzungsverfahren zu erfolgen hat, sondern im Rahmen eines ‑‑sich hier-an‑‑
anschließenden Billigkeitsverfahrens erfolgen kann (EuGH-Urteil Schmeink & Cofreth und Strobel vom 19.09.2000 -
C-454/98, EU:C:2000:469, Rz 39), kann in einem solchen Verfahren auch eine ‑‑im vorliegenden Zusammenhang
unterstellte‑‑ Sanktionswirkung im Hinblick auf weitere Umstände des Einzelfalls überprüft werden. Zudem hat der
EuGH zu Erstattungszinsen bereits entschieden, dass in Anbetracht der Verfahrensautonomie, über die die
Mitgliedstaaten im Bereich der Festlegung von Zinsen verfügen, das Erfordernis, dass der Steuerpflichtige einen
Antrag auf Zahlung von Zinsen stellen muss, die im Fall eines Verzugs der Verwaltung mit der Begleichung einer
Forderung geschuldet werden, die auf einem Unionsrechtsverstoß beruht, nicht gegen den Effektivitätsgrundsatz
verstößt (EuGH-Urteil Sole-Mizo und Dalmandi Mezőgazdasági vom 23.04.2020 - C-13/18 und C-126/18,
EU:C:2020:292, Rz 67), was ebenso ‑‑im Rahmen der den Mitgliedstaaten auch ansonsten zustehenden
Verfahrensautonomie‑‑ erst recht eine Antragspflicht rechtfertigt, um einer ausnahmsweise überhöhten
Sanktionswirkung entgegenzutreten.
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cc) Abweichendes folgt nicht aus dem von der Klägerin angeführten EuGH-Urteil Senatex vom 15.09.2016 - C-
518/14 (EU:C:2016:691, Rz 37), da sich die dort angesprochene Sanktions- oder Belastungswirkung auf eine früher
angenommene fehlende Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen bezog, die nach dem Urteil des EuGH als
unionsrechtswidrig anzusehen ist, wobei die Verneinung der Rückwirkung aufgrund geänderter BFH-
Rechtsprechung im Anschluss hieran (BFH-Urteile vom 20.10.2016 - V R 26/15, BFHE 255, 348, BStBl II 2020, 593,
Rz 26, und vom 22.01.2020 - XI R 10/17, BFHE 268, 331, BStBl II 2020, 601, Rz 17) entfallen ist.
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Demgegenüber kommt im Streitfall hinzu, dass die Klägerin zunächst den Vorsteuerabzug (zum Teil aus nicht
bekannten Gründen, zum Teil unter Verstoß gegen das Unionsrecht) geltend gemacht hatte und die zutreffende
Umsatzsteuer erst durch den Änderungsbescheid festgesetzt wurde. Die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach
§ 233a AO ist daher eine Folge davon, dass die Umsatzsteuerfestsetzung erst durch den Änderungsbescheid
rechtmäßig wurde.
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5. Fehlt es bereits an einer Durchführung von Unionsrecht (s. oben II.2.), kommt es auf die von der Klägerin geltend
gemachte Verletzung von Rechten und Grundsätzen der Grundrechte-Charta nicht an. Weiter ist die von der Klägerin
erhobene Verfahrensrüge, wonach das FG fehlerhaft angenommen habe, sie hätte tatsächlich einen
Liquiditätsvorteil gehabt, und wonach das FG einen Zinsschaden des Steuergläubigers hätte feststellen müssen, im
Hinblick auf die § 233a AO zukommende Ausgleichsfunktion unerheblich (s. oben II.2.a bb). Im Übrigen scheidet die
Annahme eines Verstoßes im Verfahren vor dem FG, da das FG kein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH
gerichtet habe, und die sich hieraus ergebende Annahme, dass der Anspruch auf Entscheidung durch den
gesetzlichen Richter verletzt worden wäre, schon deshalb aus, weil das FG nach Art. 267 Abs. 2 AEUV zwar zur
Vorlage berechtigt, aber nicht verpflichtet ist (BFH-Beschluss vom 14.01.2014 - III B 89/13, BFH/NV 2014, 521,
Rz 8).


59


6. Das Verfahren ist nicht nach § 74 FGO im Hinblick auf das vom Europäischen Gericht zu entscheidende
Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache T-569/25 (Vorlage durch BFH-Beschluss vom 19.02.2025 -
XI R 23/24, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt, BStBl II 2025, 668) auszusetzen. Das
Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Frage, ob in dem Steuerfestsetzungsverfahren oder in einem
Billigkeitsverfahren zu prüfen ist, ob der gute Glaube des Steuerpflichtigen an das Vorliegen der Voraussetzungen
einer Vorschrift geschützt ist. Davon unterscheidet sich der Streitfall, in dem die Klägerin insbesondere ohne auf
eine gesetzliche Vorschrift vertrauen zu können, im Inland zu Unrecht einen Vorsteuerabzug in Anspruch
genommen hat.
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Zudem ist im Streitfall ein Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art. 267 AEUV angesichts fehlender Zweifel daran,
dass § 233a AO nicht der Durchführung von Unionsrecht dient, nicht veranlasst, zumal die unionsrechtliche
Verhältnismäßigkeit von den nationalen Gerichten zu beantworten ist (vgl. zu den Voraussetzungen EuGH-Urteile
CILFIT vom 06.10.1982 - Rs. 283/81, EU:C:1982:335, Rz 21, und Consorzio Italian Management und Catania
Multiservizi vom 06.10.2021 - C-561/19, EU:C:2021:799, Rz 66).
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7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.62
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